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Weltwassertag ist jedes Jahr am 22. März – eine schöne Gelegenheit, um unsere Wasserversorgung und
Abwasserentsorgung in den Mittelpunkt zu stellen.
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Übersendung von Gerichtsentscheidungen an die Geschäftsstelle
Die Auskunfts- und Beratungstätigkeit der Geschäftsstelle hängt in einem hohen
Maße davon ab, wie gut der Informationsfluss zwischen Mitgliedskörperschaften
und der Geschäftsstelle ist. Wir bitten deshalb unsere Mitglieder dringend, uns
gerichtliche Entscheidungen umgehend zu überlassen und uns über anhängige
Verfahren bei den Verwaltungsgerichten oder bei den obersten Bundesgerichten
zu informieren, damit andere Mitglieder schnell und zeitnah von diesen Erfahrun-
gen profitieren können.
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Aus dem Verband

100 Tage im Amt
Die neue Geschäftsführung des Baye -
rischen Gemeindetags ist im März be-
reits über 100 Tage im Amt. Dies war
Anlass, um eine erste Bilanz zu ziehen.
Dabei hat der Geschäftsführer Dr. Franz
Dirnberger gemeinsam mit seinen Stell-
 vertretern Dr. Juliane Thimet und Hans-
Peter Mayer wichtige Heraus forderun-
gen des Bayerischen Gemeindetags
benannt. Das Interview haben wir ab
Seite 64 veröffentlicht.

Arbeitsgemeinschaft der
Großen Mitglieder
Am 3.3.2016 tagte in Neuburg an der
Donau zum 14. Mal die Arbeitsge-
meinschaft der Großen Mitglieder des
Bayerischen Gemeindetags. Auf der
Tagesordnung standen die Themen
Stra ßenausbaubeitragssatzung, Woh-
nungsbau sowie Flüchtlinge in Bayern.
Claudia Drescher, Referentin des Baye -
rischen Gemeindetags, informierte über
den aktuellen Stand der StrABS. Mat-
thias Simon, BayGT-Baurechtsreferent,
gab einen Sachstandsbericht zum
Woh nungspakt Bayern.
Am Nachmittag nahm Emilia Müller,
Bayerische Staatsministerin für Arbeit
und Soziales, Familie und Integration
an der Sitzung teil. Sie bedankte sich
bei den Kommunen, die zur Bewälti-
gung der aktuellen  Flüchtlingssitua -
tion eine gewaltige Leistung erbrin-
gen. Der Freistaat sei massiv gefor-
dert. Die kommunale Unterstützung
sei unabdingbar.

BayGT-Pressegespräch
Im Anschluss an die 14. Sitzung der
 Arbeitsgemeinschaft der Großen Mit-
glieder des Bayerischen Gemeindetags
(s.o.) hatte der Gemeindetag zu einem
Pressegespräch eingeladen. Ziel war
es, über die Herausforderungen zur
Bewältigung der Asyl- und Flüchtlings-
 krise in den bayerischen Gemeinden
zu informieren. Unter der Überschrift
„Nach dem ‚Willkommen‘ kommt das
‚Ankommen‘“ erläuterte Dr. Franz Dirn-
 berger, Geschäftsführer des Bayerischen
Gemeindetags, die aktuelle Situation.
Sobald die Asylsuchenden ihren end-
gültigen Aufenthaltsstatus erhalten ha-
 ben, stehen auch die bayerischen kreis -
angehörigen Städte, Märkte und Ge-
meinden in der Verantwortung. „Die

Wichtiges
in Kürze 61
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Bei der 14. Sitzung der Arbeitsgemeinschaft der Großen Mitglieder des Bayerischen
Gemeindetags am 3.3.2016 in Neuburg an der Donau war Bayerns Sozialministerin
Emilia Müller zu Gast. © BayGT

Kommunen sind es dann, die für die
Asylbewerber Wohnungen, aber auch
Plätze in Kindergärten und Schulen
bereitstellen müssen. Ebenso müssen
sie sich um die Rahmenbedingungen
für die Schaffung von Arbeitsplätzen
kümmern. Eine weitere große Heraus-
forderung ist daneben die Integration.
Das können nur die Kommunen vor
Ort leisten,“ so Dr. Dirnberger. Er er-
gänzte, dass vor allem das  Obdach -
losenrecht für die tausenden von an-
erkannten Flüchtlingen nicht gedacht
sei: „Wir brauchen hier andere Rah-
menbedingungen, um den Menschen
nach Abschluss des Verfahrens mög-
lichst rasch ein Dach über dem Kopf
anzubieten. Wir fordern den Staat
 daher auf, dass Flüchtlinge auch nach
Abschluss des Verfahrens als Über-
gangslösung in den bisherigen Unter-
künften bleiben können.“ Gerold Noe-
renberg, Vorsitzender der Arbeitsge-
meinschaft der Großen Mitglieder und
Oberbürgermeister der Stadt Neu-Ulm
sowie Dr. Bernhard Gmehling, Ober-
bürgermeister der Stadt Neuburg an
der Donau erläuterten ebenso, dass es
notwendig sei, die sogenannten Fehl-
beleger zu dulden, bis Wohnraum in
den Gemeinden geschaffen sei. Emilia
Müller,  Staats minis terin für Arbeit und
Soziales, Familie und Integration be-
richtete, dass sie am 3.3.2016 ein sehr
konstruktives Gespräch mit dem Baye -
rischen Gemeindetag geführt habe.
„Es ist eine große Solidarität der Kom-
munen spür bar,“ so die Staatsministe-
rin. Die eigent liche Herausforderung
sei nun die Integration. Beim Woh-
nungsbau müsse insbesondere die

Staatsministerin Emilia Müller informierte im Pressegespräch am 3.3.2016 gemein-
sam mit dem Bayerischen Gemeindetag über die kommunalen Herausforderungen
zur Bewältigung der Flüchtlingskrise in Bayern. © BayGT



Die Steuereinnahmen fallen in den kommenden Jahren besser aus als im Mai erwartet. Nach den Be-
rechnungen der Steuerschätzer können Bund, Länder und Gemeinden 2011 mit 16,2 Milliarden Euro
mehr an Steuereinnahmen rechnen, als noch bei der letzten Schätzung im Mai angenommen worden
war. Insgesamt wurden die Steuereinnahmen des Staates für das laufende Jahr auf 571,2 Milliarden Eu-
ro veranschlagt - 40,6 Milliarden mehr als   
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Strukturkomponente berücksichtigt
werden, um Gettobildung zu vermei-
den.
Neuburg an der Donau beheimatet
seit mehr als 40 Jahren eine der größ-
ten Gemeinschaftsunterkünfte in ganz
Bayern. „Eine funktionierende Stadt-
gemeinschaft mit einer Vielzahl von
Flüchtlingen ist bei uns in Neuburg
seit jeher Realität“, betonte Oberbür-
germeister Dr. Bernhard Gmehling und
ergänzte: „Bei einer Aufnahmequote
von aktuell knapp drei Prozent, stoßen
wir jedoch mittlerweile an unsere Be-
lastungsgrenze.“

Die ausführliche Presseinformation
ist abrufbar unter:

http://www.bay-gemeindetag.de/
Presse/Presseinfos2016.aspx

Titelthema

22.3. – Tag des Wassers
Da jedes Jahr im März der von den
Vereinten Nationen ins Leben gerufe-
ne Tag des Wassers stattfindet, haben
wir das Titelthema des vorliegenden
Heftes dieses Mal unserer Wasserver-
sorgung gewidmet. Wir wollen dabei
den Schwerpunkt insbesondere auf
die Bewusstseinsbildung für unser
kostbares Nass legen sowie auf Pro-
jekte in der Öffentlichkeitsarbeit ver-
weisen. 
Wir brauchen den Wasserhahn nur zu
öffnen und erhalten kühles, klares
Trinkwasser, das in Bayern über wie-
gend keiner Aufbereitung bedarf. Auch
unsere Abwässer werden rund um die
Uhr sicher entsorgt. Diese  selbst ver -
ständ lichen Dienst- und Serviceleis -
tungen garantieren in Bayern auch
die Gemeinden.
An regungen für Ihre Kommunikations-
 arbeit erhalten Sie in den Beiträgen
„Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zum
Weltwassertag“ von Jessica Hövel-
born, Bayerischer Gemein detag, ab
Seite 68 und „Gassi gehen im Wasser-
schutzgebiet – Probleme für die Trink-
wasserqualität“ von Prof. Dr. habil
Chris toph Treskatis, u.a. TU Darm-
stadt, ab Seite 71.

In den Gewässern finden sich heute als Mikro- und Nanopartikel nachweisbar die unter-
schiedlichsten Schadstoffe wie beispielsweise Rückstände von Haushaltschemikalien,
Körperpflegeprodukten, Arzneimitteln oder Pflanzenschutzmitteln. Da diese in der Regel
allerdings nur in kleinsten Mengen nachweisbar sind, werden sie als Mikroverunreini-
gungen oder Spurenstoffe bezeichnet. 
Trinkwasser ist das Lebensmittel Nummer eins. Deshalb sind solche Spurenstoffe mög-
lichst frühzeitig und vorsorglich dem Wasserkreislauf fernzuhalten. Maßnahmen, um
diese Stoffe zu vermeiden und zu verringern, sollten daher zuerst bei dem Verursacher
des Schadstoffs und an der Quelle seiner Entstehung ansetzen. Es gilt, den Verbraucher
zu sensibilisieren – nicht zuletzt auch im Sinne des Verbraucherschutzes – und ihm die
Möglichkeit zu geben, Produkte in Bezug auf ihre Gewässerbelastung zu bewerten bzw.
auszuwählen. Trinkwasserversorger und Abwasserentsorger können durch Öffentlich-
keitsarbeit einen Beitrag zur Aufklärungsarbeit leisten.

Miteinander zu reden und Gemeinsamkeiten auszuloten, war das Ziel der Gesprächsrun-
de des Bayerischen Gemeindetags mit dem Bayerischen Bauernverband am 2.3.2016 in
der BayGT-Geschäftsstelle in München.
Die Geschäftsführung des Bayerischen Gemeindetags nach dem Gespräch mit Vertre-
tern des Bayerischen Bauernverbands: Hans Müller, Generalsekretär (rechts), mit seinem
Stellvertreter, Georg Wimmer (links) sowie Dr. Franz Dirnberger, Geschäftsführendes
 Präsidialmitglied des Bayerischen  Gemeindetags, und seine Stellvertreterin, Dr. Juliane
Thimet. © BayGT
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Wir Kommunen sind stark gefordert in den kommunalen Asylfragen

Die Flüchtlings- und Asylpolitik fordert
uns Kommunen in sehr hohem Maße.
Denn sobald die Asylsuchenden ihren

endgültigen Aufenthaltsstatus erhalten haben,
stehen auch die bayerischen kreisangehörigen
Städte, Märkte und Gemeinden in der Verant-
wortung.

Ganz aktuell stellt sich für viele Gemeinden
die Frage, wie der dringend benötigte Wohn-
raum insbesondere für sozial schwache Men-
schen geschaffen werden soll. Die sogenann-
te „II. Säule“ des Wohnungspakts Bayern und
die darin enthaltene Förderung ist dabei si-
cherlich ein richtiger Schritt, kann aber das
Gesamtproblem nicht lösen. Die Zahl der mit
diesem Programm geförderten Wohnungen
ist angesichts des zu erwartenden Bedarfs viel
zu gering. Hinzu kommt, dass viele  Bürger -
meisterinnen und Bürgermeister gerade in
den ländlichen Räumen gerne bauen würden,
aber letztlich die Planungssicherheit fehlt, ob
die Wohnungen tatsächlich auch genutzt wer-
 den. Hier könnte eine Wohnsitzzuordnung zu-
mindest einen Beitrag leisten. Und in vielen
Fällen fehlt es schlicht und einfach an Flächen,
die von den Eigentümern zur Verfügung ge-
stellt werden. 

Wenn jetzt vermehrt Flüchtlinge mit Bleibe-
recht die staatlichen Unterkünfte verlassen und
dann als Obdachlose von den Gemeinden unter-
 gebracht werden müssen, verschärft dies die
Situation nochmals deutlich. Das Obdachlosen-
 recht ist für eine solche Lage nicht geschaf-
fen! Es ist dringend geboten, dass sich hier die
rechtlichen Rahmenbedingungen ändern.

Als Sprecher der über 2.000 kreisangehörigen
Gemeinden in Bayern tragen wir die kommu-
nalen Anliegen und Sorgen auch an die Bun-
des- und Landespolitik heran. So hatten wir
am 22. Februar 2016 die Möglichkeit, im Rah-
men der Sitzung des Kreisverbands in Cham
mit Karl Holmeier, MdB, sowie Albert Füracker,
Staatssekretär im Staatsministerium der Finan-
 zen, für Landesentwicklung und Heimat, MdL,
zu sprechen. Die zweite Gelegenheit bot sich
am 3. März 2016, als wir die Bayerische Sozial-
minis terin Emilia Müller als Gast bei der Sit-
zung der Arbeitsgemeinschaft der Großen
Mitglieder begrüßen konnten, um mit ihr un-
sere aktuellen Herausforderungen offen zu
diskutieren. Im Anschluss gaben wir zusam-

men mit Staatsministerin Müller ein Presse-
gespräch. 

Auf diesem Wege wollen wir weiterhin aufzei-
gen, welche Lasten unsere Kommunen schul-
tern. Wir wissen, dass mancherorts die Belas -
tungsgrenze bereits erreicht ist. Wir fordern
daher, dass es gerecht zugehen muss, bei der
Erfüllung aller noch vor uns liegenden Aufga-
ben. Dennoch legen wir Wert darauf, dass
auch die anderen kommunalen Themen nicht
in den Hintergrund treten. 

Da jedes Jahr am 22. März der von den Verein-
ten Nationen ins Leben gerufene Tag des Was-
sers stattfindet, haben wir das Titelthema des
vorliegenden Heftes dieses Mal dem Aspekt
Öffentlichkeitsarbeit in der Wasserversorgung
gewidmet. Wir wollen dabei den Schwer-
punkt insbesondere auf die Bewusstseinsbil-
dung für unser kostbares Nass legen und Pro-
jekte in der Öffentlichkeitsarbeit vorstellen. 

Sicherlich ist es richtig, die Frage zu stellen, ob
es notwendig ist, in einem so wasserreichen
Land wie Bayern, Öffentlichkeitsarbeit für Trink-
 wasser zu machen? Wir brauchen den Wasser-
hahn doch nur zu öffnen und erhalten kühles,
klares Trinkwasser. In Bayern bedarf Trinkwas-
ser fast durchweg keiner Aufbereitung, es
steht vielerorts naturbelassen zur Verfügung.
Auch unsere Abwässer aus Bad, Toilette und
Küche sowie aus der Industrie werden rund
um die Uhr sicher entsorgt. Die Wasserversor-
gung und die Entsorgung unserer Abwässer
ist für uns in Deutschland eine Selbstver-
ständlichkeit. Diese für uns alltäglich gewor-
denen Dienst- und Serviceleistungen, die in
Bayern vor allem die Gemeinden garantieren,
wollen wir anlässlich des Weltwassertages ein-
 mal in den Mittelpunkt stellen. 

In dem vorliegenden Heft finden Sie auch  eine
erste Zwischenbilanz der neuen Geschäfts-
führung des Gemeindetags nach „100 Tagen“. 

Dr. Franz Dirnberger
Geschäftsführendes Präsidialmitglied

des Bayerischen Gemeindetags
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100 Tage im Amt  

Die neue Geschäftsführung
des Bayerischen Gemeindetags

zieht erste Bilanz

dem Wechsel in der Geschäftsführung
wurden die Geschäftsbereiche neu
strukturiert. An meiner Seite habe ich
nun zwei Stellvertreter, Dr. Juliane
 Thimet und Hans-Peter Mayer. Die
Aufgaben haben wir insgesamt auf
zwölf Fachbereiche aufgeteilt. Zusätz-
lich haben wir eine Stabsstelle für die
Pressearbeit geschaffen. Neu ist auch,
dass der Bayerische Gemeindetag zum
ersten Mal eine Frau mit in der Ge-
schäftsführung hat.

Somit ist die Geschäftsstelle des
Bayerischen Gemeindetags ein
kompetenter Ansprechpartner in
allen kommunalpolitischen Fragen.

Dr. Dirnberger: Ja, das kann man so
 sagen. Die Referentinnen und Refe-
renten des Bayerischen Gemeindetags

sind Fachexperten auf ihrem Ge-
 biet. Wir versuchen möglichst
alle kommunalen Themen ab-
zudecken. So werden unsere
Mitglieder umfassend in allen
rechtlichen, organisatorischen
und finanz-wirtschaftlichen Fra-
gen beraten und betreut. Die

Referenten vertreten zugleich auch
gegenüber dem Staat und den ande-
ren Verbänden die Interessen unserer
Mitglieder. 

Insbesondere bin ich auch dankbar
für die gute Unterstützung, die die
Mitglieder des Präsidiums und des
Landesausschusses des Bayerischen
Gemeindetags leisten. Sehr gut ver-
netzt sind wir auch mit unserem
Dachverband, dem Deutschen Städ-
te- und Gemeindebund sowie mit
dem Europabüro der bayerischen
Kommunen in Brüssel.

Welche Themen stehen nun aktuell
auf der Agenda des Bayerischen
Gemeindetags?

Dr. Dirnberger: Auf der kommunal-
politischen Agenda steht aktuell die
Bewältigung der hochbrisanten Flücht-
 lingsthematik in den Gemeinden vor
Ort. So richtig los geht es für diese
nämlich, sobald die Asylsuchenden
ihren Aufenthaltsstatus erhalten ha-
ben. Dann sind sie erstmal obdachlos
und stehen vor der kommunalen Tür.
Die Kommunen sind es dann, die für
die Asylbewerber Wohnungen und
Plätze in Kindergärten und Schulen
bereitstellen müssen. Ebenso müssen
sie sich um die Rahmenbedingungen
für die Schaffung von Arbeitsplätzen
kümmern. Die größte Herausforderung
ist jedoch die Integration. Auch das
müssen unsere Kommunen leisten. Sie
werden die Menschen, die als Flücht-
linge und Asylsuchende zu uns ge-
kommen sind, mit unserer Kultur und
unseren Lebensgewohnheiten vertraut

Dr. Franz Dirnberger (Mitte), Geschäftsführendes Präsidialmitglied des Bayerischen Gemeinde-
 tags bildet mit seinen Stellvertretern Dr. Juliane Thimet und Hans-Peter Mayer sowie den
 Referentinnen und Referenten ein starkes Team. © Katharina.Hipp

Am 1.11.2015 fiel der Start-
schuss für die neue Geschäfts-
 führung des Bayerischen Ge-
meindetags. Dr. Franz Dirnber-
ger hat als Geschäftsführen-
des Präsidialmitglied zusam-
men mit Dr. Juliane Thimet
und Hans-Peter Mayer als sei-
nen Stellvertretern die Führung
der Geschäftsstelle des Bayerischen
Gemeindetags in München über-
nommen. Nach 100 Tagen im Amt
ist nun eine gute Gelegenheit, zu
den aktuellen Herausforderungen
der bayerischen Gemeinden Stel-
lung zu nehmen. 

In Bezug auf die aktuelle Situation
der bayerischen Kommunen ist das
sicherlich keine leichte Aufgabe,
die Sie als Geschäftsführer nun
übernommen haben.

Dr. Dirnberger: Wir leben wahrlich in
einer sehr spannenden und heraus-
fordernden Zeit. Gerade deshalb freue
ich mich aber auf die neuen Aufga-
ben. In der Geschäftsstelle habe ich
jedoch genügend Unterstützung. Mit



machen müssen. Unsere Gemeinden
werden dabei ganz besonders gefor-
dert sein, unsere demokratischen
Grund werte mit den Neuankömmlin-
gen im täglichen Miteinander ge-
meinsam einzuüben.

Stellt sich die Frage, ob das von den
Gemeinden alles zu bewältigen ist.
Dr. Dirnberger: Was die Sache für un-
sere Gemeinden im Augenblick nicht
einfach macht, ist, dass sie fast keine
Planungssicherheit haben. Es ist ja
völlig offen, ob alle Flüchtlinge, die
momentan in einer Erstunterkunft sind,
auch an diesem Ort bleiben werden.
Für die Gemeinde stellt sich also als
erstes die Frage, wie viele bleiben.
Dann muss eine Bestandsaufnahme
erfolgen: wie viele Wohnungen gibt
es, wie viele Plätze in Kitas und Schu-
len, sind Arbeitsplätze vor Ort  vor -
handen? Eine zeitlich begrenzte Resi-
denzpflicht könnte da eventuell Ab-
hilfe schaffen.

Es gibt immer wieder Stimmen, die
behaupten, dass nicht alle Gemein-
den Flüchtlinge aufnehmen.
Dr. Dirnberger: Die Gemeinden haben
eine gesetzliche Mitwirkungspflicht.
Die ser kommen sie weitestgehend auch
nach. Für uns gilt folgender Grund-
satz: Alle Herausforderungen, die mit
der Flüchtlingskrise einhergehen, kön-
 nen umso erfolgreicher bewältigt wer-
 den, je stärker die kommunale Solida-
rität gelebt wird. Wir appellieren des-
halb an unsere Gemeinden, ihren
 Beitrag zu leisten. „Wegducken“ gilt
nicht, wenn es zum Beispiel um die
Bereitstellung von Flüchtlingsunter-
künften geht. Die weit überwiegende
Zahl von ihnen hat sich bereits von
Anfang an solidarisch gezeigt und
tragfähige Lösungen entwickelt. Der
Appell unseres Hauses richtet sich da-
her in erster Linie an die Bundes- und
Landespolitik. Denn bei allem guten
Willen sind vor allem dort die Voraus-
setzungen dafür zu schaffen, dass es
zu keiner Überforderung von Staat
und Gesellschaft kommt. 

Welche Unterstützung fordern Sie
von der Landes- und Bundespolitik
konkret?
Dr. Dirnberger: Die Gemeinden müs-
sen handlungsfähig bleiben. Im Augen-

 blick mangelt es aber noch an den
geeigneten Instrumenten. Das Bei-
spiel Wohnungsbau zeigt sehr an-
schaulich, dass momentan noch die
Möglichkeiten fehlen, etwa um genü-
gend Bauland zu generieren oder um
die Bauzeiten zu verkürzen. Ebenso
zeichnet sich schon seit längerem ab,
dass es an Erzieherinnen und Erzie-
hern in den Kitas sowie an einer aus-
reichenden personellen Ausstattung
in den Schulen fehlen wird. 

Und dies muss letztlich auch alles
finanziert werden.

Dr. Dirnberger: Ja, die Finanzierung
all dieser Maßnahmen muss gewähr-
leistet werden.

Sie haben soeben wichtige Punkte
benannt, die jetzt zu lösen sind.
Was muss zuerst angepackt werden? 

Dr. Dirnberger: Ein Problem drückt
uns gerade ganz besonders: Nach Ab-
schluss der Asylverfahren müssen die
Betroffenen ihre Unterkünfte eigent-
lich verlassen und wären dann ob-
dachlos. Die Gemeinden wären dann
rechtlich für ihre Unterbringung zu-
ständig. Das ist nicht zu schaffen. Das
Obdachlosenrecht ist für eine  Situa -
tion, wie wir sie jetzt haben, nicht ge-
macht worden. Hier müssen dringend
die juristischen Rahmenbedingungen
und Zuständigkeiten geändert werden.

Die Frage, bezahlbaren Wohnraum
zu schaffen, ist also das zentrale
Problem?

Dr. Dirnberger: Zumindest eines da-
von: Wir müssen dafür Sorge tragen,
dass nicht nur für die Neubürgerin-
nen und Neubürger, sondern für alle,
die Bedarf haben, Wohnraum und Ar-
beitsplätze flächendeckend geschaf-
fen werden. Denn die Menschen blei-
ben dort, wo sie Lebensperspektiven
sehen und auf Dauer haben werden.
Damit unsere Gemeinden diese Per-
spektiven bieten können, ist auf ihre
ausreichende finanzielle Ausstattung
und eine intakte Infrastruktur zu achten.

Bleiben wir bei der finanziellen
 Ausstattung. Herr Mayer, wie gut
stehen die Gemeinden da, bzw. wo
muss nachgebessert werden?

Mayer: Beim kommunalen Finanz-
ausgleich – FAG – wird ganz beson-

ders deutlich, was Solidarität ist und
was das Prinzip „Geben und Nehmen“
von uns allen abverlangt. Mit den Ver-
handlungen zum FAG konnte es der
Bayerische Gemeindetag gemeinsam
mit den anderen Kommunalen Spit-
zenverbänden und dem Finanzminis -
terium nicht jeder Gemeinde recht
machen. Es war aber notwendig, et-
was zu tun. Allerdings müssen wir das
Ergebnis, das wir in einem sehr schwie-
 rigen Prozess seit 2013 nun erreicht
haben, im Gesamtkontext sehen. Über
alle Maßnahmen hinweg betrachtet,
wurde einiges erreicht, auch wenn
das in einen Kompromiss gegossen
werden musste. Insbesondere finanz-
schwachen und vom Bevölkerungs-
rückgang besonders betroffenen Ge-
meinden kann nun wirksamer gehol-
fen werden.

Eine weitere finanzielle Unterstützung
unserer Gemeinden in Bayern ist ak-
tuell mit dem „Kommunalinvestitions-
programm“ – KIP – gestartet. Wir sind
guter Dinge, dass wir das mit einem
vernünftigen Aufwand zum Laufen
bekommen.

Und wo drückt der Schuh bei der
kommunalen Infrastruktur?

Dr. Dirnberger: Hier geht es aktuell
um die Ausgestaltung von Finanzie-
rungsmodellen zur Modernisierung
der Gemeindestraßen und der kom-
munalen Wasserversorgung sowie des
Kanalnetzes. Zwei riesige Themen, die
auch verbandsintern für Diskussionen
sorgen. 

Bei der Straßenausbaubeitragssatzung
sind wir verbandsintern teilweise hef-
tiger Kritik ausgesetzt, weil wir die Er-
hebung von Straßenausbaubeiträgen
auch weiterhin für erforderlich halten.
Bayerns Städte und Gemeinden sind
auf derlei Beiträge angewiesen. Denn
für die meisten Städte und Gemein-
den gibt es keine gleichwertige Alter-
native zur Finanzierung der anstehen-
den Straßenausbaumaßnahmen. Auch
das System „wiederkehrender Beiträ-
ge“ für jene Gemeinden und Städte,
die bislang noch keine Straßenaus-
baubeiträge erhoben haben, stellt sich
für uns positiv dar. Dass es Verbands-
mitglieder gibt, die hier anderer An-
sicht sind, ist nachvollziehbar. Auch
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für konträre Meinungen gibt es schließ-
 lich gute Argumente. Als Verband aber
müssen wir uns auf eine Position eini-
gen. Wir sind der Meinung, dass wir
letztlich einen guten Kompromiss ge-
funden haben. Immerhin wird unser
Standpunkt im Grundsatz von allen
Landtagsfraktionen gleichermaßen
geteilt.

Und die Wasserversorgung und
Abwasserentsorgung, wie ist es um
diese in Bayern bestellt?

Dr. Thimet: Als Bayerischer Gemein-
detag ist es uns sehr wichtig, dass un-
sere Gemeinden gut aufgestellt sind,
um eine gesicherte Trinkwasserversor-
 gung und zukunftsweisende Abwas-
serbeseitigung leisten zu können. Die
rechtlichen und technischen Anforde-
rungen an die Sparten werden immer
höher. Über diese Entwicklungen in-
formieren wir auf unserer Führungs-
kräftetagung in Rothenburg ob der
Tauber, in unseren Fortbildungen für
die technischen Mitarbeiter der Was-
serwerke und nicht zuletzt auch im
Rahmen der WWN – den Wasserwerks-
 nachbarschaften Bayern e.V.  (s. S. 74).

Wie zukunftsfähig sind die Finan-
zierungsmodelle?

Dr. Dirnberger: Was die Service- und
Dienstleistungen unserer kreisange -
hörigen Städte, Märkte und Gemein-
den betrifft, sind diese für die Bürge-
rinnen und Bürger fast schon eine
Selbstverständlichkeit geworden, vor
allem hinsichtlich ihrer günstigen
Preise. Die kommunale Infrastruktur
zur Wasserver- und Abwasserentsor-
gung ist ein anschauliches Beispiel
dafür. Für die hohe Ver- und Entsor-
gungssicherheit können wir uns in
Bayern allerdings noch viel stärker ein-
 setzen und noch enger  zusammen -
finden, indem wir beispielsweise die
interkommunale Zusammenarbeit ver-
 stärken. 

Dr. Thimet: Wir wissen, dass in der
bayerischen Wasserversorgung und
im Kanalnetz ein erheblicher  Investi -
tionsbedarf vorliegt. Allerdings wird
es für die Sanierung der bestehenden
Anlagen keine flächendeckende För-
derung mehr geben. Vielmehr wird
umgestellt auf eine Härtefallförderung,

die nur noch für Einzelfälle gilt. Dies
wird in den Richtlinien für Zuwendun-
gen zu wasserwirtschaftlichen Vorha-
ben – kurz der RZWas 2016 beschrie-
ben. Der Entwurf befindet sich aktuell
in der Verbändeanhörung. 

Gibt es dazu Lob und Tadel?

Dr. Thimet: Das Fördersystem ist vom
Umweltministerium völlig neu ent-
wickelt worden. Es lässt sich aus  un -
serer Sicht zumindest nachvollziehen.
Schön ist, dass die Türe für eine Sanie-
rungsförderung wenigstens einen Spalt
weit geöffnet wurde. Die Messlatte für
einen Förderfall orientiert sich natür-
lich daran, wie viel Geld der Freistaat
zur Verfügung stellt. Nachdem er ins-
gesamt die Einrichtungen Wasser und
Abwasser bisher dankenswerter Wei-
se mit insgesamt rund 13 Milliarden
Euro gefördert hat, nehmen sich die
nun auf ganz Bayern zu verteilenden
30 bis max. 70 Mio. Euro natürlich
 etwas bescheiden aus, denn da ver-
bleiben in jedem Landkreis für  sämt -
liche Anlagen gerade mal 500.000 Euro
pro Jahr. Große Sprünge sind bei die-
ser Finanzausstattung nicht zu erwar-
ten. Positiv erscheint im neuen Sys -
tem die Überlegung, die Gemeinden,
deren Bevölkerung seit 2004 rückläu-
fig ist, mit einem Demographiefaktor
rechnerisch zu begünstigen. Dies wird
nicht zuletzt einigen oberfränkischen
Gemeinden zugutekommen. Wichtig
ist, dass uns der Freistaat zugesagt
hat, das Fördersystem nach zwei Jah-
ren zu evaluieren. Dann wird man
 sehen, an welchen Stellschrauben ge-
dreht werden muss.

Welche kommunalpolitischen
 Themen sind aktuell noch wichtig?

Dr. Dirnberger: Mit der hohen Domi-
nanz des Themas „Asyl und  Flücht -
linge“ besteht die Gefahr, dass wichti-
ge kommunalpolitische Themen in
den Hintergrund treten. Doch wir ge-
winnen immer stärker den Eindruck,
dass durch das Flüchtlingsthema un-
sere strukturpolitischen Herausforde-
rungen nun das Gewicht erhalten, das
ihnen zusteht. Die Geschäftsstelle ist
an allen diesen Themen ganz nah
dran und informiert die Mitglieder
zeitnah.

Wie ist der aktuelle Stand z.B. beim
Breitbandausbau in Bayern?

Über 1.900 Gemeinden haben sich in
kürzester Zeit auf den Weg gemacht,
um schnelles Internet in ihren Ge-
meinden zu ermöglichen. Das ist
 insbesondere ein Leistungsnachweis
durch die vielen kleinen Gemeinden
in Bayern und zeigt, dass eine landes-
weite Herausforderung auch „von
 unten“, also dezentral, gelöst werden
kann. Jetzt geht es um die  Feinjus -
tierung: Möglichst viel Glasfaser dort,
wo sie morgen schon gebraucht wird
– also besonders für Gewerbe und
Schulen – und weitestgehende Flä -
chendeckung auch in den Gemein-
den mit dutzenden Ortsteilen. Die
 Bürgermeister sollten dort, wo das
baye rische Geld nicht reicht, zuerst
versuchen die Bundesmittel abzu-
greifen. Wenn das nicht funktioniert,
muss die bayerische Förderung ange-
passt werden. 

Zum Ende unseres Gesprächs sei
nochmals an Sie,  Frau Dr. Thimet,
eine Frage gestellt. Mit Ihnen ist
nun zum ersten Mal eine Frau 
mit in der  Führungs spitze der
 Geschäftsstelle.

Dr. Thimet: Ja so ist es. Der Bayerische
Gemeindetag wurde 1912 gegründet
und war seit dieser Zeit in der Füh -
rungsetage fest in Männerhand. Schön,
dass ich das Vertrauen und die Wert-
schätzung erhalten habe, hier als ers -
te Frau nach fast 104 Jahren ein we-
nig die Ausrichtung und Zukunft des
Verbandes mit zu prägen. 

Und inwiefern nimmt sich der
Bayerische Gemeindetag des
 Themas „Rathauschefinnen“ an?

Wichtig ist uns beim Thema Frauen,
den Anteil der Bürgermeisterinnen in
Bayerns Rathäusern zu erhöhen. Wenn
man bedenkt, dass jeder zweite Wähler
eine Frau ist, dann erstaunt es schon,
dass nur rund 8 Prozent der Bürger-
meisterämter von Frauen bekleidet
werden. Da ist also – besonders in
Bayern – viel Luft nach oben. Für un-
sere Bürgermeisterinnen haben wir
daher bereits im April 2015 das Fo-
rum „Frauen führen Kommunen“ ins
Leben gerufen. Wir haben für sie da-
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mit eine Plattform geschaffen und
bieten ihnen zugleich auch Raum, um
sich zu vernetzen und fachlich auszu-
tauschen. 

Herr Dr. Dirnberger, wagen Sie
 abschließend einen Blick in die
 Zukunft?

Dr. Dirnberger: Wie zukunftsfest un-
sere Kommunen unter den gegen-
wärtigen Rahmenbedingungen sind,
wird meiner Ansicht nach davon ab-
hängen, wie schnell wir für all die an-

stehenden Herausforderungen Kon-
zepte umsetzen können, die gerecht
und tragfähig sind. Dabei müssen
auch politisch sensible Fragen offen
angesprochen und diskutiert werden.
Die hohe Lebensqualität in unseren
kreisangehörigen Städten, Märkten
und Gemeinden hängt von vielen
Faktoren ab. Immer öfter bedarf es
 inzwischen der Kompromissbereit-
schaft, um gemeinsam das Optimale
und Machbare erreichen zu können.
Mehr denn je wird die Zukunft für uns
solche Kompromisse bereithalten, die

unsere Gesellschaft auszuhalten und
vor allem solidarisch zu tragen hat. Ich
weiß aber, wie stark unsere bayeri-
schen Gemeinden sind, und bin des-
halb sehr zuversichtlich, dass wir zu-
sammen die anstehenden Herausfor-
derungen meistern werden. 

Die Fragen stellte:
Jessica Hövelborn, Pressesprecherin,

Bayerischer Gemeindetag
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Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit
zum Weltwassertag

22. März – unsere Wasserversorgung
steht im Mittelpunkt

Jessica Hövelborn, 
Bayerischer Gemeindetag

bekannter Termin. Gerne wird zu die-
sem Anlass über die regionalen Be-
sonderheiten und wasserwirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen berichtet. 

Viele Wasserversorger und Abwasser -
entsorger nutzen daher den Tag des
Wassers bereits für ihre Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit. Es ist eine schö-
ne Gelegenheit, um die Vorteile und
Erfordernisse der örtlichen Wasserver-
und -entsorgung in den Mittelpunkt
zu stellen. Erfordernisse z.B. auch in
dieser Hinsicht, dass durchaus auch
um Verständnis z.B. für anstehende
Modernisierungsmaßnahmen oder In-
 vestitionsvorhaben geworben werden
kann.

1992 – UN rufen Weltwassertag aus

Der Weltwassertag wurde von den
Vereinten Nationen 1992 ins Leben
gerufen. Der Schutz der Wasservor-

kommen und dessen schonen-
de nachhaltige Nutzung sind laut
der UN-Resolution nur durch ein
entsprechendes Bewusstsein in
der Bevölkerung zu erreichen.
Dieser Bewusstseinsbildung in
der Öffentlichkeit soll der Tag
des Wassers dienen. Jährlich

setzen die Vereinten Nationen schwer-
 punktmäßig ein bestimmtes Thema
für diesen Tag fest. Das Motto für 2016
lautet „Wasser und Arbeitsplätze“ und
bietet somit ein Forum, um zu analy-
sieren, wie bedeutend die Ressource
Wasser für Wirtschaft und Beschäfti-
gung weltweit ist.

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
„Wasser“: es gibt viele  Möglich -
keiten

Gute Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
bedarf der Vorbereitung. Im Folgen-
den werden Möglichkeiten für die
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zum
Tag des Wassers vorgestellt, die auf Er-
fahrungswerten der Autorin beruhen. 

Die klassische Pressearbeit

Es bietet sich an, im Vorfeld des Ter-
mins „22. März“ mittels Presseinforma-
tion auf die geplanten Aktivitäten

Am Tag des Wassers darf gefeiert werden – im Wasserwerk ist Tag der
offenen Tür. © RBG

Ganz mobil – die Trinkwasserbar des Wasser-Info-Teams Bayern auf
der KOMMUNALE 2015. © BayGT

Wasser ist in Bayern reichlich und
in bester Qualität vorhanden. Es
ist für uns eine Selbstverständ-
lichkeit, dass wir Trinkwasser
rund um die Uhr kühl und klar
aus der Leitung zur Verfügung
haben. Es ist ebenso selbstver-
ständlich, dass unsere Abwäs-
ser sicher gesammelt und gereinigt
werden. Diese verantwortungsvollen
Dienstleistungen gewährleisten in Bay-
ern die kommunalen Wasserversorger
und Abwasserentsorger rund um die
Uhr. Wenn es zu keinem Zwischenfall
kommt, z.B. einem Wasserrohrbruch
oder einer anderweitigen Störung der
Wasserversorgung oder Abwasser -
entsorgung, so wird darüber in den
Medien in der Regel nicht berichtet. 

Tag des Wassers – ein guter Presse-
termin

Oft fehlt Journalisten der richtige „Auf-
 hänger“ um darüber zu berichten, wie
die Wasserversorgung und Abwasser -
entsorgung funktionieren. Ganz an-
ders ist das jedoch am  internatio -
nalen Tag des Wassers, der auch als
Weltwassertag bekannt ist, und jähr-
lich am 22. März stattfindet. Dieses
Datum ist auch für Journalisten ein



hinzuweisen, so dass die Journalisten
rechtzeitig informiert sind und am
Tag des Wassers dieses Thema auf-
greifen können. Ein Pressegespräch
im örtlichen Wasserwerk oder der Klär-
 anlage, zu dem die Bürgermeisterin
oder der Bürgermeister sowie auch
der Werkleiter den Vertretern der Presse
Rede und Antwort stehen, kann eben-
falls angedacht werden.

Mit Bürgern ins Gespräch kommen

Neben der Pressearbeit informieren
die Wasserversorger beispielsweise
mit einem Informationsstand auf dem
Marktplatz oder gar einem Tag der
 Offenen Tür im Wasserwerk oder der
Kläranlage. Bei geführten Rundgän-
gen durch die Werkanlagen lassen
sich alle Fragen rund um die Wasser-
ver- und Abwasserentsorgung anschau-
 lich und besonders einprägsam für
Groß und Klein beantworten. Eben-
falls können dabei auch wichtige In-
formationen zum Gewässerschutz und
dem sorgsamem Umgang mit dem
Wasser geben werden. 

Exklusivtermin für Kita oder Schule

Es muss aber nicht immer ein großer
Tag der offenen Tür sein, es kann z.B.
auch am Tag des Wassers eine Kinder-
gartengruppe oder Schulklasse ins
Wasserwerk oder auf die Kläranlage
eingeladen werden und dieser Be-
such der örtlichen Presse als Exklusiv-
termin angeboten werden. 

Die Trinkwasserbar

Ein schönes Highlight ist es immer
wieder, wenn eine mobile Trinkwas-
serbar z.B. in der Fußgängerzone auf-
gebaut wird. Technische Vorausset-
zung hierzu ist der Wasseranschluss
am Hydranten. 

Bei einem Schluck frisch gezapften
Trinkwassers direkt an der Bar sind
viele Bürgerinnen und Bürger offen
für ein kurzes Gespräch über die hohe
Qualität unseres Naturproduktes. Eben-
 so können am Stand auch  Informa -
tionsflyer und Broschüren ausgelegt
werden.

Wenn die Temperaturen im März noch
zu winterlich sind, eignen sich die vor-
gestellten Kommunikationsmaßnah-
men – insbesondere die Trinkwasser-
bar und die Tage der offenen Tür –
selbstverständlich auch im Sommer,
z.B. im Rahmen eines Gemeinde- oder
Stadtfestes oder eines Sportevents.
Auch Regionalmessen sind eine gute
Möglichkeit.

Öffentlichkeitsarbeit mit Langfrist-
wirkung

Langfristwirkung versprechen vor allem
öffentlichkeitswirksame Eröffnungen
oder Übernahmen von Patenschaften
für Trinkwasserbrunnen z.B. in Kinder-
gärten und Schulen. Auch die Vertei-
lung von Trinkflaschen kann nachhal-
tig dazu beitragen, sich daran zu erin-
nern, woher das Trinkwasser in der
 jeweiligen Gemeinde kommt. 

Aber auch relativ unaufwändig zu
 organisierende Dinge, wie z.B. die
 Gästebewirtung, sind denkbar. Wenn
Trinkwasser in schönen Glaskaraffen
auf dem Tisch steht – in der Gemein-
deratssitzung, ebenso wie bei Ge-
sprächsterminen – ist dies auch eine
Möglichkeit, um die gute Qualität un-
seres Trinkwassers aus der Leitung ins
Bewusstsein zu rufen. 

Digitale Medienarbeit – 
die Trinkwasser-App

Auch für mobile Nutzer gibt es inzwi-
schen die sogenannte Trinkwasser-
App unter http://trinkwasser-unter-
wegs.de/. Auf dieser werden öffent-
lich zugängliche Trinkwasserbrunnen

in ganz Deutschland aufgenommen.
Dies ist ebenfalls eine gute Möglich-
keit, die bereits auch einige Versorger
in Bayern nutzen, um insbesondere
über die digitalen Medien zum Was-
sertrinken anzuregen. Die Idee zur
Trinkwasser-App wurde übrigens mit
in Augsburg geboren.

46. Führungskräftetagung der
Wasserwirtschaft – weitere 
PR-Ideen werden vorgestellt

Weitere Anregungen zur Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit „Wasser“ stehen
auf dem Programm der 46. Führungs-
kräftetagung der Wasserwirtschaft
vom 10. – 13. Mai 2016, die die Kom-
munalwerkstatt des Bayerischen Ge-
meindetags in Rothenburg ob der
Tauber durchführt. Zur „Kommunika -
tion für unser Trinkwasser“ informiert
Markus Schmitz, u.a. Geschäftsführer
des Wasser-Info-Teams Bayern – über
die „Öffentlichkeitsarbeit für das kost-
bare Nass“ spricht Bernhard Röhrle,
Pressesprecher des Zweckverbands
Landeswasserversorgung. Weitere In-
formationen zur Tagung siehe: www.
baygt-kommunal-gmbh.de > Rubrik
„Führungskräftetagung Rothenburg
o.d.T. 2016“.

Aktivitäten vor Ort?

Wie haben Sie in ihrer Gemeinde den
Tag des Wassers bereits gestaltet, bzw.
welche Aktionen planen Sie für nächs -
tes Jahr? Wir freuen uns auf Ihre Ideen
und nehmen Kurzberichte gerne an. 

Ihre Ansprechpartnerin:
Jessica Hövelborn, Pressesprecherin,

Bayerischer Gemeindetag
jessica.hoevelborn@bay-gemeindetag.de
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Zentral-Landwirtschaftsfest – zum frisch
gezapften Trinkwasser wurde auch ein
 Informationsflyer gereicht. © VBEW
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Zuverlässig.

Thimet | Günthert

Abwasserbeseitigung
Technik und Recht

Die Abwasserbeseitigung stellt eine der bedeutsamsten kommunalen Pfl ichtaufgaben dar. Ihr kommt zur Daseins-
vorsorge für die Bürger und auch zum Schutz unserer Gewässer eine zentrale Rolle zu.

Dies erfordert sowohl hohe technische als auch vertiefte rechtliche Kenntnisse, um die Aufgabe im Interesse der 
Bürger technisch einwandfrei und wirtschaftlich zu erfüllen. Die Abwasseranlagen, allem voran Kanäle und Klär-
anlagen, stellen dabei in der Regel das größte Vermögen einer Gemeinde dar. Umso wichtiger ist es, sich ständig 
und nachhaltig mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Daher geben die beiden Autoren dem Leser ein Buch an 
die Hand, in dem sowohl die technische als auch die rechtliche Seite der Abwasserbeseitigung zusammengefasst 
sind. Das Buch wendet sich dabei bewusst nicht nur an Fachleute, sondern auch an Leser, die sich nicht täglich mit 
dem Thema befassten.

Dr. Juliane Thimet ist Direktorin beim Bayerischen Gemeindetag. Prof. Dr.-Ing. F. Wolfgang Günthert ist Professor 
an der Universität der Bundeswehr, Institut für Wasserwesen, Siedlungswasserwirtschaft und Abfalltechnik.
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„Gassi gehen“
im Wasserschutzgebiet 

Probleme für die  
Trinkwasserqualität 

Prof. Dr. habil. Christoph Treskatis

nen unterteilt, deren Schutzanforde-
rungen in Annäherung an die Fas-
sung immer weiter ansteigen: 

• die Zone I stellt den unmittelbaren
Fassungsbereich dar

• die Zone II ist die „Engere“ Schutz-
zone (sie ist so auszulegen, dass die
Fließzeit des Grundwassers vom Über-
 gang der Zone III/II bis zur Entnah-
me 50 Tage beträgt. Damit ist die für
den Abbau bakteriologischer Ver-
unreinigungen erforderliche Zeit ge-
 währleistet.)

• die Zone III wird als „Weitere“
Schutzzone bezeichnet (bis zu meh-
reren Kilometern um die Fassung.
Sie bietet Schutz und ausreichend
Reaktionszeit vor schwer  abbau -
baren Verunreinigungen.)

Der Fassungsbereich hat den höch-
sten Schutzstatus, ist in der Regel 10
bis 20 Meter um die Fassungsanlage

abgegrenzt und darf weder un-
befugt betreten noch ander-
weitig als für die Trinkwasser ge-
winnung genutzt werden. Da-
her wird die Zone I in den meis -
ten Wassergewinnungsanlagen
abgezäunt und beschildert. Da -
ran unmittelbar am Zaun an-

grenzend beginnt die „Engere“ Zone
II, die vor allem den flächendecken-
den Schutz des Grundwassers vor mi-
krobiologischen Beeinträchtigungen
gewährleisten soll. Dort sind alle Hand-
 lungen verboten, die mikrobiologische
Verunreinigungen im Grundwasser
verursachen und die die natürlichen
Deckschichten über dem Grundwas-
ser verletzten können.

Grundwasserschutz – auf die
 Beschaffung des Bodens kommt
es an 

Für die Bevölkerung ist die Abgren-
zung der Wasserschutzzone I, der so-
genannte „Fassungsbereich“, in dem
sich der Brunnen befindet, am deut-
lichsten im Gelände sichtbar (Abb. 1).
Entlang von Zaunanlagen der Wasser-
gewinnungsanlagen verlaufen oft Wan-
 derwege oder für die Land- und Forst-
 wirtschaft freigegebene Fahrwege.

Allgemein wird davon ausgegangen,
dass die naturgegebene Überde ckung
das Grundwasser ausreichend gegen -
über mikrobiologischen und chemi-
schen Substanzen schützt und uner-
wünschte Stoffe und Partikel  ausge -
filtert oder abgebaut werden. Alle
Schutzkonzepte gehen von flächig
vorhandenen und ungestörten geo-
logischen Schichten aus. Jedoch fin-
den sich in der Realität um Wasserge-
winnungsanlagen vielfach durch die
Herstellung des Brunnens oder der
Quellfassung bedingte, „gestörte“ Bo-
denverhältnisse wieder, deren struk-
tureller Aufbau und hydraulische Eigen-
schaften bisher keine ausreichende

Abb. 1: Typische Einzäunung der Schutzzone I um einen Brunnen einer gemeindlichen Wasser-
versorgung © Treskatis

Wasserschutzgebiete – drei
Zonen von hoher Bedeutung

Trinkwasser wird in Bayern zu
rund 90 Prozent aus Grund- und
Quellwasser gewonnen und wei-
 testgehend ohne technische Auf-
 bereitung an die Bevölkerung
abgegeben. Dieser glückliche
Umstand ist der flächenhaften Ver-
breitung von gut  wasserspeicherfä -
higen geologischen Schichten im Un-
tergrund insbesondere im Süden des
Freistaates geschuldet. Zum  qualita -
tiven und quantitativen Schutz der
Grundwasserressourcen werden auf
Grundlage des Wasserhaushaltsgeset-
 zes und des bayerischen Wasserge-
setzes von den Kreisverwaltungsbe -
hörden Wasserschutzgebiete ausge-
wiesen. Innerhalb der Wasserschutz-
gebiete sind vorsorglich alle Hand-
lungen und Aktivitäten untersagt, ein-
 geschränkt oder genehmigungspflich-
 tig, die absehbare Grundwasserver-
unreinigungen, wie z.B. Keimeinträge
oder chemische Belastungen mit Ni -
trat und Pflanzenschutzmitteln, be-
wirken können.

Wasserschutzgebiete werden, je nach
Entfernung von der Brunnen- oder
Quellfassung, in unterschiedliche Zo-



Berücksichtigung bei der behördlichen
Abgrenzung der Zone I gefunden ha-
ben. Dazu gehören z.B. Wurzelkanäle
von Bäumen neben den Brunnen und
Quellfassungen, nicht abgedichtete
Gräben und Dränagen entlang der
Wege und auf den angrenzenden Flä -
chen, mit wasserdurchlässigem Mate-
rial verfüllte Leitungsgräben für die
Wasserleitungen und die Baugruben-
verfüllungen für die Brunnen- und
Quellwasserfassungen. Neuere Unter-
suchungen und verfeinerte  Mess -
methoden (z.B. mit der sogenannten
„Tracergasmethode“, s. Abb. 2) konn-
ten nachweisen, dass besondere Weg-
samkeiten rund um die Wasserfassun-
gen, auch über die behördliche Ab-
grenzung der Wasserschutzzone I hi -
naus, existieren und eine vielerorts
bisher unerkannte Gefährdung für die
Trinkwasserqualität darstellen. Entlang
bevorzugter Sickerwege kann Regen-
oder Schmelzwasser von der Erdober-
fläche sehr schnell in den Untergrund
vordringen und die Grundwasserqua-
lität unmittelbar an der Trinkwasser-
fassung nachhaltig beeinträchtigen.

Trinkwassergewinnung – Gefahren
gehen auch von Mensch und Hund
aus 

Die Brunnen und Quellfassungen der
öffentlichen Wasserversorgung liegen
in Bayern oft in naturnahen Gebieten,
die auch von der lokalen Bevölkerung
zur Naherholung und für sportliche
Aktivitäten aufgesucht werden. Oft
begleiten Hunde die Jogger und Spa-
ziergänger. Durch die Anlage von Park-
 plätzen und ortsnahen Wanderwegen
kann es in unmittelbarer Nähe von
Trinkwasseranlagen zu einer sehr in-
tensiven Nutzung des fassungsnahen
Bereiches kommen (Abb. 3). Dabei
nutzen die Vierbeiner auch den Zaun
zur Fassungsanlage und die Flächen
der Schutzzone II zur Verrichtung  ihrer
Notdurft. 

Aus Untersuchungen ist bekannt, dass
der Hundekot eine sehr hohe Anzahl
an Fäkalkeimen und Bakterien aufweist,
die in konzentrierter Form (mehr als
20 Mio. Keime je 100 g) auf die Erd -
oberfläche aufgebracht werden. Diese
mikrobiologischen Partikel sind ver-
mehrungsfähig mobil und werden mit

dem Regen oder Schmelzwasser aus-
gewaschen. So gelangen sie mehr
oder weniger schnell in den Unter-
grund. Die überwiegende Anzahl der
Keime wird zwar in den oberen Dezi-
metern eines natürlichen Bodens
zurückgehalten, jedoch erfolgt vor
 allem bei wasserdurchlässigen, „ver-
 letzten“ und durch den Menschen ver-
 änderten Böden keine vollständige
Keimeliminierung bis zum Grundwas-
ser. Die Überlebensraten von Keimen
sind vor allem bei den im Herbst und
Winter herrschenden Temperaturen
vergleichsweise lang, so dass eine Aus-
 waschung mit dem nächsten Regen
jederzeit möglich ist (siehe Tab. 1).

Bei guter Wasserdurchlässigkeit des
Bodens können in unmittelbarer Fas-
sungsnähe zwar nur wenige Keime
über leben, aber dennoch zu einer
grenzwertrelevanten Belastung des
Grundwassers führen. Es sei daran
 erinnert, dass die Grenzwerte für die
Fäkalkeime im Trinkwasser bei null
Keimen je 100 mL liegen! 

Fakt ist: Hundekot verursacht
 mikrobiologische Einträge ins
Grundwasser

Trinkwasser ist unser Lebensmittel
Nummer 1. Quell- und Brunnenfassun-
gen unterliegen deshalb einem beson-
 deren Schutz. Die Hinterlassenschaf-
ten der Hunde können Auslöser von
Qualitätsproblemen innerhalb des vor
mikrobiologischen Einträgen zu schüt-
 zenden Umfeldes von Brunnen und
Quellen werden. Ein vielerorts bisher
nicht beachteter Konflikt mit dem vor-
 beugenden Grundwasserschutz ist so
gegeben.

Vorsorgen ist besser als Nachsorgen 

Der Schutz des Trinkwassers muss vor
allem in Fassungsnähe besonders in-
tensiv überwacht und nach Schwach-
stellen überprüft werden. Konflikte
mit dem Gesundheitsamt, die Errich-
tung teurer Aufbereitungsverfahren
und/oder gar eine Wasserpreiserhö -
hung für die Bevölkerung (auch für
die Nicht-Hundehalter) lassen sich vom
Wasserversorger und von den Gemein-
 den nur durch vorbeugende und nach-
 haltige Vermeidung von Keim- und
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Abb. 2: Schematische Darstellung der über Tracergasaustritte nachweisbaren  Sickerwasser -
wege: auch außerhalb der Zaunanlage können durch unterirdische Bauwerke und  Boden -
verletzungen Sickerwasserwege auftreten, die Keimeinträge in eine Trinkwasserfassung be-
schleunigen. © Treskatis
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Stoffeinträgen umgehen. Als vorbeu-
gende Maßnahmen kommen, je nach
Standortsituation, in Frage:

Öffentlichkeitsarbeit zur Bewusstseins-
bildung:

• Beschilderung, Information und Auf-
 klärung der Bevölkerung über die
Folgen des „Gassi Gehens“ am Zaun
der Trinkwasserfassungen, ggf. auch
mit einer begleitenden Pressearbeit.

• Hundehalter sind darüber zu infor-
mieren, dass das Liegenlassen von
Hundekot (nicht nur im Wasser-
schutzgebiet) einen Gesetzesver-
stoß darstellt.

• Hundekot ist aufzunehmen und fach-
 gerecht zu entsorgen. In vielen Ge-
meinden ist dies schon gängige Pra-
 xis (Aufstellen von Tütenspendern
und geeigneten Abfalltonnen).

• Aussprechen von Verboten in klar
gekennzeichneten Bereichen für das
Aus führen von Hunden, z.B. auf den
Wegen unmittelbar neben und durch
die Fassungsanlagen.

Wasserwirtschaft liche Maßnahmen:

• Erweiterung der Zone I und Vergrö -
ßerung der Einzäunung, in die be-
sonders vulnerable Bodenzonen ein-
 geschlossen werden müssen (z.B.
nach Untersuchungsergebnissen von
Tracergastests).

• Anlage eines Hochbordes und einer
wasserundurchlässigen Wegebefe-
stigung zur gezielten Entwässerung
und Vermeidung einer Auswaschung
von Hundekot am Zaun zur Schutz-
zone I (Abb. 4).

• In besonderen, begründbaren Fäl-
len sind die Wegeführung und die

Infrastruktur um die Zone I so anzu-
passen, dass die Besucherfrequenz
entzerrt und so die Konzentration
bzw. die „Quellstärke“ der Belastun-
gen reduziert wird. Wegsperrungen
und Verlegungen von Wanderwe-
gen sollten die Hundebesitzer so
lenken, dass eine nachteilige Ge-
fährdung der Trinkwassergewinnung
durch Hundekot ausgeschlossen wer-
den kann (Abb. 5).

Weitere Informationen: 
Prof. Dr. habil. Christoph Treskatis, 

apl. Professor am IWAR der TU Darmstadt
c/o Bieske und Partner Beratende 

Ingenieure GmbH
c.treskatis@bup-gup.de

Bilder:  ©Teskatis
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Abb. 3: Typische Situation an einem Zaun zur Wasserfassung: Hunde
werden ortsnah „im Grünen“ zum Gassi gehen ausgeführt.

Abb. 4: Anlage eines Hochbords am Zaun zur Wasserschutzzone I zur
Entwässerung und Vermeidung von Auswaschungen von Hundekot.

Organismus tÜ bei T<0°C [d] tÜ bei T=5°C [d] tÜ bei T=30°C [d]

E.coli > 100 >100 10

Salmonella >150 150 28

Campylobacter 50 21 7

Giardia <1 7 7

Cyptosporidium >300 50 28

Tab. 1: Beispiel von Überlebenszeiten tÜ verschiedener pathogener Bakterien
und Protozoen. Nach Goss et al. (2001).

Quelle: Goss, M. J. et al. (2001): The Management of Manure in Ontario with Respect of Water
Quality. – Report Univ. of Guelph for the Walkerton Inquiry. Zit. in Schmoll, o. (Ed.) (2006): 
Protecting Groundwater for Health – Managing the quality of Drinking-water Sources. – 678 S.

Abb. 5: Beispiel einer Wegesperrung und
Verlegung der vorher von Hundebesitzern
des Ortes sehr häufig genutzten „Abkür-
zungen“ zwischen den Brunnen einer Brun-
nengalerie.
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Quelle der Erfahrung

Die Wasserwerks-
nachbarschaften Bayern

Dr. Juliane Thimet,
Bayerischer Gemeindetag

 tag über die Vorsitzende Dr. Juliane
Thimet intensiv in die Vereinsarbeit
einbringt. Die Personalausstattung und
die Organisation der Wasserversorger
treten immer mehr in den Fokus. Da-
her ist es wichtig, einerseits das Ohr
an den Mitarbeitern der Wasserversor-
gungen zu haben und andererseits
auch bei den Werkleitern und Bürger-
meistern Ge hör zu finden. 

Die „Kerntruppe“ der Nachbarschaf-
ten sind die Nachbarschaftsleiter in
den Landkreisen, die sich jedes Jahr

im Januar für zwei Tage in
Adelsried treffen, dort geschult
werden und intensiv miteinan-
der diskutieren. 
Allein im Jahr 2015 luden die
Nachbarschaftsleiter in allen Land-
 kreisen Bayerns zu insgesamt
121 Veranstaltungen ein. Dabei

wurde eine Rekordzahl von 4.132 Teil-
nehmern verbucht. Diese Vernetzung
ist organisatorisch nur zu bewältigen,
weil nahezu alle Nachbarschaftsleiter
von der gemeinsamen, aber dezentral
zugänglichen Online-Plattform zur
Planung und Einladung von Nachbar-
schaftstagen Gebrauch machen. Die
Nachbarschaften leben das Motto
„gemeinsam sind wir stark“. 

Weitere Informationen zu den  aktu -
ellen Aktivitäten der WWN unter:
www.wwn-bayern.de

Diese zupackende Gemeinschaft von Ehrenamtlichen mit ihrem Geschäftsführer Bernd Traue (3. v.l.) und ihrer Vorsitzenden, 
Dr. Juliane  Thimet (Mitte), erreicht auch die kleineren und kleinsten Wasserversorger über die Nachbarschaftstage vor Ort. © WWN

Die Wasserwerksnachbarschaf-
ten Bayern sind die Plattform
für den Erfahrungsaustausch des
technischen Personals der Was-
serwerke vor Ort. Sie befördern
die gegenseitige fachliche Un-
terstützung der Wasserversor-
ger untereinander. Vor 31 Jah-
ren wurden die Wasserwerksnachbar-
schaften vom früheren Landesamt für
Wasserwirtschaft gegründet. Seit 2009
sind sie als Verein eingetragen, als ge-
meinnützig anerkannt und auch un-
ter der Abkürzung WWN bekannt. 

Dabei ist es eine glückliche Ausgangs-
 konstellation, dass sich neben dem
DVGW, von dem die Geschäftsfüh -
rung in Person von Bernd Traue wahr-
genommen wird, und dem Freistaat
Bayern sowie zahlreichen anderen Ver-
 bänden auch der Bayerische Gemeinde-
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Das neue Vergaberecht 

Eine Bewertung 
aus kommunaler Sicht

Norbert Portz,
Deutscher Städte- und Gemeindebund

• Richtlinie 2014/23/EU über die Kon-
zessionsvergabe (KVR) und

• Richtlinie über die Sektorenvergabe
2014/25/EU (SRL). 

Neben der Neufassung des 4. Teils des
GWB hat die Bundesregierung am 20.
Januar 2016 auch den Entwurf einer
Verordnung zur Modernisierung des
Vergaberechts (2. Stufe) beschlossen.
Mit dieser sogenannten Mantelver-
ordnung wird das Vergabeverfahrens-
recht durch verschiedene Vergabe-

verordnungen neu geregelt. Mit
dem Inkrafttreten der Vergabe-
rechtsreform auf nationaler Ebe-
 ne richten sich alle Vergaben
ober halb des EU-Schwellenwerts
(Baubereich: 5,225 Millionen Euro,
Liefer- und Dienstleistungsauf-
träge: 209 000 Euro, Dienst- und

Lieferaufträgen von Sektorenauftrag-
 gebern 418 000 Euro, jeweils ohne Um-
 satzsteuer) nach dem neuen Recht.
Das Gleiche gilt für die Vergabe von
Konzessionsverträgen, für die der
Schwellenwert ohne Umsatzsteuer
5,225 Millionen Euro beträgt. 

Aber auch unterhalb des EU-Schwel-
lenwertes, also im Tagesgeschäft der
kommunalen Auftragsvergaben, wer-
den maßgebliche Bestimmungen des
neuen Rechts Anwendung finden. Zu
nennen sind nur die Neuregelungen
über die Freistellung vom Vergabe-
recht bei „Öffentlich-öffentlicher Zu-
sammenarbeit“, zu den „Auftragsän-
derungen während der Vertragslauf-
zeit“, aber auch die Grundregeln zur
Leistungsbeschreibung, zur Eignung
einschließlich der „Selbstreinigung“
und zur Zuschlagserteilung. Hier kann
es keinen Unterschied machen, ob der
EU-Schwellenwert erreicht ist oder
nicht. 

II. Neue Struktur des Vergaberechts

1. Erweitertes GWB
Das Vergaberecht erhält eine völlig neue
Struktur: Oberhalb der EU-Schwellen-
werte werden die wesentlichen As -
pekte für alle Vergaben auf einer ers -
ten (Gesetzes-)Stufe im Gesetz gegen
Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)
geregelt. Diese wesentlichen Aspekte
betreffen insbesondere Neuregelun-
gen zu den Grundsätzen der Vergabe
(§ 97 GWB), zum Anwendungsbereich
(98 ff. GWB), zu den Ausnahmen vom
Vergaberecht bei öffentlich- öffent -
licher Zusammenarbeit (§ 108 GWB),

Das Vergaberecht soll nach dem Willen der Bundesregierung einfacher werden! Die Übersicht
zeigt aber, dass an der Verwirklichung dieses Ziels zumindest im Hinblick auf die neue Vergabe-
 rechtsstruktur berechtigte Zweifel bestehen. © Portz

EU-Recht
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richtlinie

RL 2014/25/EU

Allgemeine
Vergaberichtlinie

RL 2014/24/EU

RL Verteidigung
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Anforderungen des EU-
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GWB, Teil 4
2016

Vergabeverordnung
VgV: Vergabeverfahren

VOL/A
2. Abschnitt
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verordnung
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und Sicherheit

VOB-VS
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Bestimmungen)

NEU: Konzessions-
richtlinie

RL 2014/23/EU
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Das �neue� Vergaberecht 2016

NEU:
Vergabestatistik-

verordnung
(VergStatVO)

VOB/A 1.Abschnitt VOL/A 1. Abschnitt

Landesvergabegesetze

I. Umsetzung von EU-Vergabe -
richtlinien 

In Deutschland gibt es ab dem
18. April 2016 für alle Vergaben
oberhalb der EU-Schwellenwer-
te ein neues Vergaberecht. Dem
Gesetzentwurf der Bundesregie-
 rung zur Modernisierung des
Vergaberechts (Novelle des 4. Teils des
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrän-
 kungen – GWB) als erste Stufe der Ver-
gaberechtsreform haben der Bundes-
tag am 17. Dezember 2015 mit weni-
gen Änderungen und der Bundesrat
einen Tag später am 18. Dezember zu-
gestimmt. Mit dem Inkrafttreten der
Vergaberechtsreform werden drei EU-
Richtlinien in nationales Recht umge-
setzt:

• Richtlinie über die öffentliche Auf-
tragsvergabe 2014/24/EU (VRL), 



zu den Verfahrensarten (§ 119 GWB),
zur Leistungsbeschreibung (§ 121 GWB),
zur Eignung und zu den zwingenden
und fakultativen Ausschlussgründen
(§ 122 ff. GWB), zur Selbstreinigung
von Unternehmen (§ 125 GWB), zum
Zuschlag (§ 127 GWB), zur Auftrags-
ausführung (§ 128 GWB), zu den Auf-
tragsänderungen während der Ver-
trags laufzeit (§ 132 GWB) sowie zur
Kündigung von öffentlichen Aufträgen
in besonderen Fällen (§ 133 GWB).
Nicht zuletzt durch diese Neuregelun-
gen wird das GWB (4. Teil) auf circa
190 Normen ausgeweitet. 

2. Konzessionen erstmalig vergabe-
rechtlich ausschreibungspflichtig

Durch das neue Vergaberecht und 
die Konzessionsvergabeverordnung
(KonzVgV) werden erstmalig die Ver-
gaben von Bau- und Dienstleistungs-
konzessionen einem eigenen vergabe-
 rechtlichen Regelwerk sowie der Nach-
 prüfbarkeit durch Vergabekammern
und Vergabesenate unterworfen. Die
„Konzessionen“ sind in § 105 GWB
 definiert. Nach § 105 Abs. 1 S. 1 GWB
sind 

Konzessionen entgeltliche Verträge, mit
denen ein oder mehrere Konzessionsge-
ber ein oder mehrere Unternehmen ent-
weder mit der Erbringung von Bauleis -
tungen oder der Erbringung und der
Verwaltung von Dienstleistungen be-
trauen.

Begriffsinhalt einer Konzessionsver-
gabe ist nach § 105 Abs. 1 Nr. 1 und 2
GWB weiter, dass

die Gegenleistung entweder allein in
dem Recht zur Nutzung des Bauwerks
bzw. zur Verwertung der Dienstleistung
oder in diesem Recht zzgl. einer Zah-
lung besteht.

§ 105 Abs. 2 GWB bestimmt zudem,
dass 

in Abgrenzung zur Vergabe öffentlicher
Aufträge bei der Vergabe einer Bau-
oder Dienstleistungskonzession das Be-
triebsrisiko für die Nutzung des Bau-
werks oder für die Verwertung der Dienst-
 leistungen auf den Konzessionsnehmer
übergeht. Dies ist der Fall wenn

1. unter normalen Betriebsbedingungen
nicht gewährleistet ist, dass die Inves -

titionsaufwendungen oder die Ko-
sten für den Betrieb des Bauwerks
oder die Erbringung der Dienstlei-
stungen wieder erwirtschaftet wer-
den können, und

2. der Konzessionsnehmer den Unwäg-
barkeiten des Marktes tatsächlich aus-
 gesetzt ist, so dass potentielle ge-
schätzte Verluste des Konzessions-
nehmers nicht vernachlässigbar sind. 

Die Vergabe von grundsätzlich bis zu
fünf Jahren (s. § 3 Abs. 2 S. 1 KonzVgV)
laufenden Konzessionen ist für Kom-
munen attraktiv. Grund ist, dass bei
Konzessionen durch Dritte (Konzes-
sionsnehmer = Konzessionär) Leis tun-
 gen im öffentlichen Interesse durch-
geführt werden, ohne dass die Kom-
mune selbst an den Konzessionär ein
volles Entgelt für seine erbrachte Leis -
tung zahlt. Vielmehr refinanziert sich
der Konzessionär statt über die Kom-
mune über die Nutzer der Leistungen.
Beispiele für (Dienstleistungs-)Konzes -
sionen sind das von einem Dritten
(Bsp.: Caterer) bereitgestellte  Schul -
essen, für das die Eltern der Schüler
an den Konzessionär zahlen, die Park-
platzbetreibung eines öffentlichen
Parkhauses, für das die Parkplatznut-
zer zahlen, aber auch die Stadtmö -
blierung. Liegt das Betriebsrisiko,
 etwa für den Lieferanten des  Schul -
essens, bei diesem und zahlt die Ge-
meinde keinen vollen Ausgleich, liegt
wegen der nicht sicheren  Amortisa -
tion und den Unwägbarkeiten des
Marktes eine Konzession vor.

Diese ist nach den Vorgaben von Art. 8
der Richtlinie 2014/23/EU (Richtlinie
über die Konzessionsvergabe) erst ab
einem Schwellenwert von 5,225 Mil-
lionen Euro europaweit ausschreibungs-
 pflichtig. Unterhalb dieses Schwellen-
werts liegt dann, wenn etwa der Kon-
zessionär das Betriebsrisiko hat, keine
europaweit nach dem Vergaberecht
ausschreibungspflichtige Konzession
vor. Auch kommt die Vergabeverord-
nung wegen einer Vergabe von „nor-
malen“ Liefer- oder Dienstleistungen
mit ihrem geringeren Schwellenwert
von 209 000 Euro in diesem Fall nicht
zur Anwendung. Denn Konzessionen
fallen begrifflich nicht unter die Ver-
gabeverordnung. Kommunen kann

daher durchaus empfohlen werden,
verstärkt von der Vergabe von (Dienst -
leistungs-)Konzessionen Gebrauch zu
machen, indem sie das Betriebsrisiko
auf den Konzessionär verlagern. Denn
in diesen Fällen sind sie erst ab einem
Schwellenwert von 5,225 Millionen Euro
verpflichtet, europaweit nach dem Ver-
 gaberecht auszuschreiben. Liegt das
Betriebsrisiko, etwa bei Zahlung eines
Entgelts an den Caterer, dagegen nicht
beim Konzessionär, ist die Kommune
bei einem gleich gelagertem Sach-
verhalt verpflichtet, diese Leistung nach
dem „normalen Vergaberecht“ (VgV)
bereits ab 209 000 Euro auszuschrei-
ben.

3. Freistellung von Rettungsdienst,
Rechtsdienstleistungen und Wasser-
 versorgung vom Vergaberecht

Ausdrücklich durch neue Ausnahme-
regelungen vom Vergaberecht freige-
stellt worden sind bestimmte und
speziell für die Kommunen wichtige
Leistungen. So ist das Vergaberecht
nach § 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB nicht an-
zuwenden auf: 

„Dienstleistungen des Katastrophen-
schutzes, des Zivilschutzes und der Ge-
fahrenabwehr, die von gemeinnützigen
Organisationen oder Vereinigungen
 erbracht werden und die unter die 
CPV-Codes „75250000-3, 75251000-0,
75251100-1, 75251110-4, 75251120-7,
75252000-7, 75222000-8, 98113100-9
und 85143000-3“, mit Ausnahme des
Einsatzes von Krankenwagen zur  Pa -
tientenbeförderung fallen.“

Für die kommunale Beschaffungspra-
xis von Relevanz ist diese Neurege-
lung speziell deswegen, weil damit
ausdrücklich eine Freistellung des Ret-
 tungsdienstes (CPV-Code 75252000-7)
vom Vergaberecht verbunden ist. Ob
der Rettungsdienst in den einzelnen
Bundesländern nach dem sogenann-
ten Submissions- oder aber dem Kon-
zessionsmodell abgewickelt wird, ist
vor diesem Hintergrund ohne Bedeu-
tung.

Auch Rechtsdienstleistungen, die etwa
die Vertretung eines Mandanten (Kom -
mune) durch einen Rechtsanwalt in
Gerichts- oder Verwaltungsverfahren
vor nationalen oder internationalen
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Gerichten, Behörden oder Einrichtun-
gen betreffen, fallen zukünftig nach
§ 116 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) aa) GWB
ausdrücklich nicht unter das Vergabe-
 recht. Ebenso werden notarielle Beur-
kundungen und die Tätigkeiten von
gerichtlich bestellten Betreuern, Sach-
 verständigen und auch Insolvenzver-
waltern vom Vergaberecht freigestellt
(§ 116 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. d) GWB). 

Schließlich unterliegen nach § 149 Nr. 9
GWB auch Konzessionen im Bereich
der Wasserversorgung nicht dem Ver-
gaberecht. 

4. Besonderheiten für soziale und
andere besondere Dienstleistungen

Hinzu kommt, dass nach § 130 GWB
bei der Vergabe von Aufträgen über
soziale und andere besondere Dienst-
leistungen (Gesundheit, Bildung etc.)
im Sinne des An-hangs XIV der  Richt -
linie 2014/24/EU (VRL) erleichterte
Beschaffungsregeln gelten. Diese grei-
 fen zudem erst ab einem eigenen
Schwellenwert von 750 000 Euro. So
ist es zum Beispiel in den genannten
Bereichen, also insbesondere bei Dienst-
 leistungen des Gesundheits-, Sozial-
wesens sowie auch im kulturellen Be-
reich (Beispiel: Durchführung kom-
munaler Kulturveranstaltungen), nach
§ 130 Abs. 1 GWB möglich, dass die
Auftraggeber die Vergabeart, voraus-
gesetzt es findet ein Teilnahmewett-
bewerb statt, frei wählen. Damit unter-
 liegen aber auch Wach- und Sicher-
heitsdienste (CPV-Codes 79700000-1
bis 79721000-4), wie sie oft für Flücht-
lingsunterkünfte benötigt werden,
oder auch soziale und Rechtsdienst-
leistungen, soweit diese nicht ohne -
hin gänzlich vom Vergaberecht frei-
gestellt sind (s. Punkt II. 3.) gelocker-
ten vergaberechtlichen Vorgaben. 

5. Neue Vergabeverordnungen 

Weiter gibt es auf einer zweiten Stufe
unterhalb des GWB (Erste Stufe) eine
Mantelverordnung mit insgesamt 7
Artikeln und mit konkreten Regeln
zum Vergabeverfahren und dessen
Ablauf: Artikel 1 enthält die für klassi-
sche Auftragsvergaben geltende Ver-
ordnung über die Vergabe öffentlicher
Aufträge (Vergabeverordnung – VgV).

In die klassische Vergabeverordnung
wurden die bisherige EG-VOL/A und
die bisherige VOF integriert. Beide
bisher eigenständigen Regelungsbe-
reiche (EG-VOL/A und VOF) sind da-
her weggefallen. Die neue Vergabe-
verordnung hat aber im Hinblick auf
die Vergabe von Architekten- und In-
genieurleistungen zwei eigene Ab-
schnitte erhalten: Einen Abschnitt über
die Vergabe von Planungswettbewer-
ben sowie einen Abschnitt mit beson-
deren Vorschriften für die Vergabe von
Architekten- und Ingenieurleistungen.
In Artikel 2 der Mantelverordnung fin-
det sich die Verordnung über die Ver-
gabe von öffentlichen Aufträgen im
Bereich des Verkehrs, der Trinkwasser-
versorgung und der Energieversor-
gung (Sektorenverordnung – SektVO)
durch Sektorenauftraggeber.

Mit Art. 3 enthält die Verordnung über
die Vergabe von Konzessionen (Konzes -
sionsvergabeverordnung – KonzVgV)
umfassende Regelungen über die
erstmalig vergaberechtlich erfasste
(Dienstleistungs-)Konzessionsvergabe
sowie über die Vergabe von Baukon-
zessionen. Neu ist auch die Verord-
nung zur Statistik über die Vergabe
öffentlicher Aufträge und  Konzes -
sionen (Vergabestatistikverordnung –
VergStatVO) in Art. 4. Sie gibt den
 öffentlichen Auftraggebern erstmalig
auf der Basis von § 114 GWB die Über-
mittlung statistischer Daten an das
Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie über die die von ihnen durch-
geführten Vergaben öffentlicher Auf-
träge und Konzessionen vor. Diese
Verpflichtung für öffentliche Auftrag-
geber, umfangreiche statistische Da-
ten zu ihren Vergaben sowohl unter-
wie oberhalb der EU-Schwellenwerte
zu erheben, ist zu kritisieren. Sie trägt
den Zielen der Vereinfachung nicht
Rechnung, sondern wird angesichts
des Umfangs der zu erfassenden Ver-
gaben einen zusätzlichen Ermittlungs-
und Personalaufwand und damit auch
Zusatzkosten bei den Vergabestellen
auslösen.

Artikel 5 enthält Folgeänderungen in
der Vergabeverordnung für die  Be -
reiche Verteidigung und Sicherheit
(VSVgV). Artikel 6 betrifft Folgeände-

rungen in anderen Rechtsbereichen
und Artikel 7 regelt das  unterschied -
liche Inkrafttreten einzelner Artikel
sowie das Außerkrafttreten der derzeit
geltenden Vergabeverordnung und
der Sektorenverordnung.

6. Kritik: Fortbestand der VOB/A-EU

Daneben bleibt die Vergabe- und Ver-
tragsordnung für Bauleistungen ins-
besondere nach massiven Forderun-
gen der Bauverbände als eigenes Re-
gelwerk bestehen. Mit Bekanntma-
chung der neuen VOB/A am 19. Januar
2016 sind die neue VOB/A 1. bis 3. Ab-
schnitt sowie die Änderungen an der
VOB/B im Bundesanzeiger veröffent-
licht worden. Die damit erfolgten
VOB/A-Änderungen treten allerdings
noch nicht unmittelbar in Kraft. Viel-
mehr muss die gemeinsame Inkraft-
setzung mit der Umsetzung der EU-
Vergaberechtsreform abgewartet wer-
 den. Sie erfolgt entweder durch die
VgV (2. Abschnitt) oder durch die
VSVgV (3. Abschnitt). Hinsichtlich des
für die Kommunen bedeutsamen Be-
reichs der EU-Unterschwellenvergaben
ist darüber hinaus erforderlich, dass
die jeweils zuständige Landesregie-
rung den insofern maßgeblichen 1. Ab -
schnitt der VOB/A den Städten und
Gemeinden als Haushaltsrecht zur An-
 wendung vorgibt.

Der Fortbestand des nunmehr VOB/
A-EU genannten Regelwerks sprengt
die auch von der Bundesregierung
angestrebte einheitliche Struktur des
neuen Vergaberechts. Dieser Fortbe-
stand lässt sich auch nicht mit der
weiter geltenden VOB/B und VOB/C
begründen. Er birgt zudem die Gefahr
divergierender Regeln in sich und be-
deutet einen Systembruch. Dies ist
umso unverständlicher, als dass sich
für die neue VOB/A-EU wenig eigene
Spielräume ergeben. So muss sich
diese in die materiellen Gesetzesrege-
lungen des neuen GWB-Vergaberechts,
aber auch in die in der  Vergabe -
verordnung bestehenden Vorgaben
(s. § 2 VgV) einfügen und darf  grund -
sätzlich keine anderen Regeln enthal-
ten. Dies zeigt sich etwa daran, dass §
14 der VOB/A-EU im Hinblick auf die
auch für Bauvergaben zwingend vor-
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geschriebene elektronische Kommu-
nikation (s. §§ 97 Abs. 5 GWB, 9 ff. VgV)
künftig keinen Öffnungstermin unter
Beteiligung der Bieter mehr vorsieht.
Die Eigenständigkeit einer VOB/A-EU
ist daher hoffentlich nur zeitlich  vo -
rübergehend, so dass eine wirkliche
Zusammenfassung des gesamten Ver-
 gaberechts in einer nächsten Stufe
stattfinden kann. 

III. Erst spätere Anpassung des
 Unterschwellenrechts

Die Bundesregierung plant ausdrück-
lich, eine Anpassung des Unterschwel-
 lenrechts zeitlich erst nach der Um-
setzung der EU-Richtlinien und damit
erst nach dem 18.04.2016 vorzuneh-
men. Folge ist, dass für das ca. 95 Pro-
zent aller Vergaben ausmachende Mas-
 sengeschäft der Beschaffungen unter-
 halb der EU-Schwellenwerte weiter
die VOL/A (1. Abschnitt) sowie die
VOB/A (1. Abschnitt) gelten. 

Die damit vorgezeichnete Diskrepanz
von Ober- und Unterschwellenrecht
ist zu kritisieren. Es ist nicht einsehbar,
dass etwa ab dem 18.04.2016 im Ober-
 schwellenbereich mit der freien Wahl
des Auftraggebers zwischen Offenen
und Nichtoffenen Verfahren (nach vor-
 herigem Teilnahmewettbewerb) ein
erleichtertes Vergaberecht gilt, dieses
aber im Massengeschäft der Unter-
schwellenvergaben nicht nutzbar ge-
macht werden kann. 

Zur Vermeidung eines Flickenteppichs
bleiben Bund und Länder (Vergabe-
recht als Teil des Haushaltsrechts) da-
her aufgefordert, zeitgleich zum 18.04.
2016 auch die flexibleren Verfahrens-
möglichkeiten des Oberschwellen-
rechts auf den Unterschwellenbe-
reich zu übertragen. 

IV. Neues zur Schwellenwert-
 berechnung

1. Auftragswertberechnung bei
 Beschaffung durch eigenständige
Organisationseinheiten

Nach Art. 5 Abs. 2 der EU-Richtlinie
2014/24/EU (VRL) können bei eigen-
verantwortlichen Beschaffungen durch
eigenständige Organisationseinheiten
unter bestimmten Voraussetzungen

die Auftragswerte der einzelnen Ein-
heiten gesondert betrachtet werden.
Hierzu heißt es in Art. 5 Abs. 2 Unter-
absatz 2 VRL: „(…) Ungeachtet des
 Unterabsatzes 1 können die Werte auf
der Ebene der betreffenden Einheit ge-
schätzt werden, wenn eine eigenständi-
ge Organisationseinheit selbstständig
für ihre Auftragsvergabe oder bestimm-
te Kategorien der Auftragsvergabe zu-
ständig ist.“ 

Erwägungsgrund 20 der VRL ergänzt,

„dass es gerechtfertigt sein kann, die
Auftragswerte auf der Ebene einer eigen-
 ständigen Organisationseinheit des öf-
fentlichen Auftraggebers, etwa Schulen
oder Kindergärten, zu schätzen, sofern
die betreffende Einheit unabhängig für
ihre Beschaffungsmaßnahmen zustän-
dig ist. Hiervon kann ausgegangen wer-
den, wenn die eigenständige Organisa-
tionseinheit unabhängig Verfahren zur
Vergabe öffentlicher Aufträge durch-
führt und die Kaufentscheidungen trifft,
wenn sie über eine getrennte Haus-
haltslinie für die betreffenden Auftrags-
vergaben verfügt, die Aufträge unab-
hängig vergibt und diese aus ihr zur
Verfügung stehenden Haushaltsmitteln
finanziert. Eine Aufteilung in Untertei-
lungen ist nicht allein dadurch gerecht-
fertigt, dass der öffentliche  Auftrag -
geber eine Auftragsvergabe dezentral
durchführt.“  

Dieser Tatbestand zur gesonderten Be-
 rechnung der Schwellenwerte ist für
die Kommunen sehr relevant. Insbe-
sondere im Bereich von Schulen und
Kindergärten erfolgen häufig geson-
derte Budgetzuweisungen und die
entsprechenden kommunalen Orga-
nisationseinheiten tätigen ihre Be-
schaffungen selbstständig. § 3 Abs. 2
S. 2 VgV greift in Umsetzung der EU-
rechtlichen Vorgabe die Möglichkeit
zur Berechnung der Schwellenwerte
bei eigenständigen Organisationsein-
heiten auf. Dort heißt es: 

„Eine Auftragsvergabe darf nicht so
 unterteilt werden, dass sie nicht in den
Anwendungsbereich der Bestimmungen
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen oder dieser Verordnung
fällt, es sei denn, es liegen objektive
Gründe dafür vor, etwa wenn eine eigen-

ständige Organisationseinheit selbst-
ständig für ihre Auftragsvergabe oder
 bestimmte Kategorien der Auftragsver-
gabe zuständig ist.“

Bei Vorliegen „objektiver Gründe“ kön-
 nen Kommunen daher eine Berech-
nung des Auftragswerts bei Beschaf-
fungen durch eigenständige Organi-
sationseinheiten selbstständig für die
jeweilige Auftragsvergabe vornehmen.
Dies führt bei eigenständigen Organi-
sationseinheiten (Beispiel: Schulen etc.)
dazu, dass der EU-Schwellenwert we-
niger häufiger erreicht wird und we-
niger EU-Vergabeverfahren erforder-
lich sind. 

2. Addition bei der Vergabe
 freiberuflicher Leistungen?

§ 3 Abs. 7 S. 3 VgV stellte in seiner Alt-
fassung für die Schwellenwertermitt-
lung bei der Vergabe mehrerer Teil-
aufträge freiberuflicher Leistungen da -
rauf ab, dass nur dann eine Addition
der Teilaufträge zu erfolgen hatte, wenn
diese mehrere Teilaufträge „derselben
freiberuflichen Leistung“ erfasste. Dies
bedeutete im Ergebnis, dass etwa bei
einer Planung einer Schule die Leis -
tung eines Objektplaners (Architek-
ten) nicht mit derjenigen Leistung
 eines Fachplaners, also etwa eines
Tragwerksplaners (Ingenieurs), zu ad-
dieren war. Diese Vorgabe und Mög-
lichkeit aus § 3 Abs. 7 S. 3 VgV (alt) zur
Berechnung der Lose für die Schwel-
lenwertermittlung „nur“ auf mehrere
Teilaufträge „derselben“ freiberuflichen
Leistung war zunächst im Entwurf der
Neufassung der VgV vom 10. Novem-
ber 2015 entfallen.

In der Begründung zu § 3 der VgV
wies der Rechtsgeber auf die Ent-
scheidung „Autalhalle“ des EuGH (Ur-
teil vom 15.03.2012 – C-174/10) hin.
Nach dieser Entscheidung ist – so die
Begründung – eine Aufteilung bei
verschiedenen freiberuflichen Leis tun-
 gen jedenfalls nicht gerechtfertigt,
wenn die Leistung, die aufgeteilt wird,
unter „funktionellen Gesichtspunkten“
einen einheitlichen Charakter aufweist.

Die Vorgabe in der Vergabeverord-
nung (Entwurf ) vom 10. November
2015 hätte zu einer deutlichen Aus-
weitung von EU-Verfahren bei der
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Vergabe unterschiedlicher  freiberuf -
licher Leistungen für ein Bauwerk ge-
führt. In der kommunalen Praxis müss -
ten bei einer Addition aller  freiberuf -
lichen Planungsleistungen für ein Bau-
 werk, zum Beispiel bei einem Kinder-
garten mit Baukosten von 1,2 Millio-
nen Euro, alle – freiberuflichen – Pla-
nungsleistungen addiert werden. Dies
würde bedeuten, dass zwar die Bau-
kosten dieses Kindergartens weit unter
dem maßgeblichen VOB/A-Schwellen -
wert von 5,225 Millionen Euro liegen
und insoweit eine europaweite Aus-
schreibung nicht in Betracht kommt;
die Planungsleistungen müssten aber
wegen der Addition aller  freiberuf -
lichen Leistungen (Beispiel: Objekt-
planer einerseits und Tragwerksplaner
andererseits) und der hier oft über-
schrittenen EU-Schwellenwertgrenze
von 209 000 Euro europaweit ausge-
schrieben werden. 

Damit wäre für die Kommunen ein
Mehraufwand verbunden. Hinzu kommt,
dass kommunale Vergaben für freibe-
rufliche Architekten- und Ingenieur-
leistungen bereits bei relativ kleinen
Bauprojekten dem EU-Primärrechts-
schutz vor den Vergabekammern un-
terworfen wären. Diese Rechtsfolge
kann aber nicht zwingend aus der
EuGH-Entscheidung „Autalhalle Nie-
dernhausen“ entnommen werden. Die-
 ser Entscheidung lag ein Sachverhalt
zugrunde, bei der „gleichartige Archi-
tektenleistungen“ auf mehrere Jahre
vergeben wurden. Nicht zuletzt we-
gen des nicht zwingenden Rück-
schlusses von der EuGH-Entscheidung
zum ursprünglichen VgV-Text haben
die kommunalen Spitzenverbände in
ihrer Stellungnahme gegenüber dem
Bundeswirtschaftsministerium von die-
 sem auch eine Beibehaltung der alten
Fassung der Vergabeverordnung ge-
fordert. 

In der Folge hat das Bundeswirt-
schaftsministerium in den Beratun-
gen zur Vergabeverordnung in § 3
Abs. 1 VgV des Entwurfs S. 2 gestri-
chen. Dieser lautete:

„Dabei ist der Wert der Leistungen, die
in einem funktionalen Zusammenhang
stehen, bei der Auftragswertberech-
nung zusammenzurechnen.“

Auch wird jetzt wieder in § 3 Abs. 7
VgV (Entwurf ) geregelt, dass bei der
Beschaffung von Planungsleistungen
nur der Wert für Lose „gleichartiger
Leistungen“ zusammenzurechnen ist.
Zusätzlich wird in § 3 Abs. 6 VgV ent-
gegen der ursprünglichen VgV-Ent-
wurfsfassung klargestellt, dass Bau-
und Planungsleistungen nicht gemein-
 sam vergeben werden müssen. Im Er-
gebnis wird damit der Forderung der
kommunalen Spitzenverbände Rech-
nung getragen und die alte  Rechts -
lage vorbehaltlich des Ausgangs des
EU-Vertragsverletzungsverfahrens
(s. Nr. 3) wieder festgeschrieben.

3. EU-Vertragsverletzungsverfahren
gegen Deutschland

Nunmehr hat aber die EU-Kommission
mit Schreiben vom 11. Dezember 2015
im Rahmen eines Vertragsverletzungs-
 verfahrens (Nr. 2015/4228) ein Auffor-
derungsschreiben an die Bundesre-
publik Deutschland gerichtet, das ge-
nau die Frage betrifft, ob bei der Ver-
gabe freiberuflicher Leistungen auch
unterschiedliche Leistungen vom Auf-
 traggeber für die Schwellenwerter-
mittlung zu addieren sind. Hinter-
grund sind die in den Jahren 2013
und 2014 von der Stadt Elze (Nieder-
sachsen) ohne Ausschreibung an ver-
schiedenen orts- bzw. umgebungsan -
sässige Büros vergebenen Planungs-
leistungen für die Objekt- und Trag-
werksplanung sowie die Planung der
technischen Ausrüstung zur Sanie-
rung ihres Freibades im Gesamtwert
von 457 222,70 Euro brutto. Die EU-
Kommission ist unter Berufung auf
die EUGH-Entscheidung vom 15. März
2012 („Autalhalle Niedernhausen“) der
Auffassung, dass die Auftragswerte
der vergebenen Aufträge zusammen-
zurechnen sind. Denn mit der Recht-
sprechung hat – so die EU-Kommis s-
ion – der EuGH festgestellt, 

„dass, wenn Leistungen in  wirtschaft -
licher und technischer Hinsicht eine
 innere Kohärenz und eine funktionelle
Kontinuität aufweisen ein einheitlicher
Auftrag vorliegt.“

Demgegenüber hatte die Bundesre-
publik Deutschland in ihrer Stellung -
nahme vom 22. April 2015 an die EU-

Kommission noch argumentiert, dass
es sich bei den einzelnen Leistungen
um verschiedene Leistungsbilder der
HOAI handele, die nicht zusammen-
gerechnet werden müssen. Da sich
die EU-Kommission dieser Auffassung
nicht anschließen konnte, bleibt der
weitere Fortgang des Verfahrens ab-
zuwarten. 

V. Neue Inhalte: Mehr Wirtschaft-
lichkeit und Gestaltungsfreiheit  

1. Stärkung der Grundsätze der
Wirtschaftlichkeit und Verhältnis-
mäßigkeit  

Positiv ist, dass das neue Vergabe-
recht ein Mehr an Wirtschaftlichkeit
und Gestaltungsfreiheit bringt. So ist
neu, dass nach § 97 Abs. 1 Satz 2 GWB
bei der Vergabe öffentlicher Aufträge
die „Grundsätze der Wirtschaftlichkeit
und Verhältnismäßigkeit“ gewahrt wer-
 den müssen. Diese Rechtsvorgabe
 betrifft alle Stufen des Vergabever-
fahrens und nicht nur die Eignung
und die Zuschlagserteilung. Sie rich-
tet sich auch an „überschießende Lan-
desregeln und Gesetzgeber“, die mit
ihren Tarif- und Vergabegesetzen trotz
gut gemeinter Ziele gerade bei den
Kommunen oft nur ein Mehr an Kos -
ten und Bürokratie auslösen.

2. Mehr Gestaltungsspielraum 
in Vergabeverfahren

• Freie Wahl zwischen Offenem
und Nichtoffenem Verfahren
nach Teilnahmewettbewerb

Nach § 119 Abs. 2 S. 1 GWB steht
zukünftig öffentlichen Auftraggebern
nach ihrer freien Wahl das Offene
 sowie das Nichtoffene Verfahren, das
stets einen Teilnahmewettbewerb er-
fordert, zur Verfügung. Damit wird in
Deutschland eine Wahlmöglichkeit für
öffentliche Auftraggeber zugelassen,
die die EU-Kommission bereits seit
dem Jahre 2004 auf der Grundlage
der Vergabekoordinierungsrichtlinie zu-
 gelassen hat und von der andere Staa-
 ten der Europäischen Union längst
Gebrauch gemacht haben. Die freie
Verfahrenswahl der Auftraggeber ist
trotz der zweifellos gegebenen Vor-
teile des Offenen Verfahrens mit sei-
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nem breiten Wettbewerb zu begrü -
ßen. Denn die freie Wahl stärkt die
Entscheidungsfreiheit der Auftragge-
ber bei grundsätzlicher Wahrung des
vorgeschalteten (Teilnahme-) Wettbe-
 werbs.

• Ausweitung des Verhandlungs-
verfahrens nach Teilnahmewett-
bewerb

Auch die in § 14 Abs. 3 VgV vorge-
nommene Ausweitung des Verhand-
lungsverfahrens vergrößert mit der
Möglichkeit, über die Vertragsinhalte
und die Preise zu verhandeln, Spiel-
räume öffentlicher Auftraggeber. So
können Auftraggeber nach § 14 Abs. 3
Nr. 3 VgV Verhandlungsverfahren auch
dann durchführen, wenn der Auftrag
aufgrund konkreter Umstände,

„die mit der Art, der Komplexität oder
dem rechtlichen oder finanziellen Rah-
men oder den damit einhergehenden
Risiken zusammenhängen“,

nicht ohne vorherige Verhandlungen
vergeben werden können. Kritisch zu
hinterfragen sind aber die unbestimm-
 ten und auslegungsbedürftigen Rechts-
 begriffe zur Anwendung des Verhand-
 lungsverfahrens. Es ist daher zu er-
warten, dass diese Unbestimmtheiten
zu Rechtsstreitigkeiten führen werden.

• Rahmenvereinbarungen auch
bei Vergabe von Bau- und
 Freiberuflichen Leistungen 

Positiv ist auch die Ausweitung der
flexibel nutzbaren Rahmenvereinba-
rungen. Waren diese nach herrschen-
der Meinung auch in der Rechtspre-
chung bisher nur bei Liefer- und
Dienst leistungen möglich, werden über
Art. 33 Abs. 1 VRL, §§ 103 Abs. 5 GWB
sowie 21 Abs. 1 VgV Rahmenvereinba-
rungen jetzt auch bei der Vergabe
von Bauleistungen und Freiberuflichen
Leistungen ausdrücklich zugelassen.

• Erweiterte Heilung: Korrektur
fehlerhafter Unterlagen möglich 

Eine Erweiterung von Gestaltungs-
spielräumen stellt auch die den Auf-
traggebern in § 56 Abs. 2 S. 1 VgV ein-
geräumte Möglichkeit dar, wo be-
stimmt ist: 

Der öffentliche Auftraggeber kann den
Bewerber oder Bieter unter Einhaltung
der Grundsätze der Transparenz und
der Gleichbehandlung auffordern, feh-
lende, unvollständige oder fehlerhafte
unternehmensbezogene Unterlagen, ins-
 besondere Eigenerklärungen, Angaben,
Bescheinigungen oder sonstige Nach-
weise nachzureichen, zu vervollständi-
gen oder zu korrigieren, oder fehlende
oder unvollständige leistungsbezogene
Unterlagen nachzureichen oder zu ver-
vollständigen“. 

Die Unterlagen sind gem. § 56 Abs. 4
VgV vom Bewerber oder Bieter nach
Aufforderung durch den öffentlichen
Auftraggeber innerhalb einer von die-
 sem festzulegenden angemessenen,
nach dem Kalender bestimmten Frist
vorzulegen. Zwar spricht vieles ange-
sichts des in § 97 Abs. 1 GWB neu auf-
genommenen Grundsatzes der „Wirt-
schaftlichkeit“ dafür, die „Kann“-Be-
stimmung in § 56 Abs. 1 S. 1 VgV in
 eine Ermessensreduzierung für den
Auftraggeber und damit ein „muss“
zur Nachforderung etc. gegenüber dem
Bestbieter auszulegen; anders als in
der Vergangenheit zugelassen kann
der Auftraggeber aber mit der  Neu -
regelung neben fehlenden auch „feh-
lerhafte“ (unternehmensbezogene)
Unterlagen von den Unternehmen
nach reichen, vervollständigen oder kor-
 rigieren lassen. Dies betrifft zum Bei-
spiel die Korrektur und Ersetzung ei-
ner vom Bestbieter vorgelegten, aber
dem ausgeschrieben Projekt – etwa
wegen des geringfügigeren Projek-
tumfangs – nicht vergleichbare Refe-
renz (Eignungsbescheinigung), durch
eine ordnungsgemäße und vergleich-
bare Referenz. Die neue Norm bein-
haltet jedenfalls eine Erweiterung der
bisher bestehenden Heilungsmöglich-
 keiten in Vergabeverfahren. Nicht kor-
rigierbar sind weiter leistungsbezoge-
ne Unterlagen, so dass etwa die Kor-
rektur wesentlicher Preise in den
 Angeboten oder das nachträgliche
Unterschreiben des Angebots weiter
unzulässig sind. Allerdings dürfte die
Grenzziehung zwischen nicht vorlie-
genden und damit auszuschließen-
den leistungsbezogenen  Angebots -
inhalten und korrigierbaren unter-

nehmensbezogenen Unterlagen und
Erklärungen nicht immer leicht fallen.

Zu begrüßen ist die Neuregelung in
§ 56 Abs. 2 S. 2 VgV, wo es heißt:

„Der öffentliche Auftraggeber ist be-
rechtigt, in der Auftragsbekanntma-
chung oder den Vergabeunterlagen fest-
 zulegen, dass er keine Unterlagen nach-
fordern wird.“

Damit wird ein Streit auch in der bis-
herigen Rechtsprechung ausgeräumt
und klargestellt, dass es das freie Er-
messen des Auftraggebers ist, von der
Nachforderung und in der Folge auch
der Korrektur von Unterlagen  abzu -
sehen, wenn er dies eindeutig vorab
transparent macht.

VI. Modernisierung des Vergabe-
rechts durch elektronische
 Kommunikation

1. Pflicht zur umfassenden
 Einführung der elektronischen
Kommunikation 

Die Vergaberechtsreform gibt vor, dass
öffentliche Auftraggeber und die sich
um öffentliche Aufträge bewerbenden
und anbietenden Unternehmen das
Vergabeverfahren oberhalb der EU-
Schwellenwerte künftig nur noch elek-
 tronisch durchführen dürfen. § 97
Abs. 5 des GWB und § 9 Abs. 1 der VgV,
die im Wesentlichen Art. 22 der EU-
Richtlinie 2014/24/EU (VRL) über die
öffentliche Auftragsvergabe umsetzen,
bestimmen insoweit:

„Für das Senden, Empfangen,  Weiter -
leiten und Speichern von Daten in einem
Vergabeverfahren verwenden die öffent-
 lichen Auftraggeber und die  Unter -
nehmen grundsätzlich Geräte und Pro-
gramme für die elektronische  Daten -
übermittlung (elektronische Mittel).“

2. Auch Unterschwellenvergaben
modernisieren

Die Vorgabe zur Einführung der eVer-
gabe beseitigt die gegenwärtige Wahl-
 freiheit bei der Verwendung elektro-
nischer Mittel. Sie betrifft zwar „nur“
Auftragsvergaben über den EU-Schwel -
lenwerten (Bau: 5,225 Millionen Euro;
Liefer-/Dienstleistungen: 209 000 Euro).
Die Modernisierung durch die eVer-
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gabe sollten Kommunen aber auch
für das Massengeschäft der Unter-
schwellenvergaben nutzen.

3. Laufende Vergabeverfahren
 betroffen

Die Verpflichtung zur elektronischen
Kommunikation betrifft das laufende
Vergabeverfahren. Daher kann die
Kommunikation nach § 9 Abs. 2 VgV
weiter mündlich erfolgen, 

„wenn sie nicht die Vergabeunterlagen,
die Teilnahmeanträge, die Interessen-
bestätigungen oder die Angebote be-
trifft und wenn sie ausreichend und in
geeigneter Weise dokumentiert wird.“ 

Das deutsche Recht stellt aber in § 97
Abs. 5 GWB, 9 Abs. 1 VgV klar, dass
auch das „Speichern“ von Daten elek-
tronisch erfolgen muss. Damit wird
auch eine „digitale Vergabeakte“ künf-
tig für die Kommunen Pflicht. 

Die Einhaltung digitaler Verfahren wird
zudem bei voll elektronischen Be-
schaffungsverfahren, also dynamischen
Beschaffungssystemen, der elektroni-
schen Auktion und dem elektroni-
schen Katalog in einem weiteren Um-
fang vorgegeben. Hier sind auch we-
sentliche Elemente einer voll elektro-
nischen Abwicklung bis in die Wer-
tung hinein zwingend (§ 25 Abs. 2
VgV).

4. Übermitteln der Angebote
in Textform

§ 53 Abs. 1 VgV besagt, dass

„die Unternehmen ihre Angebote … in
Textform nach § 126b des Bürgerlichen
Gesetzbuchs mithilfe elektronischer Mit-
 tel übermitteln“. 

§ 126 b BGB gibt insoweit vor, dass
dann, wenn durch Gesetz Textform
vorgeschrieben ist, eine lesbare Erklä -
rung, in der die Person des Erklären-
den genannt ist, auf einen dauerhaf-
ten Datenträger abgegeben werden
muss. Nach diesen Vorgaben ist trotz
der Einhaltung der elektronischen
Kommunikation nicht zwingend eine
Unterschrift, sondern „nur“ Textform
erforderlich. Umgekehrt sind jedoch
die Vorgaben des § 10 Abs. 1 VgV und
das dort vorgegebene  Sicherheits -
niveau einzuhalten. So ist in § 10 Abs. 1
Nr. 4 VgV vorgegeben, dass

„nur die Berechtigten Zugriff auf die
empfangenen Daten … haben dürfen“.

Will der Bieter daher auch künftig si-
cherstellen, dass seine Angebote nicht
nur die Identität des Absenders be-
weisen, sondern auch Schutz vor Ver-
änderungen und eine Nichtbestreit-
barkeit gewährleisten, kann dies nur
durch eine qualifizierte elektronische
Signatur (§ 2 Nr. 1 SigG) erfolgen. 

5. Zeitliche Vorgaben  

Kommunen müssen bei der Einfüh -
rung der eVergabe folgende Fristen
beachten:

• Ab dem 18. April 2016: Pflicht, den
Unternehmen unentgeltlich, unein-
geschränkt und vollständig sowie
direkt den Zugang zu den Vergabe-
unterlagen durch elektronische Kom-
 munikationsmittel zu ermöglichen
und Pflicht zur Vornahme einer elek-
 tronischen Bekanntmachung EU-
weit. § 9 Abs. 3 VgV bestimmt, dass
der öffentliche Auftraggeber von
 jedem Unternehmen die Angabe
einer eindeutigen Unternehmens-
bezeichnung sowie einer elektroni-
schen Adresse verlangen kann (Re-
gistrierung). Weiter heißt es:

„Für den Zugang zur Auftragsbekannt-
machung und zu den  Vergabeunter la-
gen darf der öffentliche Auftraggeber
keine Registrierung verlangen; eine frei-
willige Registrierung ist zulässig“. 

Damit ist zwar eine Registrierungs-
pflicht für die Kommunikation über
Vergabeportale weiter zulässig. Un-
zulässig ist aber eine Registrierung
von Unternehmen für die bloße Ein-
sicht in die Bekanntmachung und für
das Herunterladen der Vergabeunter-
lagen. Auch verboten sind Plattfor-
men, für deren Nutzung den Unter-
nehmen Kosten abverlangt werden.

• Ab dem 18. April 2017: Einführung
der elektronischen Kommunikation
bei allen Vergaben einer „zentralen
Beschaffungsstelle.“ Dies sind öffent-
 liche Auftraggeber, die auch für
 andere Auftraggeber und damit für
Dritte Beschaffungen durchführen
(Art. 2 Abs. 16, Art. 37 Abs. 1 VRL),
wie etwa kommunale Einkaufsko-
operationen oder Einrichtungen

wie ekom21 oder Dataport. Keine
zentralen Beschaffungsstellen sind
„Zentrale Vergabestellen“. Diese sind
rein interne Organisationseinheiten
einer Kommune.

• Ab dem 18. Oktober 2018: Pflicht
zur vollständigen elektronischen Kom-
 munikation für alle Vergabestellen
und damit für jede Kommune.

6. Eng begrenzte Ausnahmen 

Nur in eng begrenzten und den ab-
schließend in § 53 Abs. 2 i. V. m. § 41
Abs. 2 Nr. 1-3 VgV genannten Ausnah-
men sind Kommunen nicht verpflich-
tet, elektronische Kommunikationen
durchzuführen. Derartige Ausnahmen
können bei kommunalen Vergaben
von Architektenleistungen gegenüber
den sich für den Auftrag interessie-
renden Architekten dann vorliegen,
wenn „die Einreichung von physischen
oder maßstabsgetreuen Modellen ver-
 langt wird, die nicht elektronisch
übermittelt werden können“ (§ 53
Abs. 2 VgV). 

7. eVergabe: Kein unbekanntes
 Wesen

Die eVergabe ist kein unbekanntes
Wesen. Schon heute erfolgen Bekannt-
 machungen und die Bereitstellung
der Vergabeunterlagen durch Auftrag-
 geber elektronisch über eigene Inter-
netportale, die TED-Datenbank oder
über einschlägige Vergabeportale
(s. www.bund.de oder www.vergabe-
nrw.de). Die Vorteile einer umfassen-
den eVergabe bestehen nicht nur in
einem geringeren Zeit- und Arbeits-
aufwand und einer Kosteneinspa -
rung. eVergaben führen auch zu ei-
nem Mehr an Rechtssicherheit und
zur Korruptionsvermeidung. Die eVer-
gabe führt auch zu einem Mehr an
Wettbewerb. So sind bisher zwingend
zum Ausschluss führende Änderun-
gen an den Vergabeunterlagen durch
einen Bieter bei eVergaben kaum mög-
 lich. Bei eVergaben sind aber der
 Datenschutz und die Datensicherheit
sowie die Vertraulichkeit und der Ge-
heimwettbewerb besonders zu be-
achten. 

Die bayerischen kommunalen Spitzen-
 verbände haben sich in mehreren Ge-
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sprächen mit den zuständigen bayeri-
schen Ministerien dafür eingesetzt,
die kommunalen Auftraggeber um-
fassend über die neuen Verpflichtun-
gen zu informieren. Dafür wurden ge-
meinsam häufig auftretende Fragen
(FAQ) erarbeitet und von den Ministe-
rien beantwortet. Die Liste ist auf
der Internetseite www.vergabeinfo.
bayern.de unter der Rubrik „Verga-
ben im kommunalen Bereich“ abruf-
bar. Sie wird bei Bedarf an die aktuel-
len Entwicklungen und Erkennt nisse
angepasst und bietet eine wertvolle
Unterstützung für den kommunalen
Bereich in Bayern. 

8. Gezielte Anbietersuche und
 Einbindung der Mitarbeiter

Wichtig für Kommunen ist das Finden
des richtigen Anbieters für die eVer-
gabe. Zurzeit gibt es unterschiedliche
Konzepte. Diese sollen zwar künftig
über die „xVergabe“ einem  einheit -
lichen Standard zugeführt werden.
Bevor es soweit ist, sollten Kommunen
Lösungen bevorzugen, die interope-
rabel (Bsp.: GAEB) sind. 

Im Übrigen sollte die Einführung der
eVergabe zwar durch Kommunen bald,
aber dennoch sorgsam erfolgen. Emp-
 fehlenswert sind die Qualifizierung
sowie die ständige Einbindung der
Mitarbeiter der Verwaltung, aber auch
der betroffenen Unternehmen. In den
Kommunen sind Mitarbeiter mit IT-
Kenntnissen und Beschaffungserfah-
rungen am besten geeignet, die eVer-
gabe einzuführen. Am Ende sollte das
„e“ bei der eVergabe für „einfach und
effektiv“ stehen.

VII. Mehr Rechtssicherheit: Vergabe-
 rechtsfreiheit öffentlich-öffentlicher
Kooperationen 

1. In-House-Geschäfte

Erstmals in Art. 12 VRL, § 108 GWB
werden im Sinne einer Nichtanwen-
dung des Vergaberechts „Ausnahmen
bei öffentlich-öffentlicher Zusammen-
 arbeit“ geregelt. Für vergaberechts-
freie In-House-Geschäfte (Beispiel: Stadt
beauftragt ihre als Eigengesellschaft
fungierende Entsorgungs-GmbH) wird
an die bisherige (EuGH-)Rechtspre-
chung angeknüpft. 

Danach muss ein öffentlicher Auftrag-
geber über die beauftragte juristische
Person eine „ähnliche Kontrolle wie
über seine eigenen Dienststellen“ aus-
 üben. Auch muss die kontrollierte ju-
ristische Person im „Wesentlichen“ für
den sie kontrollierenden öffentlichen
Auftraggeber tätig werden. Hierzu
reicht es, wenn „mehr als 80 Prozent
der Tätigkeit der juristischen Person
der Ausführung von Aufgaben die-
nen, mit denen sie vom kontrollieren-
den öffentlichen Auftraggeber betraut
wurde“. Die 80-Prozent-Vorgabe gibt
den Städten und Gemeinden mehr
Gestaltungsspielräume für eine ver-
gaberechtsfreie In-House-Vergabe als
die bisherige Rechtsprechung, die
 eine 90-Prozent-Grenze für das „We-
sentlichkeitskriterium“ markierte. Sie
ist daher aus kommunaler Sicht zu
begrüßen.

Zu begrüßen ist auch, dass sowohl
der Erwägungsgrund 32 zu Art. 12
VRL als auch die Begründung zu § 108
GWB in Nr. 2 deutlich darauf hinwei-
sen, dass es für die Berechnung der
80-Prozent-Grenze unerheblich ist, 

„ob der Begünstigte der Ausführung des
Auftrags der Auftraggeber selbst oder
ein davon abweichender Nutzer der Leis -
tungen ist“. 

Damit wird klargestellt, dass für ein  In-
House-Geschäft nicht nur die Leis -
tungsdurchführung der juristischen
Per son unmittelbar nur zugunsten des
diese juristische Person kontrollieren-
den öffentlichen Auftraggebers mög-
lich ist, sondern auch die Ausführung
von Aufgaben zugunsten eines priva-
ten Dritten (Bsp.: Entsorgung der Rest-
 mülltonne bei den Bürgern) i.S.d.
„Wesentlichkeitskriteriums“ IN-House-
unschädlich ist. Nach wie vor nicht
geklärt ist, ob die Ausführungen von
Aufgaben zugunsten eines privaten
Dritten dann In-House-fähig sind, wenn
sie zwar eine Aufgabe der Daseinsvor-
sorge betreffen, für welche die  juris -
tische Person von der Kommune ge-
gründet wurde, aber in liberalisierten
Märkten stattfinden(Beispiel: Strom
und Gas). Dies betrifft etwa die Frage,
ob die Umsätze mit den Bürgern der
Stadt in diesem Bereich für das We-
sentlichkeitskriterium mit eingerech-

net werden können, wenn sie trotz
 ihrer Wahlfreiheit beim Stromanbieter
von dem kommunaleigenen Stadt-
 werk mit Strom versorgt werden. 

Zu begrüßen ist, dass künftig zwar die
In-House-Fähigkeit bei direkter priva-
ter Kapitalbeteiligung ausgeschlossen
ist. Eine Ausnahme wird aber für nicht
beherrschende Formen privater Kapi-
talbeteiligungen und Formen privater
Kapitelbeteiligung ohne Sperrminori -
tät (Stille Gesellschafter etc.) gemacht,
wenn diese in Übereinstimmung mit
den EU-Verträgen durch nationale ge-
 setzliche Bestimmungen vorgeschrie-
ben sind (Beispiel: Emscher Genos-
senschaft). 

Positiv ist schließlich, dass Beschaf-
fungen zwischen mehreren von einer
Kommune kontrollierten „Töchtern“
(Beispiel: Kommunale IT-GmbH er-
bringt als Tochter der Stadt IT-Leis t-
ungen für die ebenfalls von der Stadt
kontrollierte Abfallentsorgungs-GmbH)
sowie die Auftragsvergabe einer „kom -
munalen Tochter“ an ihre „Mutter“
(Beispiel: Wohnungsbau-GmbH der
Stadt lässt sich ihre Grünflächen vom
städtischen Bauhof pflegen) ausschrei-
 bungsfrei gestellt wurde.

Auch dient die erstmalig in § 108 Abs. 4
GWB aufgenommene und in Anknüp-
fung an die bisherige EuGH-Recht-
sprechung aufgenommene Möglich-
keit eines „gemeinsamen In-House-
Geschäfts mehrerer öffentlicher Auf-
traggeber“ der Rechtssicherheit. Nach
§ 108 Abs. 4 Nr. 1 GWB liegt ein  ver -
gaberechtsfreies In-House-Geschäft
nach den dort weiter aufgeführten
Voraussetzungen auch dann vor, 

„wenn der öffentliche Auftraggeber ge-
meinsam mit anderen öffentlichen Auf-
traggebern über die juristische Person
eine ähnliche Kontrolle ausübt wie je-
der der öffentlichen Auftraggeber über
seine eigenen Dienststellen“.

2. Horizontale  Vergaberechts -
freiheit

Auch die horizontale Vergaberechts-
freiheit (Beispiel: Vertragliche Übernah-
 me der Abfallentsorgung von einem
Kreis für einen anderen Kreis) ist erst-
malig in Art. 12 Abs. 4 a-c VRL und
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§ 108 Abs. 6 GWB normiert. Danach
gilt das Vergaberecht nicht für Aufträ-
ge, die zwischen zwei oder mehreren
öffentlichen Auftraggebern geschlos-
sen werden, wenn 

• der Vertrag eine Zusammenarbeit
zwischen den Beteiligten öffentlichen
Auftraggebern begründet oder er-
füllt, um sicherzustellen, dass die
von ihnen zu erbringenden  öffent -
lichen Dienstleistungen im Hinblick
auf die Erreichung gemeinsamer
Ziele ausgeführt werden.

• die Durchführung der Zusammen-
arbeit ausschließlich durch Überle-
gungen im Zusammenhang mit dem
öffentlichen Interesse bestimmt wird.

• die öffentlichen Auftraggeber auf
dem Markt weniger als 20 Prozent
der Tätigkeiten erbringen, die durch
die Zusammenarbeit erfasst sind.

3. Bewertung

Beide in Art. 12 VRL und § 108 GWB
geregelte Tatbestände (In-House-Ver-
gabe, horizontale kommunale Zu-
sammenarbeit) bringen mehr Rechts-
sicherheit. Dennoch bleiben Fragen,
etwa hinsichtlich des für eine verga-
berechtsfreie horizontale Zusammen-
arbeit erforderlichen „kooperativen
Kon zepts“ (ErwG 33 VRL). Insoweit ist
das Oberlandesgericht (OLG) Koblenz
in einem Beschluss vom 03.12.2014
(Verg 8/14) davon ausgegangen, dass
ein „kooperatives Konzept“ und damit
eine Vergaberechtsfreiheit dann nicht
vorliegt, wenn ein Kreis die Aufgabe
der Bioabfallentsorgung auf der Grund-
 lage eines horizontalen Vertrags auf
einen anderen Kreis überträgt und
daher als Leistungsaustausch nur „Geld
gegen Leistung“ gewährt wird. Dieser
Austausch beinhaltet nach Auffassung
des OLG Koblenz keine Kooperation. 

Demgegenüber ist kritisch zu hinter-
fragen, ob nicht dann, wenn zwei Ver-
tragspartner ihre Hauptpflichten (Leis -
tung gegen Entgelt) über einen län-
geren Zeitraum austauschen, von ei-
ner Kooperation und damit einem aus-
 schreibungsfreien Geschäft ausgegan-
 gen werden muss (so Ziekow, NZBau
2015, 258, 263). Jedenfalls ist auch in
diesem Fall die für eine Ausschrei-

bungspflicht grundsätzlich  voraus -
gesetzte Marktberührung nicht gege-
ben. 

Auch das für eine Vergaberechtsfrei-
heit erforderliche weitere Tatbestands-
 merkmal der „Überlegungen im Zu-
sammenhang mit dem öffentlichen
Interesse“ ist nicht konturscharf. Inso-
weit hatte der Europäische Gerichts-
hof (EuGH) in einer Entscheidung
vom 13.06.2013 (Rs. C-386/11) auf
 eine Vorlage des OLG Düsseldorf hin
entschieden, dass es sich jedenfalls
bei der vertraglichen Übernahme der
Gebäudereinigung von einem Kreis
auf eine Stadt (Kreis und Stadt Düren)
nicht um eine gemeinsam wahrge-
nommene Gemeinwohlaufgabe han-
delt. Folge war, dass der EuGH insbe-
sondere mangels Vorliegen eines öf-
fentlichen Interesses eine Ausschrei-
bungspflicht annahm.

VIII. Ökologische und soziale
Aspekte verstärkt

Die öffentliche Beschaffung soll künf-
tig sozialer und ökologischer werden.
Dies darf nicht zu unverhältnismäßi-
gem Bürokratieaufwand führen. Da-
her geht die Neuregelung trotz des
missverständlichen Wortlauts in § 97
Abs. 3 GWB („Bei der Vergabe werden
Aspekte der Qualität und der Innova-
tion sowie soziale und umweltbezo-
gene Aspekte nach Maßgabe dieses
Teils berücksichtigt.“) einen modera-
ten Weg. Insoweit wird in der Begrün-
dung zu § 97 Abs. 3 GWB dargelegt,
dass in jeder Phase eines Vergabever-
fahrens, von der Definition der Leis -
tung über die Festlegung von Eig-
nungs- und Zuschlagskriterien bis hin
zur Vorgabe von Ausführungsbedin-
gungen, qualitative, soziale, umwelt-
bezogene oder innovative (nachhal tige)
Aspekte einbezogen werden „können“.
Ein Zwang i.S. einer „Muss-Vorgabe“
besteht daher nicht. Entsprechend
wird daher auch im Sinne eines ledig-
lich fakultativen Ausschlussgrundes
(„Können“) in § 124 Abs. 1 Nr. 1 GWB
vorgegeben, 

„dass öffentliche Auftraggeber unter
Berücksichtigung des Grundsatzes der
Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen
zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfah-

rens von der Teilnahme an einem Ver-
gabeverfahren ausschließen können,
wenn das Unternehmen bei der Aus-
führung öffentlicher Aufträge nachweis-
 lich gegen umwelt-, sozial- oder arbeits-
rechtliche Verpflichtungen verstoßen hat.“

Anders ist dies im Hinblick auf die Be-
schaffung energieverbrauchsrelevan-
ter Waren oder die Berücksichtigung
der Belange von Menschen mit Be-
hinderung bei der Definition der Leis -
tung. Hier sind vom öffentlichen Auf-
traggeber zwingende Vorgaben zu ma-
 chen. Ansonsten erfolgt die konkrete
Ausgestaltung der „Möglichkeiten“ zur
Einbeziehung derartiger strategischer
Ziele bei den jeweiligen gesetzlichen
Einzelvorschriften sowie in den Rechts-
 verordnungen. 

Auch müssen soziale und ökologische
Kriterien als Gegenstand der Eignungs-
sowie Zuschlagskriterien stets mit dem
„Auftragsgegenstand in Verbindung
stehen“. Aus kommunaler Sicht ist wei-
 ter zu fordern, dass europaweit und
allgemein anerkannte Gütezeichen (La -
bels) geschaffen werden, um die Über-
 prüfung derartiger Aspekte zu ermög-
 lichen. Dieser Aspekt ist durch eine
aktuelle Entscheidung des VGH Ba-
den-Württemberg vom 21.05.2015
noch verstärkt worden. Nach dieser
– nicht vergaberechtlichen – Entschei-
 dung hat der Verwaltungsgerichtshof
die Vorgabe in einer kommunalen
Friedhofssatzung, wonach Grabsteine
nicht unter ausbeuterischer  Kinder -
arbeit und damit unter Verstoß gegen
die ILO-Kernarbeitsnormen hergestellt
werden dürfen, deswegen als rechts-
widrig angesehen, weil die  vorge -
sehenen „Qualitätsnachweise“ (Xerti-
fix und Fair Stone) keine allgemein
gesicherten Nachweise beinhalten
würden.

IX. Eignung

Die Vorschriften über die Eignung und
die Eignungsprüfung sind im GWB
klar strukturiert. Nach § 122 Abs. 1 GWB
werden öffentliche Aufträge an fach-
kundige und leistungsfähige (geeig-
nete) Unternehmen vergeben, die we-
der zwingenden (§ 123 GWB), noch
fakultativen Ausschlussgründen (§ 124
GWB) unterliegen. Damit sind die Kri-
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terien der Zuverlässigkeit und der Ge-
setzestreue entfallen. Sie sind über-
flüs-sig, da „gesetzesuntreue“ und
 unzuverlässige Unternehmen schon
nach §§ 123, 124 GWB ausgeschlos-
sen werden müssen beziehungsweise
können.

Die Eignungskriterien dürfen daher
nach § 122 Abs. 2 GWB künftig aus-
schließlich folgendes betreffen:

• Befähigung und Erlaubnis zur Be-
rufsausübung,

• wirtschaftliche und finanzielle Leis -
tungsfähigkeit,

• technische und berufliche Leis -
tungsfähigkeit.

Diese Strukturierung wird dadurch
 ergänzt, dass nach § 122 Abs. 4 S. 1
GWB Eignungskriterien stets „mit dem
Auftragsgegenstand in Verbindung und
zu diesem in einem angemessenen Ver-
hältnis stehen müssen“.

Als neuer zwingender Ausschluss -
grund gilt nach § 124 Abs. 4 Nr. 1 GWB
auch, wenn ein Unternehmen seinen
„Verpflichtungen zur Zahlung von
Steuern, Abgaben oder Beiträgen zur
Sozialversicherung nicht nachgekom-
men ist und dies durch eine rechts-
kräftige Gerichts- oder bestandkräfti-
ge Verwaltungsentscheidung festge-
stellt wurde“. Allerdings ist dieser Aus-
schlussgrund nach S. 2 nicht anzu-
wenden, wenn das Unternehmen sei-
nen Verpflichtungen dadurch nach-
gekommen ist, dass es die Zahlung
vorgenommen oder sich zur Zahlung
der Steuern, Abgaben und Beiträge
zur Sozialversicherung einschließlich
Zinsen, Säumnis- und Strafzuschlägen
verpflichtet hat. 

Neu ist auch, dass nach § 123 Abs. 5
S. 1 GWB von einem zwingenden Aus-
schlussgrund dann abgesehen wer-
den kann, wenn dies „aus zwingen-
den Gründen des öffentlichen Inter-
esses“ geboten ist.

Bei den „fakultativen Ausschlussgrün-
den“ nach § 124 GWB springt Abs. 1
Nr. 7 ins Auge. Danach können öffent-
liche Auftraggeber unter Berücksich-
tigung des Grundsatzes der Verhält-
nismäßigkeit ein Unternehmen zu je-
dem Zeitpunkt des Vergabeverfah-

rens von der Teilnahme auch dann
ausschließen, wenn 

• das Unternehmen eine wesentliche
Anforderung bei der Ausführung
 eines früheren öffentlichen Auftrags
oder Konzessionsvertrags erheblich
oder fortdauernd mangelhaft er-
füllt hat und dies zu einer vorzeiti-
gen Beendigung, zu Schadensersatz
oder zu einer vergleichbaren Rechts-
 folge geführt hat.

Auch wenn diese Voraussetzungen
hohe Anforderungen beinhalten und
teilweise unbestimmt und auslegungs-
 bedürftig sind, wird erstmalig im GWB
ausdrücklich ein Ausschluss von Un-
ternehmen geregelt, der an die Aus-
führungen eines „früheren Auftrags“
anknüpft. Dies ist grundsätzlich sinn-
voll und richtig.

X. Einheitliche Europäische Eigen-
erklärung

Die EU-Richtlinien sehen die Einfüh -
rung einer Einheitlichen Europäischen
Eigenerklärung (EEE), mit der die Eig-
nung der Unternehmen europaweit
in einem einfachen Verfahren festge-
stellt werden soll (siehe Art. 59 VRL),
ebenso wie § 50 VgV in der Umset-
zung, vor. Gegenwärtig ist sowohl die
Vorgabe zur Einführung der EEE mit
dem Formblatt (17 Seiten) als auch
die Prüfung (Vorläufige Prüfung aller
Bieter/Endgültige Prüfung: Bestbieter)
zu komplex. Wichtig ist zudem, dass
zur Vermeidung von Doppelprüfun-
gen die EEE mit dem bereits beste-
henden und bewährten deutschen
Präqualifikationsverfahren (PQ) kom-
patibel gemacht wird.

XI. Erstmalige Kodifikation der
Selbstreinigung

Sinnvoll ist auch die erstmalige Kodifi-
kation der „Selbstreinigung“ von Un-
ternehmen (Art. 57 Abs. 6 VRL, § 125
GWB): Danach schließen öffentliche
Auftraggeber nach § 125 Abs. 1 GWB
ein Unternehmen, bei dem ein Aus-
schlussgrund vorliegt, nicht vom Ver-
fahren aus, wenn das Unternehmen
nachgewiesen hat, dass es 

• für jeden durch eine Straftat oder ein
Fehlverhalten verursachten Schaden

einen Ausgleich gezahlt oder sich zur
Zahlung eines Ausgleichs verpflichtet
hat;

• die Tatsachen und Umstände, die mit
der Straftat oder dem Fehlverhalten
und dem dadurch verursachten Scha-
den in Zusammenhang stehen, durch
eine aktive Zusammenarbeit mit den
Ermittlungsbehörden und dem öffent-
 lichen Auftraggeber umfassend ge-
klärt hat, und

• konkrete technische, organisatorische
und personelle Maßnahmen ergriffen
hat, die geeignet sind, weitere  Straf -
taten oder weiteres Fehlverhalten zu
vermeiden.

Nach § 125 Abs. 2 GWB bewerten öf-
fentliche Auftraggeber die von dem
Unternehmen ergriffenen Selbstreini-
gungsmaßnahmen und berücksichti-
gen dabei die Schwere und die be-
sonderen Umstände der Straftat oder
des Fehlverhaltens. Erachten die öf-
fentlichen Auftraggeber die  Selbst -
reinigungsmaßnahmen des Unterneh-
 mens als unzureichend, so begründen
sie diese Entscheidung gegenüber
dem Unternehmen. 

Neu ist, dass in § 126 GWB für ein Un-
ternehmen, bei dem ein Ausschluss -
grund vorliegt und das keine oder
keine ausreichenden Selbstreinigungs-
 maßnahmen nach § 125 GWB ergrif-
fen hat, ein „zulässiger Zeitraum für
Ausschlüsse“ vorgesehen ist. Danach
darf ein Unternehmen bei Vorliegen
eines zwingenden Ausschlussgrundes
nach § 123 GWB höchstens fünf Jahre
ab dem Tag der rechtskräftigen Verur-
teilung von der Teilnahme am Verga-
beverfahren ausgeschlossen werden
sowie bei Vorliegen eines fakultativen
Ausschlussgrundes nach § 124 GWB
höchstens drei Jahre ab dem betref-
fenden Ereignis. 

Auf der Grundlage dieser neuen Vor-
gaben hat die Bundesregierung be-
reits zu erkennen gegeben, ein bun-
desweites Vergabeausschlussregister
zu schaffen, indem insbesondere Fir-
men, bei denen ein zwingender Aus-
schlussgrund vorliegt (Beispiel: Rechts-
 kräftige Verurteilung wegen Betru-
ges), eingetragen werden. Ein derarti-
ges bundesweites Vergabeausschluss-
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 register ist zu begrüßen und vermei-
det den gegenwärtig in Deutschland
bestehenden Flickenteppich zwischen
– unterschiedlichen – Landesregelun-
gen sowie auch Nichtregelungen in
den Ländern. 

XII. Zuschlag

Der Zuschlag wird nach § 127 Abs. 1
S. 1 GWB auf das wirtschaftlichste An-
gebot erteilt. Nach § 127 Abs. 1 S. 3
und 4 GWB bestimmt sich das wirt-
schaftlichste Angebot nach dem „bes -
ten Preis-Leistungs-Verhältnis“. Zu des-
 sen Ermittlung können neben dem
Preis oder den Kosten auch  qualita -
tive, umweltbezogene oder soziale
Aspekte berücksichtigt werden. Auch
wenn das Abstellen auf das „beste
Preis-Leistungs-Verhältnis“ in dieser
ausdrücklichen Gesetzesform neu ist,
bestimmt die Begründung zu § 127
Abs. 1 GWB deutlich, dass es auch
künftig zulässig ist, den Zuschlag
 „allein auf das preislich günstigste
Angebot“ zu erteilen. Dies gilt insbe-
sondere bei marktüblichen Standard-
leistungen, die bereits durch konkre-
te Leistungsvorgaben des Auftragge-
bers so genau bestimmt sind, dass nur
noch der Preis das Wertungskriterium
ist. 

Positiv ist auch die Klarstellung in
§ 127 Abs. 3 S. 1 GWB, dass die Zu-
schlagskriterien „mit dem  Auftrags -
gegenstand in Verbindung stehen
müssen“. Die weitergehende Klarstel-
lung in § 127 Abs. 3 S. 2 GWB, wonach
eine derartige Verbindung auch dann
anzunehmen ist, wenn der  Lebens -
zyklus eines Produktes, also insbeson-
dere dessen Herstellung oder Entsor-
gung, zugrunde gelegt wird, muss in
der Praxis für die Anwender noch mit
Leben, etwa durch konkrete Handrei-
chungen, erfüllt werden. Ansonsten
dürfte es in der Praxis kaum machbar
sein, dass eine Vergabestelle die Her-
stellung und Entsorgung eines Pro-
duktes bei den Zuschlagskriterien auch
tatsächlich gewichten und berück-
sichtigen kann.

Die gem. § 58 Abs. 2 Nr. 2 VgV beste-
hende Vorgabe, wonach zu den Zu-
schlagskriterien auch die 

„Organisation, Qualifikation und Erfah-
rung des mit der Ausführung des Auf-
trags betrauten Personals gehören
kann, wenn die Qualität des eingesetz-
ten Personals erheblichen Einfluss auf
das Niveau der Auftragsausführung
 haben kann“ 

ist zu begrüßen. Sie trägt gerade bei
geistig-schöpferischen Leistungen,
wie bei Beratungs- oder Architekten-
leistungen, aber auch bei Leistungen
im Bereich des Sicherheitsgewerbes
(Bsp.: Sicherung von Flüchtlingsunter-
künften) dem Umstand Rechnung,
dass hier die Qualität des Personals
entscheidend für die konkrete Auf-
tragsausführung und damit als Zu-
schlagskriterium ist.

XIII. Auftragsänderungen während
der Vertragslaufzeit

Das neue Recht regelt erstmals fünf
vergaberechtsfreie Tatbestände von
„Auftragsänderungen während der
Vertragslaufzeit“ (Art. 72 VRL, § 132
GWB). Nach § 132 Abs. 2 und 3 GWB
bedarf es trotz der Änderung geschlos-
 sener Verträge dann keiner Neuaus-
schreibung, wenn 

• in den ursprünglichen Vergabeunter-
lagen klare, genaue und eindeutig
formulierte Überprüfungsklauseln
oder Optionen vorgesehen sind, die
Angaben zu Art, Umfang und Voraus-
setzungen möglicher Auftragsände-
rungen enthalten, und sich aufgrund
der Änderungen der Gesamtcharak-
ter des Auftrags nicht verändert
(§ 132 Abs. 2 Nr. 1 GWB),

• zusätzliche Liefer-, Bau- oder Dienst-
leistungen erforderlich geworden sind,
die nicht in den ursprünglichen Ver-
gabeunterlagen vorgesehen waren,
und ein Wechsel des Auftragnehmers:

– aus wirtschaftlichen oder techni-
schen Gründen nicht erfolgen kann
und (richtiger: „oder“),

– mit erheblichen Schwierigkeiten oder
beträchtlichen Zusatzkosten für den
Auftraggeber verbunden wäre (§ 132
Abs. 2 Nr. 2 GWB),

• die Änderung aufgrund von Umstän-
den erforderlich geworden ist, die der
öffentliche Auftraggeber im Rahmen
seiner Sorgfaltspflicht nicht  vorher -

sehen konnte, und sich aufgrund der
Änderungen der Gesamtcharakter des
Auftrags nicht verändert (§ 132 Abs. 2
Nr. 3 GWB) oder

• ein neuer Auftragnehmer den bisheri-
gen Auftragnehmer aufgrund näher
bestimmter Umstände wie Übernah-
me, Zusammenschluss, Erwerb oder
Insolvenz ersetzt, und der neue Auf-
tragnehmer die festgelegten Anforde-
rungen an die Eignung erfüllt (§ 132
Abs. 2 Nr. 4 GWB),

• sich der Gesamtcharakter des Auf-
trags nicht ändert und der Wert der
Änderung die jeweiligen EU-Schwel-
lenwerte nicht übersteigt und bei
 Liefer- und Dienstleistungsaufträgen
nicht mehr als 10 Prozent und bei
Bauaufträgen nicht mehr als 15 Pro-
zent des ursprünglichen Auftrags-
werts beträgt (§ 132 Abs. 3 GWB).

In den Fällen des § 132 Abs. 2 Nr. 2
und Nr. 3 GWB darf der Preis durch die
Änderung um nicht mehr als 50 Pro-
zent des Werts des ursprünglichen
Auftrags erhöht werden. Bei mehre-
ren aufeinanderfolgenden Änderun-
gen des Auftrags gilt diese Beschrän-
kung für den Wert jeder einzelnen
Änderung, sofern die Änderungen
nicht mit dem Ziel vorgenommen
werden, die Vorschriften des 4. Teils
des GWB zu umgehen (§ 132 Abs. 2
S. 2 und 3 GWB). § 132 Abs. 5 GWB
 bestimmt weiter, dass Änderungen
nach Abs. 2 Nr. 2 und 3 im Amtsblatt
der Europäischen Union bekanntzu-
machen sind. 

Mit seinen ausdrücklich geregelten
fünf Tatbeständen, wonach die Ände-
rung eines öffentlichen Auftrags ohne
Durchführung eines neuen Vergabe-
verfahrens zulässig ist, enthält § 132
Abs. 2 und 3 GWB weitreichende
Möglichkeiten zum Bestandserhalt be-
 stehender Verträge ohne Neuausschrei-
 bung. Auch wenn die Tatbestände
zum Teil an die vergangene EuGH-
Rechtsprechung anknüpfen, beinhal-
ten insbesondere § 132 Abs. 2 Nr. 2,
Nr. 3 und Abs. 3 GWB konkrete Neu re-
gelungen. Dabei enthält § 132 Abs. 3
GWB mit der dort normierten „de-mi-
nimis-Regel“ eine genaue Vorgabe,
bei deren Eingreifen die anderen Tat-
bestände des § 132 GWB erst gar nicht
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mehr geprüft werden müssen. Umge-
kehrt ist aber § 132 Abs. 3 GWB allein
schon aufgrund seiner strikten Vor-
aussetzungen zur prozentualen Ab-
weichungsmöglichkeit (10 Prozent
und 15 Prozent) eng gefasst. Demge-
genüber enthält § 132 Abs. 2 Nr. 1
GWB die weitestgehende Regelung
für Vertragsänderungen ohne eine
Neuausschreibung. Denn nach den
hier aufgeführten Voraussetzungen
kann der Auftraggeber später eintre-
tende Auftragsänderungen ohne Neu -
ausschreibung sowie unabhängig von
der jeweils erforderlichen Preisände-
rung, also ohne Beschränkung auf die
50-Prozent-Grenze nach Nrn. 2 und 3,
durchführen.

Mit der erstmalig erfolgten Kodifizie-
rung der „Auftragsänderungen wäh -
rend der Vertragslaufzeit“ und insbe-
sondere den fünf konkreten Tatbe-
ständen zur Regelung der Ausschrei-
bungsfreiheit trotz Änderung eines
öffentlichen Auftrags stärkt das neue
Gesetz im Interesse des Auftragge-
bers und seines Vertragspartners den
Erhalt und die Fortführung bestehen-
der Verträge. Dies ist positiv. Mit § 132
Abs. 1 GWB übernimmt der Gesetzes-
text darüber hinaus die bisherige
Rechtsprechung des EuGH in seinen
Entscheidungen „Pressetext“ (Urteil

vom 19.06.2008 – C-454/06) und „Wall“
(Urteil vom 13.04.2010 – C-91/08) zu
den genauen Voraussetzungen einer
„wesentlichen Änderung“ öffentlicher
Aufträge während der Vertragslauf-
zeit.

XIV. Fazit

Die Struktur und auch der Umfang
des neuen Vergaberechts werden mit
den neuen zwei Stufen (GWB und
sechs neuen Vergabeverordnungen)
unter Fortbestand einer eigenen VOB/
A-EU nicht einfacher, sondern eher
schwieriger und umfangreicher. Der
Praktiker muss bei EU-Vergaben neben
den Grundsatznormen des GWB stets
auch das Vergabeverfahrensrecht der
jeweiligen Vergabeverordnung mit be-
 achten. Inhaltlich birgt die Novelle aber
durchaus Verfahrenserleichterungen
und ein Mehr an Gestaltungsspiel-
raum. Zu nennen sind die freie Wahl
zwischen dem Offenem und  Nicht -
offenem Verfahren, die Ausweitung des
Verhandlungsverfahrens oder die Zu-
lässigkeit zur Anwendung von Rah-
menvereinbarungen auch bei der Ver-
gabe von Bauleistungen und  Frei -
beruflichen Leistungen. Mehr an Frei-
heit und Rechtssicherheit bringen die
Neuerungen zu den Ausnahmen vom
Vergaberecht bei öffentlich-öffentlicher

Zusammenarbeit, bei den Rettungs-
dienstleistungen sowie bei der Was-
serversorgung. Dies gilt auch für die
Neuregelungen zur Selbstreinigung
und zu den Auftragsänderungen wäh -
rend der Vertragslaufzeit. Positiv ist
grundsätzlich auch die durch die Ein-
führung der elektronischen Kommu-
nikation bewirkte Modernisierung des
Vergaberechts. 

Insgesamt bleibt das Vergaberecht
aber zu komplex. Dies liegt insbeson-
dere an der mehrstufigen Umsetzung
(GWB, VgV, VOB/A-EU etc.) des EU-Ver-
gaberechts. Insbesondere durch die
Fortführung einer eigenen VOB/A-EU
wird das Ziel einer wirklichen Verein-
heitlichung verfehlt. 

Zu kritisieren ist weiterhin, dass das
Massengeschäft der Unterschwellen-
vergabe (ca. 95 Prozent aller kommu-
nalen Vergaben) erst zeitlich nach der
Umsetzung der EU-Richtlinien in das
nationale Recht einer Novelle zuge-
führt werden soll. Eine derartige  Auf -
splitterung zwischen einem flexible-
ren EU-Vergaberecht und einem star-
ren nationalen Vergaberecht ist nicht
einsehbar und muss durch eine zeit-
gleiche Anwendung auch der Erleich-
terungen der neuen Oberschwellen-
regeln für das – nationale – Vergabe-
haushaltsrecht verhindert werden. 
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Fachtagung des Deutschen Städte- und Gemeindebunds

Das neue Vergaberecht 2016
2. Juni 2016 · 9:30 – 16:30 Uhr

Ort: Meistersingerhalle Nürnberg · Münchener Straße 21 · 90478 Nürnberg

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Gemeindetag und KOMMUNAL
die Fachtagung „Das neue Vergaberecht 2016“. Vergaberechtsexperten informieren über die verschiedenen Aspekte des
neuen Vergaberechts und deren Auswirkungen auf die kommunale Vergabepraxis.
Ziel der Fachtagung ist es, wertvolle sowie praxisnahe Informationen zur Anwendung des Vergaberechts zu vermitteln.

Über das neue Vergaberecht informieren Sie folgende Experten:
• Bernd Düsterdiek, Deutscher Städte- und Gemeindebund
• Norbert Portz, Deutscher Städte- und Gemeindebund
• Dr. Hendrik Röwekamp, Kapellmann und Partner Rechtsanwälte Düsseldorf
• Dr. Bettina Ruhland, avocado Rechtsanwälte, Berlin
• Bernhard Stolz, Kraus, Sienz & Partner Rechtsanwälte, München
• Kerstin Stuber, Bayerischer Gemeindetag
• Dr. Ute von Oertzen Becker, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Berlin

Das Programm und weitere Informationen zur Fachtagung erhalten Sie unter www.kommunal.de/vergaberecht
Tagungsgebühr: 210,- € pro Person (inkl. 19 % MwSt.)
Anmeldung: unter www.kommunal.de/vergaberecht
Anmeldeschluss: 23. Mai 2016



Bezirksverband
und

Kreisverband

Der Bayerische
Gemeindetag
gratulierte
Erstem Bürgermeister Werner Bäuer-
lein, Stadt Abenberg, Vorsitzender des
Kreisverbands Roth, zum 60. Geburts-
tag

Mühldorf a. Inn
Am 2. Februar 2016 fand im großen
Sitzungssaal des Landratsamtes Mühl-
 dorf a. Inn eine Sitzung des Kreisver-
bands unter Leitung seines Vorsitzen-
den, 1. Bürgermeister Dr. Karl Dürner,
Schwindegg, statt. Nach Begrüßung
durch den Kreisverbandsvorsitzenden
informierte der Referent der Geschäfts-
 stelle Direktor Hans-Peter Mayer die
anwesenden Bürgermeisterinnen und
Bürgermeister über die Reform des
Kommunalen Finanzausgleichs, über
das Ergebnis der Finanzausgleichs-
verhandlungen 2016 und die Auswir-
kungen der Strukturreform auf die
Schlüsselzuweisungen. In diesem Zu-
sammenhang wurde auch die Thema-
tik der Festsetzung der Kreisumlagen
unter Berücksichtigung der Struktur -
änderung sowie die Steigerung der
Steuerkraft und Umlagekraft im Land-
 kreis angesprochen. Zu dem Thema
nahm auch der Kämmerer des Land-
kreises Mühldorf, Herr Hacker, Stel-
lung. Der 1. Bürgermeister des Mark-
tes Buchbach, Thomas Einwang, infor-
mierte kurz über das Radwegeprojekt
Leader. In seiner Funktion als 1. Vorsit-
zender des „Mühldorfer Netzes“ gab
er einen Überblick über den Sach-
stand mit dem Ziel, eine Entschei-

dung in der nächsten Sitzung der Mit-
gliederversammlung vorzubereiten. 
Im Rahmen der weiteren Tagesord-
nung wurde vom Leiter des staatli-
chen Schulamtes die Einführung der
Schulverwaltungssoftware ASV an al-
len Grund- und Mittelschulen vorge-
stellt, er gab dazu Hinweise für einen
wirtschaftlichen und sinnvollen Be-
trieb. Ergänzt wurde dieser Vortrag
durch eine Präsentation der AKDB, die
dabei auch ihr konkretes Angebot er-
läuterte. Herr Göbl als Leiter der Ge-
schäftsstelle Oberbayern stellte zu-
dem die Dienstleistungen der AKDB
im Rahmen des Bürgerservice-Portals
vor. Sein Mitarbeiter Herr Krüger gab
einen kurzen Überblick über die Funk-
 tionsweise der vom Freistaat Bayern
kostenlos zur Verfügung gestellten Ba-
 siskomponenten und zeigte Einsatz-
möglichkeiten für die kreisangehöri-
gen Gemeinden im Landkreis Mühl-
dorf auf. 
Unter dem Punkt „Verschiedenes“ wur-
 den aktuelle Themen aus dem Kreis-
verband angesprochen, unter ande-
rem die Thematik der Straßenausbau-
beiträge. Hierzu nahm der anwesen-
de Referent der Geschäftsstelle um-
fassend Stellung und erläuterte die
Position des Bayerischen Gemeinde-
tags.  

Cham
Am 22. Februar 2016 fand in Cham
die Kreisverbandsversammlung statt.
Nach Begrüßung durch den Kreisver-
bandsvorsitzenden, 1. BM Hugo Bauer,
Gemeinde Wald, gab der anwesende
Abgeordnete des Bundestags Karl
Holmeier einen Über blick zu der The-
matik „Was macht der Bund für die
Kommunen in Bayern“. Im Anschluss
daran führte Hugo Bauer in die allge-
meinen Themen, die mit dem anwe-
senden Staatssekretär Albert Für acker
besprochen und diskutiert werden
sollten, ein. Dabei spannte sich der
Bogen von den Straßenausbaubeiträ-
gen, über die RZWas, zu den Themen
der Breitbandförderung und die Ge-
währung der Stabilisierungshilfen. Auch
die Unterbringung der Asylbewerber
und Flüchtlinge sowie das Programm

des Freistaat Bayerns im Rahmen der
II. Säule des Wohnungspakts Bayern
wurde angesprochen. 

Zu den angerissenen Themen nahm
Staatssekretär Albert Füracker umfas-
send Stellung. Der Bayerische Staats-
haushalt geht von einer Prognose
von 800.000 Flüchtlingen und  Asyl -
bewerbern in diesem Jahr aus. Diese
Annahme bildet die Basis für den
Staatshaushalt 2016, der für den Be-
reich Asyl und Flüchtlinge rd. 3,2 Mrd.
Euro vorsieht. Hiervon erhält Bayern
402 Mio. Euro vom Bund, 1,7 Mrd. Euro
sind zur Unterstützung der Kommu-
nen vorgesehen. Der Staatssekretär
dankt den Kommunen für ihre bisher
gezeigte Unterstützung und setzt auf
sie im Rahmen der Bewältigung die-
ser großen anstehenden Herausforde-
 rungen. Der anstehende Doppelhaus-
halt 2017/2018 steht ganz im Zeichen
der Herausforderung der Asyl- und
Flüchtlingsthematik. Der Freistaat Bay-
ern wird auch in Zukunft versuchen,
einen kommunalfreundlichen Staats-
haushalt aufzustellen. Der Finanzaus-
gleich 2016 ist der bestausgestattete
Finanzausgleich in ganz Deutschland.
Mit der Fortentwicklung ist es gelun-
gen, ein Zeichen für finanz- und struk-
turschwache Kommunen zu setzen.
Die Nordbayern-Initiative hat auch
positive Auswirkungen auf den Land-
kreis Cham und ist ein weiterer Bei-
trag der Staatsregierung zur struktu-
rellen Entwicklung der Oberpfalz. Bei
den Schlüsselzuweisungen geht es
darum, die bisherige stabile Tendenz
fortführen zu können. Es ist Wunsch
der Staatsregierung, den Ansatz für
Bedarfszuweisungen und Stabilisie-
rungshilfen weiterzuentwickeln und
die Leistungen auch über einen 5-Jah -
reszeitraum hinaus da zu gewähren,
wo sie Hilfe versprechen. 

Beim Thema RZWas sieht der Staats-
sekretär die Problematik, dass die Er-
wartungshaltung und der Bedarf der
Kommunen zu hoch sei, so dass folg-
lich nur über eine Härtefallregelung
eine Sanierungsförderung gewährt
werden kann, wobei es sich nicht nur
um eine Leistung im Jahr 2016 hand-
le, sondern vorgesehen sei, diese bis
2019 auf gleichem Niveau zu halten.
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Nachdem in diesem Zeitraum die In-
vestitionsförderung rückläufig sei, wür-
 de sich hieraus ein insgesamt bis zu
200 Mio. Euro Paket für die Kommu-
nen ergeben. 
Beim Thema der Straßenausbaubei-
tragssatzung sehe er die Notwendig-
keit, an der bisherigen Soll-Regelung
festzuhalten. Seiner Meinung nach
müsse jede Gemeinde, außer, sie wei-
se eine außerordentlich positive Haus-
 haltslage auf, eine solche Satzung ha-
ben. Er geht davon aus, dass künftig
die Kommunalaufsicht dieses Thema
intensiver beachten werde. Der CSU-
Antrag eröffne die eine oder andere
Möglichkeit, auch für die Kommunen
Spielräume zu eröffnen. Auch die wie-
derkehrenden Beiträge können in der
einen oder anderen örtlichen  Situa -
tion für Kommunen, die bisher keine
Satzung haben, eine Hilfestellung sein.
Die Breitbandförderung ist auf einem
guten Weg. Die Kommunen wurden
aufgefordert, auch Modelle zu ent-
wickeln und zu prüfen, wie die Bun-
desmittel in geeigneter Form in An-
spruch genommen werden können.
Im Landkreis Cham ist dabei  vorge -
sehen, dass der Landkreis zusammen
mit den Kommunen einen Förderan-
trag abgeben wird. 
Im Anschluss daran nahm der Vertre-
ter der Geschäftsstelle des Bayerischen
Gemeindetags, Direktor Hans-Peter
Mayer, aus Sicht der Geschäftsstelle
zu den einzelnen Themen Stellung.

Dabei wurde das Breitbandförderpro-
gramm als guter Ansatz für die Infra-
strukturpolitik im ländlichen Raum ge-
 würdigt. Ein besonderer Erfolgsfaktor
ist dabei die Unterstützung durch die
staatliche Vermessungsverwaltung.
Auf diese Unterstützung wird auch im
Zusammenhang mit der Beantragung
der Bundesmittel gesetzt. Als weiteres
positives Beispiel wurde das Förder-
programm des Staates für ein WLAN
in Kommunen angesprochen. Dabei
wurde begrüßt, dass pro Gemeinde
zwei Hotspots vom Staat gefördert
werden. In diesem Zusammenhang
wurde der Vorschlag unterbreitet, dass
kleinere Gemeinden vor größeren Ein-
 heiten angeschlossen werden sollten.
Im Hinblick auf den kommunalen Fi-
nanzausgleich 2016 und die Fortent-
wicklung des Finanzausgleichs wurde
darauf hingewiesen, dass das Ergeb-
nis einen intensiven Diskussionspro-
zess durchlaufen hat und durchaus
ein nicht einfach zu treffender Kom-
promiss aus Sicht des Bayerischen Ge-
meindetags war. Insbesondere wird
festgestellt, dass sich die Effekte im
kreisangehörigen Bereich nicht in glei-
 cher Weise realisieren wie ursprüng-
lich angenommen, insbesondere, weil
die umlagefinanzierten Haushalte bei
den Festsetzungen der Umlagen nicht
so agieren, wie man sich das erhofft
hat. Dass die tatsächliche Entwicklung
abweicht, ist u.a. auch der Situation im
Bereich der Asylbewerber und Flücht-

 linge geschuldet. Im Hinblick auf die
Weiterentwicklung der Bedarfszuwei-
sungen und Stabilisierungshilfen wur-
de darauf hingewiesen, dass sich der
Bayerische Gemeindetag grundsätz-
lich eine Verlängerung über 5 Jahre
hinaus vorstellen könnte. Die Zustim-
mung des Bayerischen Gemeindetags
hängt aber davon ab, dass bei der Fi-
nanzierung der Anteil an allgemeinen
Haushaltsmitteln des Staates auf min-
destens 50 Prozent gegenüber den
bisherigen rd. 33 Prozent erhöht wird.
Auch das kommunale Investitionsför-
derungsprogramm wurde angespro-
chen. Hier befinde man sich insgesamt
auf einem guten Weg, wenngleich
auch hier in einem oder anderen Fäl-
len Härtefallentscheidungen zu treffen
sind. 

Beim Thema der Barrierefreiheit wur-
de festgehalten, dass es sich hier um
eine gesamtgesellschaftliche Aufga-
be handelt, der sich auch die Kommu-
nen nicht verweigern. Aus kommuna-
ler Sicht muss aber auch die Erwar-
tungshaltung gedämpft werden. Ge-
rade aus Sicht der kreisangehörigen
Städte, Märkte und Gemeinden kann
die Barrierefreiheit nur dann erreicht
werden, wenn entweder die Förder-
mittel im Rahmen des Art. 10 FAG ver-
stärkt oder zusätzliche Haushaltsmit-
tel im Rahmen eines neuen Förder-
topfs zur Verfügung gestellt werden.
Bei der RZWas ist festzuhalten, dass
beim Bayerischen Gemeindetag der
Einstieg in die Härtefallförderung durch-
 aus als Erfolg gesehen wird. Wenn-
gleich festzuhalten ist, dass das Volu-
men im Jahr 2016 von rd. 30 Mio. Euro
bei einem Investitionsbedarf von rd.
3,6 Mrd. Euro bei weitem nicht aus-
reicht, alle Härtefälle zu bedienen.
Hier wird insbesondere auf die zuge-
sagte Evaluierung nach 2 Jahren ge-
setzt. Es wird sich erweisen, ob der
eingeschlagene Weg der richtige ist,
oder ob nicht doch eine deutliche
Verstärkung der Förderung notwen-
dig werden wird. 

Beim Thema Straßenausbaubeiträge
wurde nochmals die Position des Ver-
bands erläutert, aber auch dargestellt,
warum das Soll als einzig gangbare
Lösung angestrebt werden kann.
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Sitzung des Kreisverbands am 22.02.2016 in Cham: v.l.: Dr. Gerhard Hopp (MdL), Franz Löffler
(Landrat Lkr. Cham), Albert Füracker (Staatssekretär im Staatsministerium der Finanzen, für
Landesentwicklung und Heimat, MdL), Hugo Bauer (BayGT-Kreisverbandsvorsitzender), Karl
Holmeier (MdB) © Chamer Zeitung



„Auf in den
 Schulwald!“ 

eine Initiative der 
Schutzgemeinschaft 

Deutscher Wald 
in Kooperation mit dem

Bayerischen Gemeindetag

Bundeswettbewerb
„Bioenergie-

Kommunen 2016“

Herausragende 
Leuchtturmprojekte 

gesucht!

Gleichzeitig wurde auf die Problema-
tik der wiederkehrenden Beiträge für
die überwiegende Anzahl der Gemein-
 den hingewiesen und erläutert, dass
sich dieses Instrument nur für Ge-
meinden eignen wird, die eine spezi-
elle örtliche Situation aufweisen und
bisher keine Satzung haben. 

Beim Thema Flüchtlinge und Asyl
wur den die Herausforderungen ange-
sprochen, aber auch der Unterstüt-
zungsbedarf über die bisher ange-
dachten Maßnahmen hinaus angeris-
sen. Auf die kreisangehörigen Städte,
Märkte und Gemeinden kommen die
großen Herausforderungen jetzt erst
zu. Hierbei bedarf es der Begleitung
durch Bund und Land. Die Kommu-
nen sind durchaus gewillt, sich den
Herausforderungen zu stellen, es muss
aber eine Planungssicherheit für die
Kommunen geschaffen werden und
neben einer finanziellen Förderung
bedarf es zusätzlicher Struktur- und
Infrastrukturmaßnahmen, um  lang -
fristig die Maßnahmen der  Integra -
tion erfolgreich gestalten zu können. 

Im Anschluss daran schloss sich eine
lebhafte und intensive Diskussion über
die Themen Breitbandförderung, die
Umsetzung der Stabilisierungshilfen
und Bedarfszuweisungen, aber auch
Fragen nach Feuerwehrförderung und
den kommunalen Finanzausgleich an. 

Zum Abschluss nahm der anwesende
Landrat Hans Löffler zur aktuellen Si-
tuation der Unterbringung von Asyl-
bewerbern und Flüchtlingen im Land-
 kreis Cham Stellung, bedankte sich für
die Unterstützung der Kommunen
und appellierte aber auch an die Ge-
meinden, die bisher noch keine Asyl-
bewerber und Flüchtlinge bei sich
aufgenommen haben, nach Möglich-
keiten zu suchen und das Landrats -
amt hierbei aktiv zu unterstützen. Er
gab zudem einen Überblick über die
gegenwärtige Situation und zeigte
auf, welche weitere Schritte und Maß-
nahmen für das Jahr 2016 angedacht
sind bzw. bewältigt werden müssen. 

Die Versammlung wurde durch den
Kreisverbandsvorsitzenden Hugo
Bauer mit einem Dank an die Teilneh-
mer geschlossen. 

Das Bundesministerium für Er näh rung
und Landwirtschaft (BMEL) hat auf
der Internationalen Grünen Woche in
Berlin den Bundeswettbewerb „Bio-
energie-Kommunen 2016“ gestartet. 

Der in vierter Auflage ausgelobte
Wettbewerb richtet sich an Dörfer
und Gemeinden in Deutschland, die
mindestens 50 Prozent ihres Strom-
und Wärmebedarfs aus regional er-
zeugter Biomasse decken. Erstmals
sind auch Städte und Stadtteile auf-
gerufen, die sich mindestens zu 30 Pro-
 zent mit Bioenergie versorgen können.

Prämiert werden durch eine unab-
hängige Jury, in der Referatsleiterin
Ute Kreienmeier den Deutschen Städ-
te- und Gemeindebund vertritt, be-
sonders gelungene Beispiele, die die
Bioenergie in ein tragfähiges Energie-
konzept integrieren und engagierte
Bürgerinnen und Bürger vor Ort ge-
winnbringend mit einbinden. 

Bewertet werden: 

• der Versorgungsgrad mit Bioenergie,

• die intelligente Nutzung von Bio-
masse in Systemen mit weiteren er-
neuerbaren Energien, 

• Effizienz, Nachhaltigkeit und Inno-
vation, 

• die regionale Wertschöpfung und
Beteiligung der Bevölkerung. 

Die mit jeweils 10.000 Euro dotierten
drei Preise werden vom BMEL ausge-
schrieben, die Preisgelder sollen für

die Weiterentwicklung der regionalen
Bioenergiekonzepte zum Einsatz kom-
 men. Bewerbungsschluss ist der 15. Mai
2016. 

Die Umsetzung des Wettbewerbs er-
folgt durch die Fachagentur Nach-
wachsende Rohstoffe e. V. (FNR). 

Die Bewerbungsunterlagen stehen auf
der Internetseite www.bioenergie-
kommunen.de zur Verfügung.
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Kinder lernen. Kinder lernen in der
Schule. Aber noch lieber lernen Kin-
der am praktischen Beispiel, am Ge-
schehen direkt vor Ort! – Warum nicht
im Schulwald! Mit der breit angeleg-
ten Initiative des Naturschutzverban-
des „Schutzgemeinschaft Deutscher
Wald“ (SDW) in Kooperation mit dem
Bayerischen Gemeindetag und weite-
ren Kooperationspartnern soll die
 Beziehung der Kinder zur Natur, vor
allem dem Wald, verbessert werden. 

Eine kürzlich von der SDW durchge-
führte bayernweite Studie brachte
ernüchternde Ergebnisse: nur noch
3,7 von 12 Baumarten und nur noch
1,2 der für die Gesellschaft wichtigen
Waldfunktionen kennen die Kinder
der 3. Klassen. Dieses Defizit soll nun
durch die Anlage eines Schulwaldes
und Übernahme von Verantwortung
durch die Kinder mit Hilfe von Förs -
tern und engagierten Ehrenamtlichen
verringert werden.



Ukrainische 
Gemeinde sucht

Partnergemeinde 
in Bayern

Mit einem Stück Gemeinde-Wald in
der Nähe der Schule sind Sie dabei

Die Initiative „Auf in den Schulwald“
soll Bürgermeister, Lehrer und Förster
sowie Waldfreunde, Naturverbunde-
ne und aufgeschlossene Waldbesitzer,
anregen, ihre Liebe zum Wald an Kin-
der weiterzugeben. Zuerst ist mit den
Lehrerinnen und Lehrern sowie dem
Schulleiter zu sprechen, die für die
 Sache gewonnen werden sollen –
oder, die vielleicht sogar selbst die
 Initiative ergreifen. Dann ist ein Stück
Wald in der Nähe der Schule zu su-
chen. Es kann der Gemeinde, Privaten
oder der Kirche gehören oder auch
Staatswald sein.

Broschüre „Auf in den Schulwald“

Die gesamte „Blaupause“ für die Ini -
tiative ist in der Broschüre „Auf in den
Schulwald“ zusammengefasst, die an
die Kooperationspartner und deren
Einrichtungen verteilt wurde: die Schu-
 len, die Gemeinden, die Ämter für Er -
nährung, Landwirtschaft und Forsten,
die Forstbetriebe sowie die forstlichen
Zusammenschlüsse. Nun gilt es für
 alle Beteiligten loszugehen, um frei-

willige Waldfreunde zu finden, die
sich für die Sache unserer Kinder ver-
wenden. 

Staatsminister a. D. Josef Miller, der
Vorsitzende der Schutzgemeinschaft
Deutscher Wald in Bayern, zum  Auf -
takt: „Die Kinder sollen erleben, wie
der ihnen anvertraute Wald wächst.
Damit lernen sie den Wald näher ken-
nen und als schützenswertes Gut zu
schätzen und zu erhalten. Das Zukunfts -
projekt „Schulwald“ ist ein wichtiger
Beitrag, emotionale Beziehungen von
Kindern und Jugendlichen zu „ihrem
Wald“ zu stärken, z.B. durch Bäume,
die sie selber gepflanzt und gepflegt
haben. Also: Auf in den Schulwald!“

Unterstützung ist gesichert – 
die SDW-Schulwaldbeauftragte

Als Hilfestellung gibt es seitens der
SDW-Bayern eine Schulwaldbeauftrag-
 te, die bei der Initiierung, Umsetzung
und der Begleitung des Projektes –
dem Schulwaldmanagement – jeder-
zeit unterstützend zur Seite steht, um
Kontakte herzustellen und ein Netz-
werk zu knüpfen. 

Weitere Informationen sowie die
Broschüre:
SDW-Bayern 
Landesverband Bayern e.V. 
Ludwigstr. 2, 80539 München
Tel. 089 / 28 43 94
Fax 089 / 28 19 64
E-Mail: sdwbayern@t-online.de
www.sdw-bayern.de
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Mit der Initiative „ Auf in den Schulwald“ soll gemeinsam mit den Kooperationspartnern, wie
dem Bayerischen Gemeindetag, den Kindern eine eigene Waldfläche zur Verantwortung über-
geben werden.

Die Gemeinde Woloka liegt im Süd-
westen der Ukraine in der historischen
Region Bukowina, die über 150 Jahre
zu Österreich-Ungarn gehörte. Zu Wo-
loka gehören die Ortschaften Woloka,
Walja Kusmin und Hruschiwka mit ins-
gesamt 6.319 Einwohnern auf einem
Gemeindegebiet von ca. 5.600 Hektar.

Woloka liegt in einer hügeligen Ebene,
die sich von Ost nach West ausbreitet.
Durch die ganze Gemeinde fließt der
Fluss Dereluj, der u.a. die Wasserver-
sorgung der Gemeinde speist. Die Ge-
meinde liegt in der Zone des leicht
gemäßigten Kontinentalklimas. Die
Sommer sind heiß und die Winter
kalt – mit bis zu –25 Grad Kälte. Früh-
ling und Herbst sind mild. Die meisten
Menschen wohnen in komfortablen
Privathäusern. In Woloka werden über-
 wiegend Hochzeitskleider angefertigt.
Im Folgenden stellt sich die Gemein-
de kurz vor:

Wichtigste wirtschaftliche Tätig-
keiten der Gemeinde

• Landwirtschaft: 7 landwirtschaftliche
Betriebe (darunter Ackerbau, Garten-
bau und Schafzucht)



Schulsprengel
Bayerns

• Industriebetriebe: 7 Unternehmen
für die Anfertigung von Hochzeits-
kleidern, 2 Textilfabriken, 1 Touris ten-
 herberge, 1 Geflügelanlage, 3 Tank-
stellen (Benzin und Gas), 1 Autohof,
5 Restaurants, 2 Minibäckereien, 1 Ab-
 füllbetrieb (Mineralwasser und bald
Brauerei), 1 Sommerlager für die
Kinder, 1 Minibetonfabrik, 1 Sägerei,
1 Waldanbau und 1 Mühle. 

• Fremdenverkehr: Interessante Sehens-
 würdigkeiten: Eiche von Stefan cel
Mare (Stefan der Große), Flurname
„Horodyschtsche“, Kirche aus dem
Jahre 1832, neue Kirche aus dem
Jahre 1999 (eingeweiht durch den
rumänischen Präsidenten Traian Ba-
sescu), alter Friedhof mit den Grä-
bern der österreichischen Soldaten
aus dem 1. Weltkrieg.

Gemeinschaftseinrichtungen

• Sporteinrichtungen: 3 Stadien (in je-
dem Dorf ), 3 Sporthallen (in jedem
Dorf ), 3 Fußballmannschaften, 1
Sport schule

• Kulturelle Einrichtungen: 2 Dorfhäu-
 ser, 1 Musikschule, 1 landeskundli-
ches Museum (wird bald eröffnet)

• Sonstiges: 1 Bankfiliale, 3 Postfilialen,
1 Kirchenchor, 1 Tanzgruppe, 1 Or-
chester, 2 Feuerwehrdienste

Warum möchte Woloka eine Städte-
 partnerschaft eingehen?

Unsere Gemeinde wünscht sich eine
lebendige Partnerschaft zum Aufbau
vielfältiger kultureller Beziehungen mit
unserer Partnergemeinde sowie zum
Austausch von Erfahrungen bei sozio-
kulturellen, schulischen und wirtschaft-
 lichen Projekten. Dabei soll vor allem
auch die Offenheit zwischen den Ge-
meindebürgern aus der Ukraine und
Deutschland gefördert werden. 

Mögliche Merkmale der gesuchten
deutschen Gemeinde
• Größe zwischen 5.000 und 15.000

Einwohnern
• Interesse an einem lebendigen Aus-

tausch
• mögliches Vorhandensein kleiner

Unternehmen
• verständnisvoll, einsatzbereit, enga-

giert

Ansprechpartner:
Bürgermeister/Landrat:
Walentin Hlopina
Wasile Aleksandri Str. 51A
60413 Woloka, Bezirk Hlyboka
Gebiet Chernivtsi, Ukraine 
Tel/Fax 0038 03734 3-02-00
E-Mail: sr.voloka@ukr.net

Partnerschaftsverein/-ausschuss: 
Serhij Lukanjuk 
Taras Schevtschenko Str. 8A, 
60413 Woloka, Bezirk Hlyboka
Gebiet Chernivtsi, Ukraine
Tel 0038 097 258-63-15
E-Mail: s_lukanjuk@yahoo.de

Die Gründe für die Digitalisierung lie-
gen auf der Hand: Die Schulsprengel
sind eine wichtige Planungsgrundlage
für Gemeinden und Schulverwaltung.
Mit der digitalen Übersicht können
zahlreiche organisatorische Fragen nun
leichter und effizienter beantwortet
werden. Beispiele hierfür sind die Schü -
lerbeförderung oder die Planung zu -
künftiger Sprengeleinteilungen durch
die Verknüpfung mit Einwohnermel-
dedaten.

Zudem können sich Eltern bequem
von zuhause aus informieren, wo ihr
Kind zukünftig in die Schule gehen
wird. Dafür genügt ein Klick auf die
Karte. 

Am Projekt beteiligt waren Vertreter
der Regierung von Niederbayern, der
Staatlichen Schulämter in Stadt und
Landkreis Passau, das Landesamt für
Digitalisierung, Breitband und Ver-
messung (LDBV) und das Amt für
 Digitalisierung, Breitband und Vermes-
 sung (ADBV) Vilshofen. Die Leitung
lag bei der Geschäftsstelle Geodaten -
infrastruktur Bayern (GDI Bayern). Nach
Abschluss der Erfassung an den ÄDBV
wurden die Daten in das Rauminfor-
mationssystem übernommen und wer-
 den dort fortgeführt. 

Bereits vorhandene Daten der Kom-
munen wurden den ÄDBV zur Verfü-
gung gestellt und mussten nicht dop-
pelt digitalisiert werden.

Für die Öffentlichkeit stehen die Da-
ten der Schulsprengelgrenzen und der
Schulstandorte nun sowohl als Dar-
stellungsdienst (WMS) als auch als
Down loaddienst (Pre-defined Atom
Service-Feed) im Geoportal Bayern zur
Verfügung. Der WMS kann ganz ein-
fach im BayernAtlas aufgerufen wer-
den und ist zusätzlich im bayerischen
OpenData-Portal veröffentlicht. 

Am 22. Februar 2016 wurde mit der
Freischaltung der Dienste das Projekt
abgeschlossen. Finanzstaatssekretär
Albert Füracker und Bildungsstaats-
sekretär Georg Eisenreich präsentier-
ten in Regensburg ein weiteres erfol-
greiches Beispiel für den fach- und
ebenübergreifenden Nutzen von Geo-
 daten.
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Die Schulsprengel Bayerns sind nun
online und kostenlos verfügbar.

Die jeweilige Bezirksregierung be-
stimmt für jede Grundschule und Mit-
telschule ein räumlich abgegrenztes
Gebiet als Schulsprengel. Schüler der
Grundschule sowie der Mittelschule
erfüllen ihre Schulpflicht in der Schu-
le, in deren Schulsprengel sie ihren
gewöhnlichen Aufenthalt haben. Bei
Mittelschulverbünden besteht inner-
halb eines Verbundes grundsätzlich
Wahlrecht.

Die Rechtsverordnungen hierzu lagen
bisher nur in Textfassung vor. In einem
gemeinsamen Projekt des Finanz- und
Bildungsministeriums wurden die baye -
rischen Schulsprengel nun digital er-
fasst und stehen seitdem bayernweit
kostenfrei und zugangsfrei im Inter-
net verfügbar.



Verleihung 
„Preis für Baukultur“

5. April 2016
18:00 Uhr

EU-Wettbewerb 
für umwelt-
freundliche 

Beschaffung 
in Kommunen

Links: 

Geoportal Bayern
(http://geoportal.bayern.de/
geoportalbayern/suche/suche;
jsessionid=E326EA988E7FDC91150
EF283BDA33425?0&q=schule&f=
true)

BayernAtlas
(http://v.bayern.de/hBCFF) 

Bay. Opendata-Portal 
(https://opendata.bayern.de/
suche/datensatz/schulsprengel?4) 

Internetauftritt Kultusministerium
(http://www.km.bayern.de/allge-
mein/meldung/4108.html)

se, die bereits umwelt- und klima -
freundlich einkaufen, können sich bis
zum 30. April 2016 bewerben. Die Ge-
winner werden im Sommer 2016 be-
kannt gegeben.

„Durch die Auszeichnung beispielhaf-
ter, umweltfreundlicher Beschaffungs-
 projekte möchte der GPP-Award an-
dere Kommunen ermuntern, ihre Ein-
kaufsmacht zu nutzen und umwelt-
freundlich zu beschaffen“, sagt Susan-
ne Brandt, Projektbeauftragte des Kli-
ma-Bündnis und Koordinatorin des
GPP-Awards. Das kommunale Potenti-
al wird deutlich, wenn man Schätzun-
gen der EU betrachtet, nach denen
Städte und Gemeinden beinahe 20
Prozent des BIP für den Einkauf von
Bau-, Liefer- und Dienstleistungen aus-
 geben. Öffentliche Auftraggeber ha-
ben durch ihre Einkaufsentscheidun-
gen einen großen Einfluss auf die
 Klima bilanz ihrer Kommune oder Ins -
titution.

Der erste europäische GPP-Award wird
in drei Größenkategorien, abhängig
von der Einwohnerzahl der teilneh-
menden Kommune vergeben. Nach
der Vorauswahl durch eine unabhän-
gige Jury werden die Sieger mit Hilfe
eines Onlinevotings auf der Green
ProcA Webseite bestimmt.  Beson -
deren Wert legt die Jury auf folgende
Kriterien: CO2-Einsparungen durch das
Projekt, Innovationsgrad, Übertrag-
barkeit, soziale Kriterien und das En-
gagement der Kommune im Energie-
bereich. Die Gewinner werden auf
 einer Preisverleihung im Sommer 2016
ausgezeichnet und auf der Green ProcA
Webseite vorgestellt. Der europäische
GPP-Award ist offen für alle Institutio-
nen in Europa, die an das Vergabe-
recht gebunden sind.

Der europäische GPP-Award findet im
Rahmen des EU-Projekts Green ProcA
statt, das Auftraggeber aus Städten,
Gemeinden und anderen öffentlichen
Institutionen in sieben europäischen
Ländern bei der Umsetzung von um-
weltfreundlicher Beschaffung unter-
stützt. Neben der Berliner Energie -
agentur, die das Projekt leitet, dem
Klima-Bündnis, das für die Öffentlich-
keitsarbeit verantwortlich ist, gibt es
noch zehn weitere Projektpartner. 

Weitere Informationen:
http://gpp-proca.eu/eu-gpp-award/
http://gpp-proca.eu/de/

Kontakt:
Vanessa Schmidt
Berliner Energieagentur GmbH
Tel. 030 / 29 33 30 63
E-Mail: v.schmidt@berliner-

e-agentur.de

Susanne Brandt
Climate Alliance / Klima-Bündnis
Tel. 069 / 71 71 39 20
E-Mail: s.brandt@climatealliance.org
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Jetzt bewerben – Der Bewerbungs-
zeitraum des europäischen Wettbe-
werbs für umweltfreundliche öffentli-
che Beschaffung läuft bis zum 30. April
2016.

Umweltfreundliche öffentliche Beschaf-
 fung hat einen positiven Einfluss auf
die Umwelt- und Klimabilanz einer
Kommune. Kommunen und Landkrei-
se, die nachhaltige Beschaffung be-
reits in ihrer täglichen Arbeitspraxis
verankert haben, wird jetzt durch den
europäischen GPP-Award (Green Pu-
blic Procurement-Award), die schon
lange verdiente Aufmerksamkeit zu-
teil. Dieser zeichnet herausragende
Projekte aus dem Bereich umwelt-
freundlicher öffentlicher Beschaffung
aus. Städte, Gemeinden und Landkrei-

Der Europäische Metropolregion Mün-
 chen e.V. lädt ein zur feierlichen Ver-
leihung des „Preises für Baukultur der
Metropolregion München 2016“.

Ort:
Haus der Architektur
Waisenhausstr. 4, 80637 München

Kostenfreie Anmeldung: 
www.metropolregion-muenchen.eu/
baukultur



Seminar 
„Konflikte in der
Flüchtlingshilfe –

was tun?“

Souverän die kommunale
Flüchtlingshilfe meistern!

19. - 20. April 2016
in Thierhaupten

Tagung 
„Kulturtourismus

neu denken“

13. April 2016
10:30 Uhr bis 16:30 Uhr

in München 

 parent aufbereitet und für Interessier-
te kostenfrei zur Verfügung gestellt. 

Kosten:
179 Euro inkl. Tagungsverpflegung

Tagungsort:
Literaturhaus München
Salvatorplatz 1, 80333 München

Programm / Anmeldung: 
www.kulturtourismus-neu-denken.de
http://www.kulturgipfel.de/
kulturtourismus-neu-denken

Ansprechpartner:
Theresa Mösenbacher
Kulturgipfel GmbH
Landsberger Str. 72. 80339 München
Tel. 089 / 559686-11 
E-Mail: moesenbacher@

kulturgipfel.de

wer den laut, wie das alles weiterge-
hen soll. Der Widerstand und der Druck
werden größer; manchmal stellt sich
Ratlosigkeit ein. Wo verschiedene Mei-
 nungen aufeinanderprallen, entstehen
zwangsläufig Konflikte.

In diesem Seminar geht es um den
Umgang mit konkreten Konfliktsitua-
tionen, die im Rahmen der kommu-
nalen Flüchtlingshilfe entstehen kön-
nen. Der Fokus liegt auf der Vermitt-
lung von Methoden zur Konfliktklä -
rung, der Analyse der  Kommunika -
tions- und Informationsstrukturen zwi-
 schen den Beteiligten und auf dem
Erfahrungsaustausch.

Ziele des Seminars:

Stärkung der Konfliktkompetenz in
der kommunalen Flüchtlingsthematik
durch:

• Vermittlung von Konfliktklärungs-
methoden für mehr Sicherheit im
Umgang mit Konflikten

• Innere Klarheit durch Selbstreflexion

• Erfahrungsaustausch über erfolg-
versprechende Ideen und bewährte
Lösungsansätze

Eingeladen sind:
Bürgermeister/innen, die bereits Asyl-
bewerber in der Gemeinde haben.

Kosten:
Die Kosten für das zweitägige Seminar
betragen 200 Euro inkl. Verpflegung,
ohne Übernachtung. Die Kosten für
ein Einzelzimmer mit Frühstück betra-
gen 60 Euro. 

Tagungsort:
Schule der Dorf- und Landentwick-
lung Thierhaupten e. V. (SDL)
im ehem. Kloster
Klosterberg 8, 86672 Thierhaupten

Programm / Anmeldung: 

Schule der Dorf- und Landentwick-
lung e.V. 
Tel. 08271 / 4 14 41
Fax 08271 / 4 14 42
E-Mail: info@sdl-thierhaupten.de
Internet: www.sdl-inform.de
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Wie reisen kulturinteressierte Gäste in
Zukunft? Werden sich die globalen
Urlauberströme im Jahr 2030 in einen
Massen-Sightseeing-Tourismus oder
eher einen entschleunigten Authenti-
zitäts-Tourismus aufteilen? Diesen und
weiteren kulturtouristischen Kernfra-
gen stellt sich die Veranstaltung „Kul-
turtourismus neu denken“, die von
der Kulturgipfel GmbH in enger Zu-
sammenarbeit mit der Bayern Touris-
mus Marketing GmbH am 13. April
2016 im Literaturhaus München ver-
anstaltet wird.

Bayerns Kulturschätze sinnvoll 
in den Tourismus der Zukunft
 integrieren 

Bayern will sich für die Zukunft noch
stärker als Kulturziel aufstellen – die
Chancen hierfür scheinen enorm. Ein
Blick in die Statistik zeigt, dass rund 55
Prozent der jährlich 32 Millionen Ur-
lauber in Bayern kulturelle Sehens-
würdigkeiten besuchen. Zumal der Frei-
 staat in Sachen Kulturtourismus auf
ein großes Angebotsportfolio bauen
kann: Landesweit gehören 45 staatli-
che Burgen und Schlösser, 1.350 Mu-
seen, 30 Bühnen, unzählige Festivals,
120.000 Baudenkmäler und sieben
UNESCO Weltkulturerbe-Stätten zum
reichen Kulturschatz Bayerns. 

Wie sieht Kulturtourismus der
 Zukunft aus? 

Die insgesamt zwölf Referenten wer-
den bei der Tagung Hypothesen zum
Kulturtourismus im Jahre 2030 auf-
stellen. Die gewonnenen Erkenntnis-
se bilden die Grundlage für eine Wei-
terentwicklung der Kulturdestination
Bayern und werden im Anschluss trans-

Als Bürgermeister/in sind Sie eine
Schlüs selfigur für die gelingende Flücht-
 lingshilfe in Ihrer Gemeinde.  Integra -
tion ist Chefsache. 

Dabei bringt jeder Tag neue Heraus-
forderungen mit sich: Ob bei der Grund-
 versorgung der Flüchtlinge, der Unter-
 bringung, in den Schulen, bei der Ar-
beitsvermittlung, in Gesundheitsfra-
gen, im Umgang mit Ehrenamtlichen
oder mit Behörden. Oft ist in Erman-
gelung bewährter Vorgehensweisen
Kreativität gefragt. Neben der großen
Hilfsbereitschaft macht sich oft auch
Verunsicherung bemerkbar. Fragen



VSVI-Seminar
zur Kommunal-

straßenförderung

20. April 2016
9:30 Uhr – 16:00 Uhr

in Nürnberg-Wetzendorf

Konzepte und Praxis
der Fließgewässer-

renaturierung

27. – 28. April 2016
in Weißenstadt

Tag des offenen
Denkmals

11. September 2016

Folgende Themen stehen auf dem
Programm:

• Kommunalstraßenförderung

• Erfahrungen mit Förderprojekten
aus Sicht eines Ingenieurbüros

• Förderanträge 

• Zustandserfassung und Erhaltungs-
planung bei Kommunalstraßen

• RAL – Umsetzung bei kommunalen
Förderprojekten

Nähere Informationen zum
 Seminarablauf unter:
https://www.vsvi-bayern.de/
veranstaltungen/seminare/

Kosten:
45 Euro für Mitglieder der VSVI Bayern
30 Euro für junge Mitglieder der VSVI
Bayern (einschl. Jahrgang 1976)
85 Euro für Nichtmitglieder

Im Preis enthalten sind die Seminar-
unterlagen, drei Getränke und ein
Mittagessen. 

Tagungsort:
BauindustrieZentrum Nürnberg-
Wetzendorf
Parlerstr. 67, 90425 Nürnberg

Anmeldung/Veranstalter:

Anmeldefrist: Freitag, 8. April 2016

Verein zur Förderung der fachlichen
Fortbildung der Straßenbau- und
 Verkehrsingenieure in Bayern e.V. 
Postfach 20 20 36, 80020 München 
Tel. 089 / 5 45 52 -228 
Fax 089 / 5 45 52 -623 
E-Mail: info@vsvi-bayern.de
www.vsvi-bayern.de

In Bayern weisen 80 Prozent aller Na-
tura 2000-Gebiete wasserabhängige
Lebensräume auf. Gewässerentwick-
lung und FFH-Management sind da-
her gemeinsame Aufgaben des Natur-
 schutzes und der Wasserwirtschaft. Im
diesjährigen Lehrgang werden Um-
setzungsbeispiele aus Oberfranken
präsentiert. Für verschiedene Arten-
gruppen wie Süßwassermuscheln und
Fische werden jeweils Habitatansprü -
che, Gefährdungsursachen und Ent-
wicklungsmaßnahmen sowie aktuelle
Beispiele aus der Renaturierungspra-
xis vorgestellt. Neben dem Fischauf-
stieg wird erstmalig auch der Fischab-
stieg thematisiert. Die Exkursion führt
zu revitalisierten Gewässerabschnit-
ten der Selb, einem Nebengewässer
der Eger. Dabei werden die Themen
Gewässerstruktur, Geschiebemanage-
ment, Wiederherstellung der Durch-
gängigkeit, Anlage von Kleingewäs-
ser und Auwaldentwicklung behan-
delt. Am zweiten Exkursionsort an der
Eger werden die Entwicklungsmaß-
nahmen im Auwald mit positiven
 Effekten für FFH-Arten und den Hoch-
wasserschutz besichtigt.

Nähere Informationen zum
 Programm unter: 
http://www.anl.bayern.de/doc/2416
_gewaesserrenaturierung.pdf

Zielgruppe:
Praktiker der Gewässerrenaturierung,
Mitarbeiter von Planungsbüros, Be -
hör den, Kommunen und Umweltver-
bände.

Hinweis: Bitte bringen Sie wetterfeste
Kleidung und Gummistiefel mit.

Tagungsort:
Bürgersaal Stadt Weißenstadt
Wunsiedler Str. 4, 95163 Weißenstadt

Kosten:
Teilnehmerbeitrag: 100 Euro
Übernachtung mit Frühstück/Mittag -
essen (inkl. einem Freigetränk): 60 Euro

Bitte beachten Sie unsere  Kosten -
regelung:
www.anl.bayern.de/veranstaltungen/
kostenregelung/langfassung/
index.htm

Anmeldung / Veranstalter:
Bayerische Akademie für Naturschutz
und Landschaftspflege (ANL) 
Seethalerstraße 6, 83410 Laufen
Tel. 08682 / 89 63-0
Fax 08682 / 89 63-17
E-Mail: anmeldung@anl.bayern.de
www.anl.bayern.de 
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Anmeldeschluss: 31. Mai 2016

Ab sofort können Denkmaleigentümer
und andere Veranstalter ihre histori-
schen Bauten und Stätten zum Tag des
offenen Denkmals am 11. September
anmelden. Das teilt die Deutsche Stif-
tung Denkmalschutz als bundesweite
Koordinatorin der Aktion „Tag des of-
fenen Denkmals“ mit. 

Das Motto des diesjährigen Denkmal-
tags heißt „Gemeinsam Denkmale
 erhalten“. Damit greift es einen Vor-
schlag des Europarats auf, nach dem
sich die European Heritage Days in
diesem Jahr schwerpunktmäßig dem
überregionalen Motto „Heritage and
Communities“ widmen sollen. 

Im Mittelpunkt steht das gemeinsame
Arbeiten für die Erhaltung unseres
kulturellen Erbes. Dabei soll das Zu-
sammenarbeiten von Privatleuten und



lokalen Gruppen wie Vereinen mit allen
anderen Bezugsgruppen im Bereich
Denkmalschutz und Denkmalpflege
im Fokus sein. Wie immer ein sehr
 offenes Thema, bei dem – wie beim
Denkmaltag üblich – die positiven Bei-
 spiele und Erfolgsgeschichten erzählt
werden sollen, aber auch schwie rige
Fälle durchaus thematisiert werden
dürfen.

Die Anmeldung erfolgt unter www.tag-
des-offenen-denkmals.de oder schrift-
 lich bei der Deutschen Stiftung Denk-
malschutz. Anmeldeschluss ist der
31. Mai. Die Stiftung stellt für die Wer-
bung vor Ort kostenfrei Plakate und
weitere Materialien zur Verfügung. 

Der Tag des offenen Denkmals ist der
deutsche Beitrag zu den European
Heritage Days unter der Schirmherr-
schaft des Europarats. Am Denkmal-
tag öffnen bundesweit seit 1993 im-
mer am zweiten Sonntag im Septem-
ber selten oder nie zugängliche Kul-
turdenkmale einem breiten Publikum
ihre Türen. Allein 2015 besuchten rund
4 Millionen Kulturbegeisterte weit über
7.700 Denkmale.

Anmeldeschluss: 31. Mai 2016

Weitere Informationen/Veranstalter: 
Deutsche Stiftung Denkmalschutz
Schlegelstr. 1, 53113 Bonn
Tel. 0228 / 90 91-440
Fax 0228 / 90 91-449
E-Mail: denkmaltag@

Sammelbeschaffung
Feuerwehrfahrzeuge

Zur Gewährleistung einer höheren Aktualität, finden Sie die Rubrik
 „Sammelbeschaffungen Feuerwehrfahrzeuge“ nur noch auf  unserer

 Homepage: http://www.bay-gemeindetag.de/
SammelbeschaffungenFeuerwehrfahrzeuge.aspx.

Ihre redaktionellen Angebote richten Sie bitte formlos per E-Mail an:
baygt@bay-gemeindetag.de.

Bitte beachten Sie, dass Ihr Verkaufsangebot nach 8 Wochen  automatisch
gelöscht wird. Für Rückfragen stehen wir Ihnen sehr gerne unter der

 angegebenen E-Mail zur Verfügung.

turiertes Standardwerk zu  veröffent -
lichen, das die neueste ArcGIS Version
10.3 widerspiegelt. 

Ein Blick in das Inhaltsverzeichnis zeigt
einen systematischen Überblick zur
Software ArcGIS for Desktop 10.3, zu
den Datenformaten, zu den Koordina-
tensystemen und Transformationen
sowie zu den Themenbereichen Arc-
Toolbox, Python, ArcPy und den Mo-
delBuilder. Erfreulicherweise gibt es
außerdem eine Einführung und ein
Übungskapitel zur Funktion der cloud-
 baiserten ArcGIS Online-Technologie
inklusive dem Zusammenspiel von
Desktop und Online. Hierzu wird auf
die ArcGIS Apps eingegangen, unter
anderem auf die neue App „Collector
for ArcGIS“ für Datenerfassungen im
Außendienst. Ebenfalls findet man
hier wichtige Funktionsbeschreibun-
gen zu den gängigsten ArcGIS-Erwei-
terungen. Auf allgemeine Kapitel zu
theoretischen GIS-Grundlagen wird
hier verzichtet, um sich voll auf das
Kernprodukt ArcGIS for Desktop zu
konzentrieren. Ein abschließendes Ka-
pitel bietet allerdings noch einen sehr
interessanten und aktuellen Über blick
zu amtlichen Geobasisdaten, wie bei-
spielsweise ALKIS. 

GI GEOINFORMATIK GmbH (Hrsg.):
ArcGIS 10.3
894 Seiten 
Preis: 88,00 €

ISBN 978 – 3 – 87907 – 588 – 1 (Buch)
ISBN 978 – 3 – 87907 – 594 – 2 (E-Book) 

ArcGIS 10.3 – das deutschsprachige
Handbuch für ArcGIS for Desktop
Basic & Standard 

Ein Standardwerk für ArcGIS-Soft-
ware-Anwender und GIS-Betreuer
in der öffentlichen Verwaltung

Dieses informative Hand- und Arbeits-
 buch richtet sich auch an Akteure aus
dem kommunalen Umfeld, die den
Einstieg und aktuelles Praxiswissen in
der modernen ArcGIS Software für ihr
tägliches Verwaltungshandeln suchen.
Vor allem aber auch fortgeschrittene
Anwender und GIS-Betreuer in der
 öffentlichen Verwaltung werden ange-
 sprochen, da dieses Buch gerade auf
technische Anwendungen sowie neue
Technologien eingeht. 

Für die Nutzung der Software und Um-
 setzung der Übungskapitel ist mindes -
tens eine ArcGIS for Desktop Basic
 Lizenz notwendig. Die Zusatzfunktio-
nalitäten aus der höheren Standard-
Lizenz sind jeweils gut sichtbar ge-
sondert gekennzeichnet. Besonders
praktisch sind die in den Kapiteln im-
mer wieder auftauchenden Tipps und
Tricks aus professioneller Praxiserfah-
rung des Herausgebers. Mit der 5. Auf-
 lage des ArcGIS-Handbuchs aus dem
Hause Geoinformatik GmbH gelingt
es dem Herausgeber auf 894 Seiten
ein weiterentwickeltes und neu struk-
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Brüssel Aktuell 3/2016
15. bis 22. Januar 2016

Wettbewerb, Wirtschaft und Finanzen
• Digitaler Binnenmarkt: Parlamentsplenum plädiert für pri-

vaten Netzausbau

Umwelt, Energie und Verkehr
• Energiesteuer: EuGH zur Ausnahme bei zweierlei Verwen-

dungszwecken
• FFH-Richtlinie: EuGH zum Bau der Waldschlößchenbrücke
• Kreislaufwirtschaft: Umweltagentur veröffentlicht Hinter-

grundinformationen

Soziales, Bildung und Kultur
• Flüchtlingskrise: Plenardebatte zu den Ergebnissen des De-

zember-EU-Gipfels
• Koordinierung der Flüchtlings- und Entwicklungshilfe: Fahr-

plan veröffentlicht
• Arbeitsrecht: EU-Kommission veröffentlicht Fahrplan zur

Nachweisrichtlinie
• Beschäftigungs- und Sozialbericht 2015: Kommissarin stellt

Bericht vor
• Europäischer Berufsausweis: Einführung durch Kommission
• Jugend, Bildung und Sport: Fahrplan zur Zwischenevalu -

ierung von Erasmus+
• Jugend-Plenarsitzung: Schüler aus Bayern eingeladen

In eigener Sache
• EU-Förderhandbuch für sächsische Kommunen verfügbar

Brüssel Aktuell 4/2016
22. bis 29. Januar 2016

Wettbewerb, Wirtschaft und Finanzen
• Dienstleistungsrichtlinie: Konsultation zur Reform des Noti-

fizierungsverfahrens
• Vergaberecht: Automatische Online-Übersetzung öffentli-

cher Ausschreibungen

Umwelt, Energie und Verkehr
• Stromversorgungssicherheit: Neuer Fahrplan der EU-Kom-

mission veröffentlicht
• Biodiversität: Halbzeitbewertung der Biodiversitätsstrategie

Soziales, Bildung und Kultur
• Arbeitsrecht: Konsultation zur Nachweisrichtlinie gestartet
• Förderung der Arbeitskräftemobilität: Konsultation veröf-

fentlicht
• Mehrwertsteuerrichtlinie: EuGH zur Steuerbefreiung von

betreutem Wohnen
• Soziale Sicherheit: Auslegung des Begriffs „gleichartige

 Leis tungen“
• Interkultureller Dialog: Europäisches Parlament fordert Ein-

beziehung in Bildung
• Europäische Woche des Sports 2016: Termin, Schwerpunkte

und Registrierung

Institutionen, Grundsätzliches und weitere EU-Themen
• Europäische Bürgerrechtsbeauftragte: neue Strategie vor-

gestellt

Förderprogramme
• Jugend, Bildung und Sport: Jahresbilanz 2014 zum Pro-

gramm „Erasmus+“ veröffentlicht

Europabüro der bayerischen Kommunen • Natalie Häusler, Christiane Thömmes, Maximilian Klein

Aktuelles aus Brüssel
Die EU-Seiten

Die einzelnen Ausgaben von „Brüssel Aktuell“ können von den Mitgliedern 
des Bayerischen Gemeindetags im Intranet unter http://intranet.bay-gemeindetag.de/

Informationen/BruesselAktuell/BruesselAktuell2016.aspx abgerufen werden.

„Brüssel Aktuell“ Themenübersicht vom 15. Januar bis 12. Februar 2016
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Brüssel Aktuell 5/2016
29. Januar bis 5. Februar 2016

Wettbewerb, Wirtschaft und Finanzen
• Dienstleistungsabkommen TiSA: Parlament will Daseinsvor-

sorge geschützt wissen
• Mehrwertsteuer-Aktionsplan: EU-Kommission veröffentlicht

Fahrplan
• Praktische Tipps für öffentliche Aufträge: Leitfaden veröf-

fentlicht 
• Körperschaftsteuer: Europäisches Parlament äußert sich zu

Vorschlägen
• Geoblocking: EU-Kommission legt erste Konsultationser-

gebnisse vor

Umwelt, Energie und Verkehr
• Nachhaltigkeit: Neue Plattform für systematische Verände-

rung
• Climate Star 2016: Bewerbungen bis Ende März möglich

Regionalpolitik, Städte und ländliche Entwicklung
• EFRE und ESF: Konsultationen zur Ex-post-Bewertung 

2007 – 2013
• ESIF: Parlament betont Rolle lokaler und regionaler Gebiets-

körperschaften

Soziales, Bildung und Kultur
• Gleichbehandlung der Geschlechter: Parlamentsplenum

verabschiedet Entschließung
• Digitale Medien: Fachforum Europa in Nürnberg

Institutionen, Grundsätzliches und weitere EU-Themen
• Datenschutzabkommen: Fortschritte bei Verhandlungen

zwischen EU und USA 

In eigener Sache
• Europabüro der bayerischen Kommunen: Mutterschutzver-

tretung

Brüssel Aktuell 6/2016
5. bis 12. Februar 2016

Wettbewerb, Wirtschaft und Finanzen
• Sportwetten: EuGH zur Fortwirkung des Staatsmonopols
• TTIP: Ausblick auf die kommenden Verhandlungsrunden

Umwelt, Energie und Verkehr
• Tierschutz: Urteil des EuGH zu ungarischem  Tierschutz -

verein 
• Umweltfreundliche öffentliche Beschaffung: Auszeichnung

für Kommunen gestartet 
• EUSEW-Awards: Auszeichnung für Projekte im  Energie -

sektor 

Soziales, Bildung und Kultur
• Innovationspartnerschaft „Aktives und gesundes Altern“:

 Interessenaufruf

Institutionen, Grundsätzliches und weitere EU-Themen
• Ideenwettbewerb für EU-Bürger: Projektvorschläge bis Ende

März möglich

Förderprogramm
• Nicht-Diskriminierung, Opfer- und Kinderschutz: Projekt -

aufrufe
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tionshoheit würde so im Einklang mit dem Subsidiaritäts -
prinzip grundsätzlich auf nationaler Ebene verbleiben.

Vergaberecht: keine Aushebelung geltenden Rechts

Das Plenum des Parlaments setzt sich im Bereich der  öffent -
lichen Auftragsvergabe dafür ein, dass durch künftige
 Regelungen keine lokalen oder nationalen Gesetze ausge-
hebelt werden.

Bessere Information der Kommunen

Das Parlament ist im Übrigen der Auffassung, dass die Mit-
gliedstaaten ihre nationalen Parlamente sowie lokale und
regionale Behörden einbeziehen und konsultieren sowie
sie angemessen über die laufenden Verhandlungen infor-
mieren sollen. Vertreter lokaler und regionaler  Gebiets -
körperschaften, die auf EU-Ebene durch den Ausschuss
der Regionen vertreten sind, seien darüber hinaus zu den
von der Kommission zu Beginn und am Ende jeder Ver-
handlungsrunde organisierten Dialogen einzuladen.

Ausblick

Die EU-Kommission ist gehalten, die Empfehlungen des
Parlaments bei den weiteren Verhandlungen zu berück-
sichtigen. Das Europäische Parlament muss einem solchen
Abkommen nach dem Ende der Verhandlungen zustim-
men, damit es in Kraft treten kann. (Si)

2. TTIP: Ausblick auf die kommenden Verhandlungs-
runden

Vom 22. – 26. Februar 2016 wird in Brüssel die zwölfte
 Verhandlungsrunde zur transatlantischen Handels- und
 Investitionspartnerschaft (engl. TTIP) stattfinden. Dabei
wird es u. a. um die Bereiche industrielle Güter,  geogra -
phische Angaben, Dienstleistungen und Investitionen
nebst öffentlicher Beschaffung gehen. Auch die von der
EU Ende 2015 präsentierten Vorschläge für eine  Investi -
tionsgerichtsbarkeit (vgl. Brüssel Aktuell 41/2015) stehen
auf der Agenda. Die EU-Handelskommissarin Cecilia Malm-
ström (SE) kündigte an, dass im April und im Juni bereits
die nachfolgenden Verhandlungsrunden abgehalten wer-
den sollen, um das Abkommen in den Grundzügen noch

Wettbewerb, Wirtschaft und Finanzen
1. Dienstleistungsabkommen TiSA: Parlament will

 Daseinsvorsorge geschützt wissen

Am 3. Februar verabschiedete das Plenum des Europäi-
schen Parlaments mit großer Mehrheit eine Entschlie ßung
auf Grundlage eines Initiativberichts der luxemburgischen
Christdemokratin Viviane Reding zu den Verhandlungen
über ein plurilaterales Abkommen zum Handel mit Dienst-
leistungen (engl. TiSA; zuletzt Brüssel Aktuell 44/2015).
Darin verlangt das Parlament, die Daseinsvorsorge explizit
vom Anwendungsbereich von TiSA auszunehmen und die
Kommunen besser in den Informationsfluss einzubinden.

Daseinsvorsorge soll geschützt werden

Erfreulich klar aus kommunaler Sicht stellt das Parlament
in Übereinstimmung mit den Artikeln 14 und 106 AEUV
und dem Protokoll 26 zum EUV klar, dass im Bereich des
Marktzugangs die derzeitigen und die künftigen Dienstleis -
tungen von allgemeinem Interesse (u. a. Wasserversorgung,
Gesundheits- und Sozialdienste, Sozialversicherungssyste-
me und Bildung) von den Verpflichtungen, die die EU ein-
gehen würde, auszunehmen sind. Außerdem sei auf sog.
Stillstands- und Sperrklauseln in diesem Bereich zu ver-
zichten. Ferner fordern die Abgeordneten  sicherzustellen,
dass die europäischen, nationalen und kommunalen Be -
hörden auch weiterhin über das uneingeschränkte Recht
verfügen, Maßnahmen im Zusammenhang mit der Auf-
tragsvergabe, Organisation, Finanzierung und Erbringung
öffentlicher Dienstleistungen einzuführen, zu erlassen, bei-
zubehalten oder aufzuheben. Diese Ausschlussbestimmung
soll unabhängig davon angewendet werden, wie die öffent-
 lichen Dienstleistungen erbracht und finanziert werden.

Das Parlament schlägt weiter vor, eine  unmissverständ -
liche „Goldstandard“-Klausel einzuführen. Sie könnte in
 alle Handelsabkommen aufgenommen werden und wür-
de sicherstellen, dass die die Dienstleistungen der Da-
seinsvorsorge betreffende Klausel für alle  Erbringungs -
arten und alle Dienstleistungen in allen Bereichen gilt, die
von den europäischen, nationalen oder regionalen Behör-
den als öffentliche  Dienstleistungen angesehen werden,
und zwar ungeachtet einer etwaiger Monopole. Die Defini-

Europabüro der bayerischen Kommunen • Natalie Häusler, Christiane Thömmes, Maximilian Klein

Aktuelles aus Brüssel
Die EU-Seiten
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vor dem Ende der Amtszeit von US-Präsident Obama im
Januar 2017 unter Dach und Fach bringen zu können. (Si)

Umwelt, Energie und Verkehr
Umweltfreundliche öffentliche Beschaffung: Auszeich-
nung für Kommunen gestartet

Kommunen, die nachhaltige, „grüne“ Beschaffung in ihrer
Verwaltungspraxis verankert haben, können sich bis zum
30. April 2016 für den europäischen „Green Public Procure-
ment – Award“ (GPP-Award) mittels eines elektronischen
Formblattes bewerben. Die Auszeichnung soll u.a. weitere
Städte, Gemeinden und Landkreise zum  umweltfreund -
lichen Einkauf ermutigen. Der Award wird in drei  Katego -
rien je nach der Einwohnerzahl der teilnehmenden Kom-
mune vergeben. Nach einer Vorauswahl seitens einer un-
abhängigen Jury werden die Sieger mittels einer Online-
Abstimmung auf der Webseite des EU-Projekts Green Pro-
cA bestimmt. Insbesondere werden Projekte von der Jury
als positiv bewertet, die zu Einsparungen der CO2-Emissio-
nen beitragen, einen hohen Innovationsgrad aufweisen
und übertragbar sind. Des Weiteren fließen das Engage-
ment der jeweiligen Kommune im Energieeffizienzbereich
sowie die Berücksichtigung sozialer Kriterien in die Bewer-
tung mit ein. Die Preisauszeichnung erfolgt im Sommer
2016. (CM)

Regionalpolitik, Städte und ländliche
 Entwicklung
EFRE und ESF: Konsultationen zur Ex-post-Bewertung
2007 – 2013 

Bis 27. April 2016 können sich Interessierte an  Konsulta -
tionen zum Europäischen Sozialfonds (ESF) bzw. zum
 Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und
zum für Deutschland nicht relevanten Kohäsionsfonds be-
teiligen. Die Konsultationen ergänzen Analysen und  Stu -
dien im Rahmen der Ex-post-Bewertung der Fonds im Pro-
grammplanungszeitraum 2007 – 2013 und könnten die
künftige Weiterentwicklung der Kohäsionspolitik beein-
flussen (vgl. Brüssel Aktuell 32/2015). 

Zielgruppen

Die Konsultationen richten sich insbesondere an Einrich-
tungen bzw. Personen, die im Zeitraum 2007 – 2013 in die

Verwaltung der Operationellen Programme eingebunden
waren, als Projektträger fungierten bzw. als direkte Begüns -
tigte an Fördermaßnahmen mitwirkten. 

Konsultation zum ESF

Im ESF-Fragebogen holt die EU-Kommission u.a.  Rück -
meldungen dazu ein, welche Ergebnisse dank ESF-Unter-
stützung 2007 – 2013 erreicht werden konnten, inwiefern
sie in einem angemessenen Verhältnis zu den eingesetz-
ten Mitteln standen und wie die administrativen Anforde-
rungen hierfür beurteilt werden. Sie erhebt ferner, welche
Zielgruppen unterstützt wurden, deren Bedürfnisse ohne
den ESF nicht ausreichend berücksichtigt worden wären,
sowie in welchen Bereichen innovative Maßnahmen er-
probt bzw. Impulse für Strukturreformen gegeben wurden. 

Die Zwischen- und Abschlussberichte der Analysen und
Studien zur Ex-post-Bewertung des ESF 2007 – 2013 sind
online einsehbar. Weitere Informationen hierzu lassen sich
einem Fahrplan entnehmen. 

Konsultation zum EFRE (und Kohäsionsfonds)

Der EFRE-Kohäsionsfonds-Fragebogen befasst sich u.a. mit
der Relevanz der Fonds für die Stärkung des  wirtschaft -
lichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts, d.h. mit
der Ausrichtung auf tatsächliche Bedürfnisse. Des  Wei -
teren fragt die EU-Kommission, ob die Fonds in Überein-
stimmung mit nationalen und regionalen Entwicklungs-
politiken umgesetzt wurden, die geförderten Maßnahmen
wirksam waren und in welchen Bereichen der Verwal-
tungsaufwand reduziert werden könnte. Ferner ergründet
sie, ob die Fonds eine Unterstützung ermöglichten, die
nicht durch nationale Programme oder Politiken hätte ab-
gedeckt werden können. Besonderes Interesse besteht an
der Angabe von Beispielen.  

Die Kommission hat für den Zeitraum 2007 – 2013  meh -
rere Bewertungen des EFRE und des Kohäsionsfonds ver-
öffentlicht. Mehr Details finden sich in einem  diesbezüg -
lichen Fahrplan. 

Allgemeiner Hinweis zur Konsultationsbeteiligung

Die Antworten sollten sich nur auf die während des Pro-
grammplanungszeitraums 2007 – 2013 finanzierten Maß-
nahmen beziehen, auch wenn die Projekte noch bis in die
Jahre 2014 – 2015 hineinreichten. Beide Fragebögen sind
auf Deutsch verfügbar. (CB)

Jede Woche neu: Brüssel Aktuell

Im Intranet des Bayerischen Gemeindetags abrufbar unter:
http://intranet.bay-gemeindetag.de/Informationen/BruesselAktuell/BruesselAktuell2016.aspx
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Die Kommunalwerkstatt des Bayerischen Gemeindetags bietet im  April
und Juni 2016 wieder Veranstaltungen an, die sich speziell an Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Kommunalverwaltungen richten. 

Bitte melden Sie sich zum Seminar über unser Onlineformular unter
www.baygt-kommunal-gmbh.de an. Rechtzeitig vor Veranstaltungs-
beginn erhalten Sie eine Einladung zum Seminar. Ihre Anmeldung ist
damit verbindlich.

Die Seminargebühr für unsere Tagesveranstaltungen beträgt für Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter aus Mitgliedsgemeinden des Bayeri-
schen Gemeindetags 195 € (inkl. MwSt.), im Übrigen 230 € (inkl. MwSt.);
darin sind umfangreiche Tagungsunterlagen sowie selbstverständlich
das Mittagessen, zwei Kaffeepausen und die Tagungsgetränke  ent -
halten. 

Bei Stornierung der Anmeldung bis 2 Wochen (bei mehrtägigen Seminaren bis 4 Wochen) vor Seminarbeginn berechnen wir 20 Pro-
zent der Seminargebühr als Bearbeitungspauschale. Bei Abmeldungen zu einem späteren Zeitpunkt wird die gesamte Seminargebühr
in Rechnung gestellt.

Änderungen im Programmablauf und bei den Referenten müssen wir uns leider vorbehalten. Sollte die Veranstaltung abgesagt
 werden müssen, erhalten Sie selbstverständlich die Seminargebühr zurück oder wir buchen Sie auf eine andere Veranstaltung um.

Für organisatorische Rückfragen steht Ihnen Frau Katrin Gräfe zur Verfügung (Tel. 089/360009-32;  kommunalwerkstatt@bay-gemeinde -
tag.de). Sollten Sie inhaltliche Informationen zu den Seminaren benötigen, wenden Sie sich bitte an Herrn Gerhard Dix (Tel. 089/
360009-21; gerhard.dix@bay-gemeindetag.de).

Seminarangebote für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in den Kommunalverwaltungen im April und Juni 2016

Aufsichts- und Verwaltungsräte kommunaler
Unternehmen – Rechte und Pflichten
Referenten: Dr. Andreas Gaß, Verwaltungsdirektor

Josef Popp, Steuerberater

Termine: 28. April 2016 (MA 2009)
Mercure Hotel München Neuperlach Süd
Rudolf-Vogel-Bogen 3, 81739 München

06. Juni 2016 (MA 2010)
Hotel Novotel Nürnberg am Messezentrum
Münchener Str. 340, 90471 Nürnberg

Seminarbeschreibung: Zahlreiche Stadt- und Gemeinderäte
wurden nach den Kommunalwahlen 2014 zu Mitgliedern des
Verwaltungsrats eines Kommunalunternehmens bestellt oder
von der Stadt/Gemeinde in den Aufsichtsrat eines gemeind-
lichen Unternehmens in Privatrechtsform (z.B. einer GmbH) ent-
sandt. Die Mandatsträger sind die „personelle Klammer“ und
 damit wichtiges Bindeglied zwischen der Stadt/Gemeinde als
Unternehmensträger und ihrem rechtlich selbständigen Unter-
nehmen. Sie überwachen den Vorstand bzw. die Geschäftsfüh-
rung bei der Umsetzung des Unternehmenszwecks und treffen
sogar – je nach Ausgestaltung des Unternehmens – eigene
unternehmerische Entscheidungen. Hierfür ist es uner läss lich,
„diejenigen Mindest kenntnisse und -fähigkeiten zu besitzen oder
sich anzueignen, die es braucht, um alle normalerweise anfallen-
den Geschäftsvorgänge auch ohne fremde Hilfe verstehen und
sachgerecht beurteilen zu können“ (so der Bundesgerichtshof
zu den Anforderungen an ein Aufsichtsratsmitglied).  Da rüber
hinaus ist es wichtig, die zur effektiven Ausübung des Mandats
zur Verfügung stehenden Rechte, aber auch die  damit verbun-

denen Pflichten zu kennen. Ziel des Seminars ist es, diese recht-
lichen und betriebswirtschaftlichen Grundkenntnisse praxisnah
zu vermitteln.
Das Seminar richtet sich an betroffene kommunale  Mandats -
träger, aber auch an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der
Verwaltung, die im Rahmen des Beteiligungsmanagements un-
ter anderem mit der  Mandatsträgerbetreuung und der Auswer-
tung und Analyse betrieblicher Daten und Vorgänge befasst
sind.

Seminarinhalt:

• Funktion des Verwaltungsrats im Kommunalunternehmen

• Funktion des Aufsichtsrats in einem Unternehmen in Privat-
 rechtsform

• Allgemeine Anforderungen an die Mandatsträger

• Pflichten (z.B. Überwachung der Geschäftsführung, Ver-
schwiegenheit, Weisungsbindung, Berichtspflichten)

• Rechte (z.B. Teilnahmerechte, Informationsrechte, Haftungs frei-
stellung)

• Jahresabschluss und Bilanz (Kapitalausstattung; Anlagever-
mögen; Auswirkungen von Investitionen auf die Bilanz, den
Gewinn und die Liquidität)

• Lagebericht (Prognosen, Risiken und Chancen des Unterneh-
mens)

• Wirtschaftsplan – Instrument zur Unternehmenssteuerung

Wir bitten, bei der Anmeldung die Organisationsform Ihres
Unternehmens (z.B. Kommunalunternehmen, GmbH, GmbH &
Co. KG etc.) anzugeben, um den Seminarinhalt optimal auf die
Teilnehmer anpassen zu können.
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Gemeinsam zum Ziel – Architekten- und
 Ingenieurleistungen in Stadt und Gemeinde
(MA 2011)
Referentin: Barbara Gradl, Referatsdirektorin

Ort: Mercure Hotel München Neuperlach Süd
Rudolf-Vogel-Bogen 3, 81739 München 

Zeit: 21. Juni 2016
Beginn: 9:30 Uhr, Ende: 16:30 Uhr

Seminarbeschreibung: „Man mag doch immer Fehler bege-
hen, bauen darf man keine.“ Johann Wolfgang von Goethes Wor-
te in Wilhelm Meisters Wanderjahre scheinen von der Realität
heutiger Baustellen weit entfernt.
Die entscheidende Basis für eine konstruktive  Zusammen arbeit
mit Architekten und Ingenieuren ist die Klärung der rechtlichen
Rahmenbedingungen.

Seminarinhalt: Die Vergaberechtsreform bringt deutliche Än-
derungen bei der Vergabe freiberuflicher Leistungen.  Neben der
HOAI 2013 werden unter anderen folgende Themen schlaglicht-
artig beleuchtet:
• Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen oberhalb

und unterhalb der EU-Schwellenwerte
• Beratung bei VOF-Verfahren
• Vertragsgestaltung
• Besonderheiten bei kommunalen Auftraggebern
• Honorarabrechnung
• Kostenverantwortung des Planers
• Haftung des Architekten
• Urheberrecht
Die Themenliste ist nicht abschließend, da das Seminar Raum für
die Anliegen der TeilnehmerInnen und den Erfahrungsaus-
tausch, aber auch für aktuelle Entwicklungen lassen soll.

Aktuelles zum BayKiBiG – Fragen aus der
Praxis (MA 2012)
Bitte beachten Sie, dass bereits alle Seminarplätze  belegt sind.
Gerne nehmen wir Ihre Anmeldung für die Warteliste auf.

Referenten: Gerhard Dix, Referatsdirektor
Hans-Jürgen Dunkl, Ltd. Ministerialrat

Ort: Hotel Novotel Nürnberg am Messezentrum
Münchener Str. 340, 90471 Nürnberg

Zeit: 27. Juni 2016
Beginn: 9:30 Uhr, Ende: 16:30 Uhr

Seminarbeschreibung: Was gibt es Neues zum BayKiBiG und
zur AVBayKiBiG?
Über die ersten Erfahrungen nach der Novellierung des
 BayKiBiG sowie über den Stand der Änderung der AVBayKiBiG
wird berichtet.
Der Ausbau der Plätze für unter Dreijährige schreitet zügig vor-
an. Der Rechtsanspruch für Kinder ab dem ersten  voll endeten
Lebensjahr konnte weitestgehend erfüllt werden. Aktuelle Ur-
teile zur Zumutbarkeit der angebotenen Plätze seitens der Kom-
munen werden erörtert. Wie sehen die künftigen Zuschüsse des
Staates für weitere bauliche Maßnahmen aus?
Der neue Qualitätsbonus plus wurde kurz nach seiner Einfüh-
rung heuer wieder abgeschafft und der Basiswert erhöht. Was
bedeutet dies alles für die Gemeinden? Der Mindestanstellungs-
schlüssel wurde mit der Änderung der AVBayKiBiG am 1. Sep-
tember 2012 auf 1:11,0 verbessert. Wer soll das bezahlen? Woher
soll das zusätzliche Personal herkommen? Ist die mögliche Ar-
beitsmarktzulage für Erzieher/Innen ein geeignetes Mittel oder
führt diese eher zu einem ruinösen Wettbewerb? Auch die Auf-
nahme von Asylbewerberkindern stellt die Einrichtungen vor
neue Herausforderungen. Viele Fragen aus der Praxis, die in dem
Seminar beantwortet  werden sollen.

Seminarinhalte: Das ganztägige Seminar stellt das BayKiBiG
vor und zeigt Handlungsanleitungen für die Praxis auf. Aber
auch der Ausbau der Plätze für Kinder unter drei Jahren wird er-
örtert. Wie weit ist die Bedarfsplanung vorangekommen? Wie
funktioniert die interkommunale Zusammenarbeit? Wie laufen
die Verhandlungen mit den freigemeinnützigen Trägern vor
Ort?  Das Seminar richtet sich sowohl an die politischen Ent-
scheidungsträger/innen in der Kommunalpolitik als auch an die
zuständigen Mitarbeiter/innen in den Verwaltungen. Neben
fachlichen Inhalten bleibt auch Raum für die Klärung offener
Fragen und für die Diskussion.

46. Führungskräftetagung der Wasserwirtschaft
10.–13. Mai 2016

in der Reichsstadthalle in Rothenburg ob der Tauber

Die Tagung bietet Führungskräften der Wasserwirtschaft hochaktuelle wasserfachliche Informationen
und Raum für den fachlichen Austausch. Anmeldungen sind ab sofort möglich. Auf der Homepage:

www.baygt-kommunal-gmbh.de > Rubrik „Führungskräftetagung Rothenburg o.d.T. 2016“

sind die  Informationen zum Programm, Anmeldeformular, Buchungsblatt für Zimmerreservierungen
etc. erhältlich.

Wir freuen uns auf Sie!

Ihre Kommunalwerkstatt des Bayerischen Gemeindetags

Führungskräftetagung der Was-
serwirtschaft – Fachinformatio-
 nen und Erfahrungsaustausch
aus erster Hand © wvgw
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Bayerischer Gemeindetag, Dreschstr. 8, 80805 München 
 
Herrn Ministerialdirektor  
Dr. Wolfgang Lazik 
Bayerisches Staatsministerium der 
Finanzen, für Landesentwicklung 
und Heimat 
Odeonsplatz 4 
80539 München 
 

Haushaltsnahe Handwerkerleistungen und Dienstleistungen nach § 35a EStG 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Lazik,  
 
derzeit erreichen uns Anfragen unserer Mitglieder, die von ihren Bürgern aufgefordert werden, 
in vielfältigen abgaberechtlichen Bescheiden nach dem Bayerischen Kommunalabgabengesetz 
(KAG) nunmehr den Anteil für haushaltsnahe Handwerkerleistungen �auszuweisen�.  
 
Auslöser für diese Entwicklung dürfte das rechtskräftige Urteil des FG Nürnberg vom 
24.06.2015 � 7 K 1356/14 � sein, das das Bayerische Landesamt für Steuern mit Schreiben 
vom 27.10.2015 für anwendbar erklärt hat. Sollte die Bund-Länder-Arbeitsgruppe in ihrem An-
wendungserlass sich der Auffassung des Bayerischen Landesamts für Steuern anschließen, so 
zieht dies zahlreiche Abgrenzungsfragen im Bereich von kommunalen Abgaben nach sich.  
 
Aus diesen Gründen sehen wir Bayerns Städte und Gemeinden von der einkommensteuer-
rechtlichen Entwicklung betroffen und erlauben uns insofern einige Überlegungen vorzutragen:  
  
1. Betrachtung der Rechtsprechung zu Straßenausbaubeiträgen 
 

Das Finanzgericht Nürnberg hat mit seinem Urteil vom 24.06.2015 den Begriff der haus-
haltsnahen Handwerkerleistung erstmals in den Bereich der originären Aufgabenwahrneh-
mung durch Städte und Gemeinden hinein erstreckt. Systematisch wird mit dem Straßen-
ausbaubeitrag nunmehr eine Leistung anteilig steuerlich absetzbar, die der Bürger nicht 
selbst beauftragen kann. Mit den Arbeitskosten als Teil des Straßenausbaubeitrags wird 
damit eine Leistung als steuerrechtlich absetzbar anerkannt, zu der der Bürger weder ver-
pflichtet ist (wie beim Winterdienst) noch auf die er einen Anspruch hat (wie beim Hausan-
schluss).  

 
Wir sehen die gerichtliche Anforderung des unmittelbaren räumlichen Zusammenhangs 
zum betroffenen Haushalt und weisen nur auf eine Facette hin: Bei Straßenausbaubeiträ-
gen kommt es durchaus vor, dass nicht jedes Grundstück, welches einen beitragsrechtlich 
relevanten Vorteil durch den Straßenausbau erhält,  auch zwingend mit der eigenen 
Grundstücksgrenze im Bereich der Straßenausbaumaßnahme liegt (sog. Teilstreckenaus-
bau ohne Abschnittsbildung). Der beitragsrechtlichen Betrachtung liegt nämlich die Straße 

  

Referent: Dr. Juliane Thimet 
Telefon: 089/36 00 09-16 
Telefax: 089/36 56 03 
E-Mail: juliane.thimet@bay-gemeindetag.de 
Zeichen: R I/fr 
 
München, 22. Februar 2016 
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in ihrer Gesamtheit zugrunde und es kommt nicht darauf an, ob sich die beitragsfähige 
Maßnahme auch über die gesamte Länge der Straße erstreckt. Vielmehr werden Straßen-
ausbaubeiträge auch für Grundstücke festgesetzt, die nicht im Bereich der Straßenaus-
baumaßnahme an die Straße angrenzen (u.a. auch Hinterliegergrundstücke).  

 
Gerade auch im Hinblick auf die Einführung des Systems der wiederkehrenden Beiträge mit 
der nächsten KAG-Änderung in Bayern, welches von der Gemeinde als Alternative zur Ein-
zelabrechnung gewählt werden kann und � abweichend von der Betrachtung der einzelnen 
Straße � auf eine Einheit aus mehreren Straßen abstellt, wird das steuerrechtliche Erfor-
dernis des unmittelbaren räumlichen Zusammenhangs mit der Baumaßnahme nur noch bei 
einem Bruchteil der Beitragspflichtigen erfüllt sein. 

 
2. Abgrenzung zu Erschließungsbeiträgen für die erstmalige Herstellung einer Straße  

 
Der Erschließungsbeitragsanspruch der Gemeinde entsteht für die erstmalige Herstellung 
einer zum Anbau bestimmten Straße. Hierzu ist uns eine Position zur steuerrechtlichen Ab-
setzbarkeit  in einem BMF-Schreiben wichtig, weil die Bürger bei einem längeren Herstel-
lungsprozess einer Straße nicht mehr zwischen der beitragsrechtlichen Einordnung von Er-
schließung (erstmalige Herstellung) und Ausbau (Erneuerung und Verbesserung einer be-
reits erstmals hergestellten Straße) unterscheiden können.  

 
3. Klärung, wann der erstmalige Anschluss an eine Wasserversorgung oder Abwasser-

beseitigung eine Renovierungs-, Erhaltungs- oder Modernisierungsmaßnahme dar-
stellt 

 
Nach dem Wortlaut des § 35 a Abs. 3 EStG sind nur Handwerkerleistungen für Renovie-
rungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen steuerlich begünstigt. In der Fallge-
staltung, die der Entscheidung des BFH vom 20.03.2014 (AZ VI R56/12) zugrunde lag, 
schloss ein Zweckverband ein Grundstück erstmals an eine zentrale Anlage der Trinkwas-
serversorgung und der Abwasserentsorgung an. Die absetzbaren �Kostenersatzbeträge� (= 
Begriff aus Berlin-Brandenburg) wurden für die erstmaligen Anschlüsse an die öffentlichen 
Einrichtungen der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung geltend gemacht. Dies er-
füllt in der Begrifflichkeit der Kommunalabgabenrechtler den Tatbestand der erstmaligen 
Herstellung. Aus dem Blickwinkel des Grundstückseigentümers lässt sich die zur Entschei-
dung gelangte Fallgestaltung jedoch unter den steuerrechtlichen Begriff einer �Renovie-
rungsmaßnahme� einordnen, wenn man berücksichtigt, dass es sich um ein Grundstück 
handelte, das bereits durch einen Brunnen mit Trinkwasser versorgt war und dessen Ab-
wasser bis dahin über eine Grube entsorgt wurde. 
 
Die uns erreichenden Nachfragen lassen es angezeigt erscheinen, im Anwendungserlass 
klarzustellen, ob auch ein erstmaliger Anschluss, der im Zusammenhang mit einer erstma-
ligen Erschließung eines Grundstücks hergestellt wird, steuerlich geltend gemacht werden 
kann.  

 
4. Berücksichtigung von Besonderheiten bei der Refinanzierung des Aufwands für das 

Legen von Hausanschlüssen nach bayerischem Landesrecht  
 

Der BFH dehnt den Begriff �im� Haushalt aus auf Bereiche außerhalb des Haushalts, näm-
lich jenseits der Grundstücksgrenze, also beispielsweise auf öffentlichen Grund. Hiervon 
sei insbesondere auszugehen, wenn der Haushalt des Steuerpflichtigen an das öffentliche  
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Versorgungsnetz angeschlossen wird. Der für uns wichtige Satz des BFH im Urteil vom 
20.03.2014 � VI R56/12 �  Rn. 14 lautet:  
�Gleichwohl ist der Hausanschluss insgesamt und damit auch soweit er im öffentlichen 
Straßenraum verläuft, zum Haushalt im Sinne des § 35 a Abs. 2 Satz 3 EStG zu zählen.�  

 
Der BFH betrachtet den Hausanschluss dabei ausschließlich aus technischer Sicht. Uns 
scheint es daher wichtig, auf folgende Besonderheit  nach bayerischem Kommunalabga-
benrecht hinzuweisen:  
 
Der klassische Kostenerstattungsanspruch, der auf der Grundlage des Art. 9 Abs. 1 
BayKAG üblicherweise in den § 8 Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesat-
zung bzw. § 8 Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung geregelt ist, 
sieht in Bayern nur eine Kostenerstattung außerhalb öffentlichen Straßengrunds vor. 
Anders ausgedrückt, dürfen öffentlich-rechtlich strukturierte Wasserversorger und Abwas-
serentsorger den Aufwand im öffentlichen Straßengrund, der für. Hausanschlüsse entsteht, 
gerade nicht durch einen Kostenerstattungsbescheid mit dem Eigentümer des angeschlos-
senen Grundstücks abrechnen. Aufgrund dieser Vorgabe des Landesgesetzgebers in Art. 9 
Abs. 1 KAG muss der Teil des Hausanschlusses, der sich im öffentlichen Straßengrund be-
findet, vielmehr über Herstellungsbeiträge und Gebühren refinanziert werden. Daher wird 
der gesamte Aufwand für die gesamte Einrichtung (einschließlich des Aufwandes für 
Grundstücks- bzw. Hausanschlüsse im öffentlichen Straßengrund) auf sämtliche erschlos-
senen bzw. angeschlossenen Grundstücke in der Gemeinde kalkuliert und umgelegt.  
 
Wir bitten also zu überlegen, ob bei dieser Konstellation noch ein unmittelbarer räumlicher 
Zusammenhang mit einem konkreten Grundstücksanschluss gesehen werden kann und auf 
diese kommunalabgabenrechtliche Besonderheit in Bayern in einer Verfügung einzugehen.  

 
5. Klärung, ob Verbesserungsbeiträge und Erneuerungsbeiträge für Einrichtungen der 

Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung haushaltsnahe Handwerkerleistungen 
darstellen können 

 
Nachfragen unserer Mitglieder zeigen, dass es einer Aussage dazu bedarf, inwieweit die 
Weichenstellung des FG Nürnberg in seinem Urteil vom 24.06.2015 auf Verbesserungsbei-
träge und Erneuerungsbeiträge für die Einrichtungen der Wasserversorgung und Abwas-
serbeseitigung ausstrahlen kann. Über solche Beiträge werden Investitionen in die Einrich-
tung, also beispielsweise der Neubau einer Kläranlage, abgerechnet. Die Kosten für diese 
Investitionen werden dann über alle erschlossenen Grundstücke in der Einrichtung, also in 
der Regel der Gemeinde, abgerechnet. Dabei kommt es nicht darauf an, ob jedes Grund-
stück aus der Maßnahme einen unmittelbaren Vorteil hat. Wir stellen anheim, diese Maß-
nahmen aus dem Anwendungsbereich von haushaltsnahen Handwerkerleistungen heraus-
zunehmen.  

 
6. Aussagen zu Straßenreinigungsgebühren  

 
Bei den haushaltsnahen Dienstleistungen � wie dem Winterdienst auf öffentlichen Gehwe-
gen � legt der BFH darauf Wert, dass es sich um Tätigkeiten handelt, die ansonsten von 
Familienmitgliedern erbracht und in unmittelbaren räumlichen Zusammenhang zum Haus-
halt durchgeführt und dem Haushalt dienen, so BFH, Urteil vom 20.03.2014 � VI R 55/12. 
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Wir verkennen hier die Besonderheit nicht, dass die Straßenreinigung zwar zunächst eine 
Aufgabe der öffentlichen Hand ist, diese aber über eine Verordnung auf den Bürger über-
tragen werden darf  und dann � als eine an den Bürger delegierte Aufgabe � über eine Sat-
zung wiederum von der Gemeinde wahrgenommen kann.  

 
7. Aussagen zur Dichtigkeitsprüfung von Abwasseranlagen  

 
Bei der Dichtigkeitsprüfung von privaten Grundstücksentwässerungsanlagen geht es � in 
die bayerische Rechtswirklichkeit übersetzt � um eine Anforderung aus der Entwässe-
rungssatzung. Grundstücksentwässerungsanlagen sind als Einrichtungen eines Grund-
stücks definiert, die der Beseitigung des Abwassers dienen. Sie liegen in aller Regel auf 
dem angeschlossenen Grundstück, stehen im Eigentum des Grundstückseigentümers und 
werden von diesem unterhalten.  
 
Wir nehmen zur Kenntnis, dass das Bayerische Landesamt für Steuern im Schreiben vom 
27.10.2015 die hierzu ergangene Rechtsprechung des BFH vom 06.11.2014 � VI R 1/13 � 
für nicht anwendbar hält. In der Begrifflichkeit der Kommunalabgabenrechtler wäre hier eine 
Absetzbarkeit naheliegend, denn zu �Erhaltungsarbeiten� gehört auch die ordnungsgemäße 
Dichtigkeitsprüfung. Die Anforderung aus den kommunalen Satzungen unterscheidet nicht 
danach, ob ein Sanierungsbedarf besteht oder nicht. Außerdem handelt es sich um eine 
Pflicht, der der Grundstückseigentümer selbst unterliegt. 

 
8. Pauschalen für die Lohnanteile bei steuerbegünstigten Handwerkerleistungen, die 

durch die öffentliche Hand erbracht werden 
 

Sollte sich die Finanzverwaltung, die diesbezüglich bisher nicht vom BFH gebunden ist, da-
zu entschließen, kommunale Abgaben wie den Straßenausbaubeitragsbescheid als haus-
haltsnahe Handwerkerleistung anzuerkennen, so besteht nach unserem Rechtsverständnis 
derzeit zunächst keine Verpflichtung der Städte und Gemeinden, einen Lohnkostenanteil in 
den Bescheiden auszuweisen. Dennoch werden eine Vielzahl von Grundstückseigentü-
mern fordern, dass aus Beiträgen oder Gebühren die Lohnkostenanteile zumindest im 
Schätzwege prozentual festgelegt und den Bürgern mitgeteilt werden. 
 
Wir wären daher aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung sehr verbunden, wenn die 
Finanzverwaltung bei bestimmten Typen von kommunalen Abgaben pauschale Ansätze 
festlegt, die sie dann grundsätzlich akzeptiert. Dies würde eine deutliche Verwaltungsver-
einfachung auf Seiten der Städte und Gemeinden bedeuten, da diese dann nicht eine Viel-
zahl von Einzelanfragen bearbeiten müssten.  

 
Zusammenfassend dürfen wir im Bereich der kommunalen Abgaben einen jederzeitigen Dialog 
anbieten. Für Rückfragen stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung. 
 
Wir haben dem Bayerischen Landesamt für Steuern dieses Schreiben ebenfalls zugesandt.  

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. Franz Dirnberger 
Geschäftsführendes  
Präsidialmitglied  
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